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Elfter Umweltkontrollbericht - Vorwort 

VORWORT 

Wie steht es um die Umwelt in Österreich? Der al le d rei Jahre vom Umweltbun
desamt erstellte und nunmehr elfte U mweltkontrol lbericht widmet s ich der U m
weltsituation in Österreich . Das Ziel der Erhaltung einer sauberen und lebens
werten Umwelt bezieht eine Reihe von Umweltbereichen m it ein, wie die Luft
qualität, den Schutz der Gewässer und der Biod iversität, den Klimawandel und 
einen verantwortungsvollen Umgang mit Abfal l  wie auch natürlichen Ressourcen .  

Dabei ist eines klar: der Herausforderung, e ine gesunde und lebenswerte Umwelt 
für die nächsten Generationen zu erhalten kann nur  im Kontext einer i nternatio
nalen Zusammenarbeit begegnet werden. Daher gewinnt eine Kooperation in  
der  Europäischen Un ion und auf  internationaler Ebene immer mehr an Bedeu
tung, da eine umfassende Betrachtung und Lösung von U mweltproblemen ge
fordert ist. Zusammenarbeit bedeutet a uch, in Österreich gemeinsam die Ziele 
und Vorgaben, sowohl auf Bundes- als auch Landesebene, umzusetzen .  Die Be
drohu ngen für eine intakte Umwelt machen vor Grenzen n icht halt, daher ist es 
die Aufgabe Österreichs, sich aktiv in die i nternationale Zusammenarbeit einzu
bringen. 

Der elfte Umweltkontrol lbericht bietet Unterstützung und zeigt auf, wo Heraus
forderungen und Handlungsfelder für d ie U mweltpol itik l iegen . Dialog und Lö
sungsorientierung werden gefordert sein ,  und es bedarf einer zuverlässigen Ex
pertise, um den politischen und gesellschaftlichen Diskussionsprozess zur Frage 
zu beg leiten ,  in welcher Umwelt wir leben wollen. 

Ich möchte mich herzl ich bei a l len Mitarbeiterinnen und M itarbeitern des Um
weltbundesamtes bedanken, d ie an der Erste l lung des elften Umweltkontrol lbe
richts mitgewirkt haben. 

Andrä Rupprechter 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 
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E lfter Umweltkontrollbericht - Vorwort 

VORWORT 

Alle d rei  Jahre ana lysiert das Umweltbundesamt im Umweltkontro l lbericht die 
U mweltsituation in  Österreich. Kernstück des Berichts sind Empfeh lungen, wie 
unsere Zukunft nachhaltig gestaltet werden kann .  Sie sollen den Weg in eine 
kohlenstoffarme Zukunft, zu einer grünen Kreislaufwirtschaft und widerstands
fäh igen Ökosystemen weisen. 

Der Umweltkontrol lbericht zeigt d ie Erfolge, d ie durch klare Ziele und konse
quent umgesetzte Maßnahmen in der Vergangenheit erzielt wurden. Die Erfah
rung zeigt, dass gut gestaltete, verbindl iche Umweltregeln wirken und enorme 
Vortei le l iefern. Der Bericht beleuchtet d ie wichtigsten Herausforderungen der 
Zukunft, vor al lem n icht nachhaltige Systeme von Produktion und Konsum. I n  
welche R ichtung es gehen muss, zeigt d ie "Agenda 2030 für nachhaltige E nt
wicklung" der Vereinten Nationen. 

Der Kl imavertrag von Paris ist ein epochaler Meilenstein auf dem Weg zu E in
dämmung der globalen Erwärmung .  Damit die dort verein barten Ziele erreicht 
werden können, werden bis 2050 ein weitgehender Verzicht auf fossile Energ ie
träger und damit ein massiver Umbau unseres Gesellschafts- und Wirtschafts
systems notwendig sei n .  Finanzmarkt und institutionelle Investoren können ei
nen entscheidenden Beitrag dazu leisten.  

Eines der d rängendsten Umweltthemen bleibt der Erhalt der B iod iversität. Trotz 
zah l reicher Maßnahmen ist die g lobale Lage für viele Arten und Lebensräume 
prekär und wird durch den Klimawandel verschärft. U m  gegenzusteuern braucht 
es Konzepte, d ie Ökosysteme wirksam schützen .  Wissen über den Umgang m it 
natürl ichen Ressourcen, ist einer der Sch lüssel für d ie Zukunftsfähigkeit unserer 
Gesel lschaft. Dafür braucht es das Bewusstsein ,  dass wir den Verbrauch künf
tig deutlich verringern müssen , und dass wir Rohstoffe möglichst lange in Nut
zung halten,  wie es auch das EU-Kreislaufwirtschaftspaket vorsieht. 

Für viele d ieser Herausforderungen b ieten ökonomische Instrumente, wie U m
weltsteuern u nd d ie Vermeidung umweltschäd l icher Subventionen, wichtige zu
sätzliche Handlungsoptionen , d ie zunehmend - auf Ebene der EU und national 
- ergriffen werden sollten .  

2050 werden d ie heute geborenen Kinder 34 Jahre a lt sein - nutzen wir d iese 
Zeit, ihnen einen nachhaltigeren Planeten zu h interlassen . Viele Entscheidun
gen, d ie wi r heute treffen,  werden essenziel l  dafür sein ,  ob und wie erfolgreich 
wir zu d iesem gesel lschaftl ichen Projekt beitragen . 

Georg Rebernig 

Geschäftsfüh rer 
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Elfter Umweltkontrollbericht - Leitfaden für den elften Umweltkontrollbericht 

LEITFADEN FÜR DEN ELFTEN 
UMWEL TKONTROLLBERICHT 

Mit dem Umweltkontrol lbericht 201 6  präsentiert das U mweltbundesamt zum elf
ten Mal das Standardwerk zur Umweltsituation in Österreich. Der Bericht richtet 
sich in erster L in ie an Entscheidungsträgeri nnen,  insbesondere auf Bundes
und Landesebene, sowie I nteressenvertreteri nnen und bietet aktuelle Grund la
gen für deren Arbeit. Dazu fokussiert er auf die wichtigsten Herausforderungen 
der U mweltthemen und berücksichtigt vor al lem jene Aspekte, in denen i n  den 
nächsten Jahren wichtige Entscheidungen zu treffen s ind.  

Der stru ktu relle Aufbau 

Der elfte U mweltkontrol lbericht besteht aus 1 7  umweltpolitisch relevanten Kapi
teln ,  die dem g leichen strukturellen Aufbau folgen: 
• I n  den u mweltpol itischen Zielen werden die wesentlichen Umweltziele an

geführt ,  d ie in nationalen oder europäischen Gesetzen ,  Verordnungen,  Stra
tegien, Programmen oder Plänen festgeschrieben sind oder sich daraus ab
leiten lassen.  

• I nnerhalb der einzelnen Themen werden zunächst die nationale Umweltsitu
ation sowie erkennbare Entwicklungstendenzen beschrieben . D iese werden 
den umweltpolitischen Zielen gegenübergeste l lt und bewertet. Werden die 
Ziele n icht erreicht, werden die Ursachen analysiert und erforderliche Maß
nahmen abgeleitet, d ie in Empfehlungen münden. 

• I n  den Empfehlungen sind konkrete Maßnahmenvorschläge formul iert, d ie 
für die Erreichung der Ziele aus Sicht e ines vorsorgenden U mweltschutzes 
notwendig sind.  Jede Empfeh lung adressiert d ie relevanten Entscheidungs
trägeri nnen. 

Querverweise (-) erleichtern das Auffinden zusammenhängender Themenbe
reiche in unterschied l ichen Kapite ln .  

Fünfter bis elfter Umweltkontrollbericht 

Unter w.ww .. .I.}mw.�l.tJ?LJn���9:mt�.tj.l,Jmw.�I.t.�it\.!9:ti.9n!.LJmw.�J�Js�:mt[QlIJ?�!.i�hU stehen 
alle Umweltkontrollberichte seit 1 998 onl ine zur Verfügung .  Darüber h inaus sind 
unter ww.w, .LJmw.�J!gj.mg�?�.mt�J umfassende H intergrundberichte, Ana lysen 
und tagesaktuelle I nformationen zu a l len Umweltthemen verfügbar. 

Ih re Meinung ist uns wichtig 

Mit I h rer Rückmeldung unterstützen Sie die Weiterentwicklung des Umweltkon
tro l lberichtes. B itte senden Sie Anfragen und Anregungen an 
.1,J.�R@l,Jmw.�I.tJ?l,Jn���9:mt ·.�J· 

Vielen Dank! 

I h r  Redaktionsteam 
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DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE 

1 EN ERGIE 

Die Verfügbarkeit verlässlicher Energ iedienstleistungen ist unverzichtbar für  un
sere moderne Gesellschaft. Zur Eindämmung des Klimawandels ist es notwen
dig,  in den I ndustrieländern auf die Nutzung fossiler Energieträger bis Mitte des 
Jahrhunderts weitestgehend zu verzichten und den Energ ieverbrauch sign ifi
kant zu verringern. Dazu ist eine Transformation des Energ iesystems erforder
l ich . 

Der Brutto in landsverbrauch und der energetische Endverbrauch sind in Öster
reich von 1 990 bis 201 0 gestiegen und seitdem leicht gesunken. Die absoluten 
und relativen Beiträge erneuerbarer Energieträger zum nationalen Verbrauch 
sind gestiegen.  per energetische Endverbrauch von 1 . 063 PJ im Jahr  20 1 4  l iegt 
noch über dem Zielwert für das Jahr  2020 von 1 . 050 PJ. 

Zur Steigerung der Energ ieeffizienz, zur Forcierung erneuerbarer Energieträger 
und zur Reduktion des Verbrauchs sind zahlreiche anreizbildende, ordnungs
rechtliche u nd fiskal ische Maßnahmen notwendig.  Gesellschaftl iche Folgekos
ten fossiler Energieträger sollten schrittweise internal isiert und Steuerbefreiun
gen für fossi le Energ ie abgeschafft werden . 

I m  Strommarkt ist eine Flexib i l isierung von Erzeugung und Verbrauch - etwa 
durch Stromspeicher einschl ießl ich neuer Speichertechnologien und ,  fal ls erfor
derlich ,  den Ausbau des Stromübertragungsnetzes - notwendig.  

Um eine mit dem Energ iefahrplan 2050 der Europäischen Union kompatible 
Entwicklung des Energ iesystems einzuleiten,  sol lten national verbindl iche Ziele 
für 2030 h insichtl ich Energ ieeffizienz und Anteil erneuerbarer Energ ieträger fest
gelegt werden.  

2 INDUSTRI ELLE ANLAG EN 

Österreich hat einen leistungsfähigen industriel len Sektor, der im EU-Vergleich 
überdurchschn ittlich zu Wertschöpfung und Beschäftigung beiträgt. Dies betrifft 
auch energie- und rohstoffintensive Produktionsprozesse. Die gesellschafts pol i
tische Herausforderung für d iesen Sektor besteht darin ,  d ie E U-Strateg ie zur 
Reindustrial isierung Europas in einer energieeffizienten , kohlenstoffarmen, emis
sionsarmen und ressourcenschonenden Weise umzusetzen und g leichzeitig 
Wertschöpfung und Beschäftigung zu erhalten .  

Dabei kommt dem Einsatz von Umwelttechnologien und der Anwendung des 
Standes der Technik, wie d ies im Zuge der Umsetzung der R ichtl in ien zu I n
dustrieemissionen und Emissionshöchstmengen erforderlich ist, besondere Be
deutung zu. Um die europäischen und nationalen Energie- und Klimaziele zu er
reichen , sind Maßnahmen zur Steigerung der Energ ieeffizienz und zur Senkung 
des Energieverbrauchs und der Treibhausgasemissionen auch beim Emis
sionshandelssystem notwendig. 

Zur Schonung der Umwelt und zur  Verringerung der I mportabhäng igkeit von 
stoffl ichen Ressourcen ist eine Steigerung der Ressourceneffizienz erforderlich . 
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1 4  

3 MOBILITÄT 

Mobil ität hat eine hohe soziale und wirtschaftliche Bedeutung. Das damit ver
bundene Verkehrsgeschehen verursacht erhebl iche U mweltauswirkungen. Trotz 
Verbesserungen im vergangenen Jahrzehnt zählt der Verkehr bei Lärm, Tre ib
hausgas- und Luftschadstoff-Em issionen (Partikel und Stickstoffoxid) nach wie 
vor zu den Hauptverursachern. Sowohl auf europäischer als auch auf österrei
ch ischer Ebene ist es desha lb zentrales Ziel , eine Mobil itätswende einzuleiten,  
um insbesondere eine Dekarbon isierung des Verkehrs zu erreichen. Deutliche 
Anpassungen der Infrastrukturen sowie anreizbi ldende, ordnungsrechtliche und 
fiska l ische Maßnahmen sind notwendig, um die Attraktivität insbesondere des 
öffentlichen Verkehrs zu steigern . 

Paral lel dazu sind die Forcierung von emissionsarmen Antriebs- und Kraftstoff
technolog ien - insbesondere der E lektromobil ität - sowie Verschärfungen der 
Abgasgrenzwerte und der COrZielwerte für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge un
erlässl ich, um die Em issionen der Fahrzeuge nach haltig zu verringern .  

I n  Gebieten m i t  starker Lärm- und Luftschadstoffbe lastu ng sind Maßnahmen 
wie z. B. die Einführung von Tempolimits, oder Umweltzonen erforderl ich. 

4 LAN DWI RTSC HAFT UND WALD 

Die Landwirtschaft mit über 30 % und d ie Forstwirtschaft mit knapp 50 % der 
österreich ischen Landesfläche sind prägend für das österreichische Land
schaftsbild und stehen m it der Umwelt in starker Wechselwirkung .  Land- und 
Forstwirtschaft l iefern versch iedene Rohstoffe, u .  a .  für die Bereitste l lung von 
Lebens- und Futterm itteln sowie Energieträgern und Grundstoffen zur industriel
len Verarbeitung und erfü l len eine Reihe von weiteren Leistungen. 

Um diese Mu ltifunktiona l i tät der Landnutzung i n  Österreich zu erha lten und wei
ter auszubauen , ist eine Vielzahl von Maßnahmen erforderlich. Auf europäi
scher Ebene sol lte eine weitere Ökolog isierung der gemeinsamen Agrarpolit ik 
der EU durch gezielten E insatz der Fördermittel als Steuerungsinstrument im 
Sinne einer nachhaltigen Entwicklung erfolgen . 

Die bio logische Landwirtschaft trägt unter anderem zur Anpassung an den Kl i
mawandel und zum Schutz der Biod iversität in  der Ku lturlandschaft bei. Der An
tei l  in  Österreich ist im Europa-Verg leich hoch und sollte weiter gesteigert wer
den. 

Für den Erhalt des Bodens als Koh lenstoffspeicher sind bereits wirkungsvo lle 
Maßnahmen aus dem ÖPUL im Einsatz. Der Humusgehalt auf landwirtschaftl i
chen F lächen n immt zu. D iese positive Entwicklung g i lt es weiter zu forcieren.  

Der landwirtschaftl iche Anbau in Österreich ist frei von gentechn isch veränder
ten Organismen, d ie nationale Selbstbestimmung in der Zu lassung ist mittler
wei le gesetzl ich verankert. 

Eine wichtige Grundlage zur Sicherstel lung der vielfältigen Funktionen des Wai
des ist seine B iod iversität. Dies g i lt besonders unter dem Einfluss des Kl ima
wandels. Um die Biod iversität des Waldes zu erhalten und zu verbessern , muss 
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vor a l lem der Schalenwildbestand ein N iveau einha lten , durch das langfristige 
Schäden vermieden werden. Dazu soll die Abstimmung sämtlicher Landnut
zungsinteressen forciert werden. 

5 WASSER 

Die Ressource Wasser spielt gerade i n  einem wasserreichen Land wie  Öster
reich eine in vielfacher H insicht herausragende Rolle. Für Grund- und Oberflä
chengewässer (F lüsse und Seen) soll bis zum Jahr  2027 der gute Zustand ent
sprechend den Vorgaben in der EU-Wasserrahmenrichtl in ie erreicht werden. 

D ie seit 2009 gesetzten Maßnahmen zur Förderung der Gewässerökologie ha
ben zu Verbesserungen bei den Fließgewässern gefüh rt. Diese so llten zur er
reichung des Zieles "guter Zustand" fortgeführt werden.  

Österreichweit betrachtet kann der chemische Zustand des Grundwassers a ls 
gut bezeichnet werden, wenige reg ionale Probleme durch Einträge von N itrat 
und Pestiziden sind die Ausnahme. 

I n  der Gewässerreinhaltung wurde durch d ie Abwasserrein igung eine positive 
Auswirkung auf die Gewässergüte erzielt. Jetzt gi l t  es, die (Nähr-)Stoffeinträge 
aus flächenhaften E inträgen vor a l lem aus der Landwirtschaft zu quantifizieren 
und entsprechende Maßnahmen abzuleiten . 

Regionen, in denen es aufgrund der Auswirkungen des Klimawandels zukünftig 
zu einem Spannungsverhältnis zwischen Wasserdargebot und Wasserbedarf 
kommen könnte, sol lten systematisch ausgewiesen werden. 

Die EU-Hochwasserrichtl inie g ibt d ie Rahmenbeding ungen für das integrierte 
Hochwasserrisikomanagement vor. I n  Umsetzung der Richtl in ie ist in  den letz
ten zehn Jahren der Weg des integrativen Naturgefahrenmanagements erfolg
reich beschritten worden. Handlungsbedarf besteht bei den Themen Freiha lten 
von Ü berflutungsflächen, raumplanerische Maßnahmen, mobiler Hochwasser
schutz/Objektschutz, Rutschungen und Hangbewegu ngen. 

6 BODENSC H UTZ UND F LÄCH ENMANAG EMENT 

Boden als Produktionsfaktor ist die Grund lage für die Herstel lung von Lebens
und Futtermitteln sowie von Bi .omasse. Er ist weiters ein wichtiger Koh lenstoff
und Wasserspeicher. D ie Funktionsfähigkeit und die Verfügbarkeit der Böden 
sind daher in qualitativer und quantitativer H insicht dauerhaft zu sichern . 

Aufgrund naturräumlicher und topografischer Faktoren ist landwirtschaftlich 
nutzbarer Boden in Österreich ein knappes Gut. Durch Zunahme der Sied lungs
und Verkehrsflächen werden laufend insbesondere landwirtschaftl ich genutzte 
Flächen reduziert. Die Flächen inanspruchnahme in Österreich ist mit durch
schn ittlich 1 6 , 1 ha/Tag in den Jahren 20 1 3  bis 20 1 5  geringer a ls in den Vorjah
ren .  Eine Festlegung von regionalen Zie lwerten für Flächen inanspruchnahme je 
nach Raumtyp und Bodenqual ität durch die Bundesländer ist anzustreben .  
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Durch die Zunahme der Sied lungsgebiete und Verkehrsflächen kommt e s  auch 
zu einem Verlust an Bodenkohlenstoff. Demgegenüber sind d ie Humusgeha lte 
landwirtschaftl icher Böden je nach Region und Landnutzung angestiegen.  

Bei  Waldböden ging die Be lastung mit Schwermetal len seit 1 990 sign ifikant zu
rück. Ein regelmäßiges Bodenmonitoring zur Erfassung der Be lastungssituation 
von anderen Böden mit Schwermetal len und organischen Schadstoffen ist emp
feh lenswert. 

7 BIOLOG ISCHE VIELFALT 

Die Vielfalt an Arten und Lebensräumen ist ein wesentliches Gut, das es zu 
schützen und zu erhalten g i lt. Bed ingt durch d ie kl imatischen und naturräum li
chen Verhältn isse beherbergt Osterreich eine große biolog ische Vie lfalt und 
zählt im m itteleuropä ischen Verg leich zu den artenreichsten Ländern. Die Be
wertung der Gefährdungss ituation der Tier- und Pflanzenarten in den Roten lis
ten zeigt, dass etwa ein Drittel der bewerteten Tierarten als gefährdet gelten. I n  
einem günstigen Erhaltungszustand sind entsprechend der Bewertung gemäß 
EU-Naturschutzrichtl in ie 16 % der Arten und 14 % der Lebensräume. Der Erhal
tungszustand ist in der alp inen Region besser als in der kontinenta len.  

Zur Verbesserung der Situation werden bereits zahlre iche Maßnah men gesetzt 
und s ind auch zukünftig notwendig. Diese reichen von strateg ischen Zielfestle
gungen (z. B. B iod iversitäts-Strateg ie Osterreich 2020+), Maßnahmen zur  Be
wusstseinsbi ldung (z. B. Nationa lparks Austria) bis zu Artenschutzprojekten ,  
Extensivierung der  Landwirtschaft und Ausweisung von Schutzgebieten.  1 6  % 
der Fläche Osterreichs sind als Naturschutzgebiet, Nationa lpark oder Natura 
2000-Gebiet geschützt. Das Natura 2000-Netzwerk ist noch zu vervollständi
gen. Für  a l le Schutzgebiete sind Managementmaßnahmen erforderl ich . 

8 LUFT 

In den letzten Jahrzeh nten hat sich d ie Luftqual ität durch Maßnahmen in Oster
reich und Europa verbessert. Trotzdem ist d ie Belastung durch Luftschadstoffe 
nach wie vor jener Umweltfaktor mit dem größten negativen E influss auf die 
mensch liche Gesundheit. 

Die Belastungen sind bei Stickstoffdioxid (N02 ) höher als d ies die Vorgaben der 
Europäischen Un ion zu lassen , daher hat d ie Europäische Kommission ein Ver
tragsverletzungsverfahren gegen Osterreich eingeleitet. I m  Jahr 2014 lebten i n  
dem von Grenzwertüberschreitungen betroffenenen Gebieten 380.000 Perso
nen. Bei Feinstaub ist d ie Anzah l  der Grenzwertüberschreitungen zurückgegan
gen, neben den langfristigen Effekten von Maßnahmen sind kurzfristig meteoro
log ische Beding ungen relevant. Auch bei Ozon kommt es nach wie vor zu groß
fläch igen Ü berschreitungen des Zielwertes. 2014 lebten in den betroffenen Ge
bieten rund 1 , 1 Mio. Personen. 
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Von Grenzwertüberschreitungen für Benzo(a)pyren waren 201 4  rund 92.000 Per
sonen betroffen.  

D ie Emissionen von Stickstoffoxiden überschreiten den seit 20 1 0  geltenden 
Höchstwert noch immer deutl ich. Die Emissionen von Ammoniak - einer Vor
läufersubstanz für Feinstaub - sind seit 1 990 nahezu unverändert. Zur Redukti
on der Schadstoffemissionen und deren Auswirkungen sind insbesondere Maß
nahmen im Verkehr, in der Landwirtschaft, in der Industrie, in der Energieauf
bringung und bei Kleinfeuerungsan lagen erforderlich . 

9 UMWELT UND G ESUNDHEIT 

Die Bedeutung einer intakten Umwelt, insbesondere von sauberer Luft für die 
Gesundheit, ist unumstritten .  In den letzten Jahrzehnten wurden in vielen Berei
chen des Umwelt- und Gesundheitsschutzes - wie der Luft- und Gewässerrein
haltung und der Chemika l ienpol itik - bedeutende Erfolge erzielt. M it zunehmen
dem Wissen über die gesundheitl ichen Auswirkungen gefährlicher chemischer 
Stoffe sollen Probleme frühzeitig aufgezeigt und vorsorgeorientierte Maßnah
men gesetzt werden. Auch die gesundheitl ichen Folgen des Kl imawandels sind 
zu adressieren. 

Zur Erkennung gefährl icher Belastungen durch U mweltverschmutzung oder 
Chemikalienexposition, Ableitung von Maßnahmen und Überprüfung der Effek
tivität von Maßnahmen soll im Rahmen eines gemeinsamen europäischen Pro
gramms verstärkt Human Biomonitoring eingesetzt werden. 

Die gesundheitlichen Auswirkungen von Kombinationswirkungen von Chemika
l ien sollen besser erforscht und Maßnahmen zur Ris ikominimierung erarbeitet 
werden. 

Um die direkten und ind irekten kl imawandelbed ingten gesundheitl ichen Risiken 
zu erfassen , ist die Umsetzung der gesundheitsrelevanten Handlungsempfeh
lungen der österreich ischen Strateg ie zur Anpassung an den Kl imawandel ver
stärkt voranzutreiben. 

10 KLIMASCH UTZ 

Die E indämmung des Kl imawandels ist eine der größten Herausforderungen 
des 2 1 .  Jahrhunderts. Trotz bisheriger Anstrengungen steigen d ie globalen Treib
hausgas-Emissionen nach wie vor und sind Haupttreiber für den dynamisch 
fortschreitenden Klimawandel. 

Um die Gefahren des Kl imawandels einzudämmen, ist es notwendig, d ie Treib
hausgas-Em issionen in Österreich, in der EU und g lobal zu reduzieren. 

20 1 5  wurde in Paris eine Vereinbarung verabschiedet, d ie die g lobale durch
schn ittl iche Erwärmung deutlich unter 2 °C im Vergleich zur vorindustriellen Zeit 
halten sol l .  Für I ndustriestaaten ist nach wissenschaftlichem Konsens h ierfür 
eine Verminderung der Treibhausgas-Emissionen bis 2050 um mindestens 80 % 
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notwend ig .  Um dieses Ziel z u  erreichen, bedarf es einer Transformation zu ei
nem Energie- und Wirtschaftssystem mit einem weitgehenden Verzicht auf fos
si le Energ ieträger bis M itte d ieses Jahrhunderts. 

In Österreich wird derze it eine integrierte Energie- und Kl imastrateg ie bis 2030 
und 2050 entwickelt, die konsequent umzusetzen sein wird . Aktuelle Treib
hausgas-Szenarien zeigen ,  dass die bisher gesetzten Maßnahmen n icht aus
reichen, damit Österreich die langfristigen europäischen und internationalen Zie
le erreicht. 

Im Jahr  2014 wurden insgesamt 76,3 Mio. Tonnen Treibhausgase emittiert. Die 
Treibhausgas (THG)-Emissionen in Österreich s inken seit 2005 trotz Wirt
schaftswachstums. Gegenüber 201 3 sind sie um 4,6 % bzw. 3 ,7  Mio .  Tonnen 
zu rückgegangen. Hauptverantwortl ich für d iesen Rückgang sind insbesondere 
d ie Emissionsreduktion im Bereich der Energieaufbr ingung durch verstärkten 
E insatz erneuerbarer Energ ieträger und Energ ieeffizienzmaßnahmen sowie die 
milde Witteru ng mit dem damit verbundenen geringeren Heizbedarf der Haus
ha lte. Für 201 5  ist ein Anstieg der gesamten THG-Emissionen um 3,2 Mio. Ton
nen absehbar. 

Für die Periode 20 1 3  bis 2020 wurden verbind l iche nationale Emissionshöchst
mengen EU-rechtlich und im österreich ischen Klimaschutzgesetz festgelegt. 
Diese gelten für jene Quel len, die n icht dem Emissionshandel unterl iegen: Ver
kehr, Gebäude, Landwirtschaft, Abfa l lwirtschaft und F-Gase. (Für  den Emissi
onhande lsbereich - im Wesentl ichen Emissionen aus I ndustrie und Energieauf
bringung - gelten EU-weite Höchstmengen . )  20 1 3  und 20 1 4  lagen die österrei
ch ischen THG-Emissionen unter den Höchstmengen für d iese Jahre. Auch für 
20 1 5  ist eine Unterschreitung der Ziels wahrschein l ich.  

Für den Großtei l  (rund 90 %) der Treibhausgas-Emissionen sind d ie Sektoren 
Energ ie und I ndustrie, Verkehr, Gebäude sowie Landwirtschaft verantwortl ich. 
Der Emissionshandel ist das zentrale Instrument für kosteneffiziente Verminde
rung der THG-Emissionen im Energiesektor und in der I ndustrie. Einem Über
schuss an Zertifikaten am Markt wie in den letzten Jahren soll in Zukunft durch 
etl iche Reformmaßnahmen auf europäischer Ebene entgegen gewirkt werden. 
Der Gebäudebereich weist durch zahlreiche Maßnahmen , wie thermische Sa
nierung , steigenden Einsatz erneuerbarer Energieträger, Erneuerung von Hei
zungsanlagen etc bereits eine signifikante sektora le Verminderung der Treib
hausgas-Emissionen auf, a l lerd ings ist nach wie vor ein hohes Reduktionspo
tenzia l vorhanden . Die Emissionen aus der Landwirtschaft zeigen durch d ie Sta
bi l isierung des Vieh bestands in den letzten Jahren einen g leichbleibenden Trend. 
Der Sektor Verkehr weist nach wie vor das größte sektorale Reduktionspotenzial 
auf, wenng leich auch hier die Emissionen in  den letzten Jahren d urch geringe
ren fossilen Kraftstoffabsatz, rückläufigen Kraftstoffexport und Einsatz von Bio
kraftstoffen leicht abnehmen. 
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1 1  KLI MAWAN DELANPASSUNG 

Bereits heute sind die Auswirkungen des Kl imawandels auf Natur, Gesellschaft 
und Wirtschaft zu spüren.  Maßnahmen zur Anpassung sind erforderl ich, um die 
Folgen zu verringern und Chancen ,  die sich neu ergeben , bestmöglich zu nut
zen. 

Die g lobale Durchschn ittstemperatur ist seit Ende des 1 9. Jahrhunderts um bei
nahe 1 °C gestiegen .  201 4 und 20 1 5  waren global gesehen d ie wärmsten Jahre 
der bisherigen Temperaturaufzeichnungen . 

I n  Österreich ist die durchschn ittl iche Jahrestemperatur seit 1 880 um rund 2 °C 
gestiegen . Bis Mitte des 2 1 .  Jahrhunderts werden e in weiterer Anstieg von ca. 
1 ,4 °C und eine Verlagerung der N iedersch läge vom Sommer- in das Winter
halbjahr erwartet. Zukünftig ist mit häufigeren H itzewellen , höheren Tempera
turextremen und verringerten Wassermengen im Sommer bei gleichzeitig er
höhtem Wasserbedarf und Veränderungen in der Tier- und Pflanzenwelt zu 
rechnen. 

Die 201 2 verabschiedete österreich ische Strateg ie zur Anpassung an den Kl i
mawandel bi ldet einen umfassenden Rahmen für d ie notwend igen Schritte in 
der Anpassung von der nationalen bis hin zur lokalen Ebene. Im ersten Fort
schrittsbericht 201 5 wurde gezeigt, dass Maßnahmen in Angriff genommen 
wurden, wie z. B. die Naturverjüng ung und eine Orientierung der Forstwirtschaft 
an einer naturnahen Waldbewirtschaftung,  die zu einem Rückgang des Fichten
und Anstieg des Laubholzantei ls führte; weiters Maßnahmen zur Schaffung von 
Retentionsräumen a ls wesentl icher Beitrag zum Schutz vor Naturgefahren im 
Rahmen des integrativen Hochwasserschutzes, die Verbesserung der Gewäs
serökologie d urch Renaturierung von Gewässern oder die Forcierung des Bio
landbaus, dessen Ziele auch im Sinne der Klimawandelanpassung sind.  

Da die bereits heute quantifizierbaren Gesamtschäden für ausgewählte Sekto
ren als Folge des Kl imawandels bis zur Mitte des Jahrhunderts bis zu 8, 8 Mrd .  
Euro pro Jahr  betragen werden , sind weitere Aktivitäten notwendig, um d ie  Er
fordernisse zur Eindämmung der Auswirkungen des Klimawandels in a l le rele
vanten Programme, strateg ischen Dokumente und Entscheidungsprozesse ein
zuarbeiten und umzusetzen .  

1 2  RESSOURCENMANAG EMENT U N D  ABFALLWI RTSCHAFT 

Das gesel lschaftl iche Bewusstsein für d ie Bedeutung eines sorgsamen U m
gangs m it Rohstoffen und Ressourcen steigt. Oberstes Ziel für die Abfa l lwirt
schaft ist die Abfal lvermeidung, gefolgt von Wiederverwendung,  Recycl ing ,  sons
tiger Verwertung und Beseitigung.  Weiters sind mensch l iche Gesundheit und 
U mwelt vor in Abfä l len enthaltenen Schadstoffen zu schützen .  I n  den letzten 
30 Jahren hat sich in Österreich aus der Notwendigkeit, Abfä l le zu sammeln 
und umweltgerecht zu behandeln ,  ein bedeutender Wirtschaftszweig entwickelt. 

In Österreich werden die Abfälle einer weitgehend umweltverträg l ichen Behand
lung auf hohem Niveau zugeführt. Als Voraussetzung dafür  wurden geeignete 
rechtliche u nd technische Rahmenbedingungen geschaffen.  Die Abfa l lwirtschaft 
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trägt heute dazu bei, d ie bei der Produktion e ingesetzten Rohstoffe über den 
Nutzungszyklus e iner Ware hinaus wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückzu
führen und so den Verbrauch natürl icher Ressourcen zu verringern . Derzeitige 
EU-Vorgaben h insichtl ich Recycl ingquoten werden - je nach Abfal lart - weit 
überschritten,  jedenfa l ls aber eingehalten.  

Zukünftige Herausforderungen s ind Abfal lvermeidung, Ressourcenschonung 
und eine weitere Steigerung der Ressourceneffizienz sowie verpfl ichtende hö
here Recycl ingquoten. 

Die Ressourceneffizienz der österreich ischen Wirtschaft ist i n  den letzten Jah
ren angestiegen, das Ziel einer Steigerung um 50 % bis 2020, bezogen auf das 
Basisjahr 2008, kann nur  mit zusätzlichen Maßnahmen erreicht werden.  

Das Aufkommen von Abfä l len aus Haushalten und ähn l ichen Einrichtungen steigt 
nach wie vor und betrug im Jahr 20 1 4  rd . 4 ,2 Mio.  Tonnen.  Das Wachstum hat 
sich al lerd ings in den letzten Jahren verlangsamt, als Folge von Bemühungen 
zur  Abfal lvermeidung sowie der Wirtschaftskrise. 

Maßnahmen zur Abfa l lvermeidung sind weiterh in gezielt zu forcieren,  z. B .  h in
sichtlich Verringerung vermeidbarer Lebensmittelabfäl le im Haushaltsbereich 
oder Verlängerung der Lebens- und Nutzungsdauer von Produkten .  

Eine große Herausforderung bei einer weiteren Steigerung der Recycl ingquote, 
z. B. von Kunststoffabfäl len , ist die Vermeidung bzw. Abtrennung von Inhalts
stoffen mit umwelt- oder gesundheitsschädigenden Eigenschaften ,  bevor der 
erzeugte Sekundärrohstoff wieder eingesetzt werden kann.  

Im Bereich der biogenen Abfä l le steht die Nutzung der Nährstoffe, z. B .  durch 
Aufbringung von Kompost in  der Landwirtschaft sowie die Verwertung des Ener
giegeha lts im Vordergrund .  

13 ALTLASTEN 

Altlasten beeinträchtigen den Boden oder das Grundwasser und können damit 
d ie Gesundheit der Menschen gefährden. M it dem Altlastenmanagement wird 
die Erfassung, Beurte i lung und San ierung von Standorten, die in der Vergan
genheit kontamin iert wurden,  einsch l ießl ich Finanzierung und Nachnutzung ge
regelt. Ziele s ind ,  bis 2025 historische Kontaminationen zu erfassen und Maß
nahmen an erheblich kontamin ierten Standorten bis 2050 du rchzuführen.  

Die Erfassung der ca . 7 1 . 000 alten Deponien sowie gewerblichen und industri
ellen Anlagen ist zu ca. 95 % abgesch lossen .  Es wird angenommen, dass ca. 
3 % davon erhebliche Kontaminationen oder Gefahren für die Umwelt verursa
chen und damit eine Altlast darstel len. M it 1 . 1 .2016 waren 281 F lächen als Alt
lasten ausgewiesen ,  209 ehemalige Altlasten wurden bisher san iert oder es wa
ren Maßnahmen in Durchführung.  Mit einer Novelle des Altlastensanierungsge
setzes sollen das Verfah ren zur Erfassung und Beurtei lung von Altlasten sowie 
die Durchführung von Altlastenmaßnahmen neu geregelt werden. Durch spezi
el le Verfahrensregeln für d ie Altlastensanierung und Maßnahmen, die an den 
einzelnen Standort angepasst sind, sol len Projekte in Zukunft zügiger und kos
tengünstiger umgesetzt werden können . 
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Durch d ie Anwendung d ieser speziel len Verfahrensregeln auf a l le Altablage
rungen und Altstandorte sollen die Rechtssicherheit für deren Nutzung erhöht 
und die Wiedernutzung von brach l iegenden Standorten unterstützt werden. 

14 C H E M I KALIEN 

Die Chemikal ien- und Biozidgesetzgebung d ient dazu , unerwünschte Wirkun
gen von chemischen Substanzen auf Mensch und U mwelt mögl ichst zu vermei
den. Die Erste l lung umfassender EU-Regelungen für Chemikalien und Biozide 
ist abgeschlossen;  die entsprechenden Verordnungen sind bereits in Kraft. 

Europaweit ist es notwendig, hormonschäd igende Chemikalien im Rahmen der 
Chemikaliengesetzgebung zu bewerten und deren Verwendung einzuschrän
ken. Dafür ist es erforderlich, m ittels Kriterien Stoffe m it hormonschädigenden 
Eigenschaften zu identifizieren . 

Die Nanotechnologie eröffnet zwar neue Möglichkeiten in den untersch iedlichs
ten Anwendungsbereichen , die Gefahren sind al lerd ings n icht restlos erforscht. 
Um das Schutzniveau im H inb l ick auf Nanomaterial ien zu erhöhen, werden Ri
sikomanagementmaßnahmen ergriffen.  

U m  Ressourcen und Know-how zu bündeln und gemeinsame Strateg ien zu ver
folgen, ist nationale und internationale Vernetzung und Forschungsförderung 
notwendig .  Außerdem sind den betroffenen U nternehmen sowie der breiten Öf
fentl ichkeit Schu lungen, Hi lfestel lungen und verständ liche I nformationen zur 
Verfügung zu stel len,  um den sicheren Umgang m it Chemikal ien zu gewährleis
ten .  

1 5  UMWELTEFFEKTE DER RÄUMLICHEN ENTWICKLUNG 

Städtische u nd ländl iche Räume stehen in  Wechselbeziehungen , d ie kontinuier
l ichen Veränderungen unterliegen. Aus Umweltsicht l iegen d ie g roßen zukünfti
gen Herausforderungen in der Stadt-U mland-Planung ,  der Energieraumplanung 
sowie der Min imierung und Abwehr von Naturgefahren .  

D ie Stadt-Umland-Gemeinden der  großen Städte werden b is  zum Jahr  2030 
weiterh in wachsen.  Schon jetzt leben ca. % der österre ich ischen Bevölkerung in 
Stadtreg ionen , zudem hat sich der Anspruch an Wohnraum in den letzten Jahr
zeh nten deutlich verändert. Daraus ergeben sich große Herausforderungen an 
die entsprechende I nfrastruktur, insbesondere auch zur Bewältigung der zu
nehmenden Pend lerströme. Eine kompakte Siedlungsentwicklung ist weiterhin 
zu forcieren . Ebenso ist eine verb indl iche Stadt-Umland-Planung bzw. die stär
kere Zusammenarbeit von Städten und Umlandgemeinden anzustreben, u. a. 
für die Festlegung von Schutzräumen und Grünzonen. Für  die Umsetzung ist 
verstärkt eine länderübergreifende Zusammenarbeit der überörtlichen Raum
planungen notwendig . 
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Durch Berücksichtigung von Energ ieerzeugungs- und -einsparpotenzialen in 
der Raumplanung kann e in beachtl icher Beitrag zur Steigerung der Energ ieeffi
zienz geleistet werden. H ier kann beisp ielsweise eine bessere Abstimmung 
zwischen Raumplanung und Wohnbauförderung unterstützend wirken. 

Im Bereich Naturgefahren und Kl imawandelanpassung wird der Hand lungsbe
darf trotz zahlreicher Fortschritte im Schutz vor Hochwasser, Lawinen und Mu
ren la ngfristig bestehen bleiben .  

1 6  G RE EN ECONOMY 

Wachstum, Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung sind zentrale gesel lschaft
l iche Herausforderungen. Konventionel les Wachstum kann mit ökologischen 
Zielsetzungen oft n icht in E inklang gebracht werden. In den letzten Jahren ist es 
gelungen,  den Energie- und Ressourcenverbrauch teilweise von der wirtschaft
l ichen Entwicklung zu entkoppeln.  Zukünftig muss der Fokus bei Wachstum und 
Beschäftigung und in weiterer Folge bei I nvestitionen und I nnovationen vor a l
lem in jenen Bereichen und Technologien l iegen,  d ie wesentliche Beiträge zu 
einer Green Economy und e iner  damit verbundenen sozial-ökolog ischen Trans
formation leisten können. H ierfür braucht es u. a. die Abschaffung umweltkont
raproduktiver Steuerbefreiu ngen und die Durchführung einer aufkommensneut
ralen ökologischen Steuerreform .  

Zukunftsfelder wie Bioökonomie und  Umwelttechnologien sollten du rch gezielte 
Anreize, vor al lem im Forschungs- und Entwicklungsbereich , gestärkt werden. 
Auch d ie Kapitalkraft der Finanzmärkte sollte für d ie Transformation genutzt 
werden. 

1 7  NAC H HALTIGE ENTWICKLUNG 

Die Ziele nachhaltiger Entwicklung sind die ausgewogene Berücksichtigung 
ökolog ischer, sozialer und wirtschaftl icher I nteressen und e ine hohe Lebens
qual ität, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen, ihre eigenen Bedürf
n isse zu befried igen , zu gefährden. Für d iese gesel lschaftliche und wirtschaftl i
che Entwicklung stel len die ökologischen Rahmenbedingungen der Erde die 
absoluten Grenzen dar. 

Beim UN Sustai nable Development Summit 201 5 wurde die "Agenda 2030 für 
nachha ltige Entwicklung" mit den nachhaltigen Entwicklungszielen (Sustainable 
Development Goals) verabschiedet. Für d ie nationale U msetzung einzelner Zie
le sind die Voraussetzungen gut. Um n icht-nachha ltige Wechselwirkungen zu 
identifizieren und auszuschl ießen, ist die regelmäßige Abstimmung zwischen 
sektoralen Pol itiken zentra l .  
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Elfter Umweltkontrollbericht - Das Wichtigste in Kürze 

Die Ziele der europäischen und nationalen Nachha ltigkeitsstrategien werden 
insbesondere im Ressourcenverbrauch nicht erreicht, wie das Monitoring nach
haltiger Entwicklung auf Bundesebene zeigt. Maßgebliche Gründe dafür sind 
und ifferenziertes Wirtschaftswachstum sowie mangelnde Abst immung zwischen 
Sektoralpolitiken.  

Lebensstile haben einen großen Einfluss auf eine nachhaltige Entwicklung. 
Nachha ltige Lebensstile benötigen einen adäquaten institutionel len und gese l l
schaftl ichen Rahmen sowie die Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Wirt
schaftsmodel le. Dazu zäh len beispielsweise regu lative Maßnahmen und öko
nomische Instrumente, aber auch die Bi ldung und die Schaffung von Anreizsys
temen. 
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Elfter Umweltkontrollbericht - Energie 

1 ENERGIE 

Die Energ ieaufbringung und Energ ienutzung stehen im Spannungsfeld zwischen 
den umweltpol itischen Zielen Klimaschutz, Ressourcenschonung, Luftreinhal
tung, Biod iversität und den energiepol itischen Zielen Versorgungssicherheit, Wett
bewerbsfähigkeit und soziale Verträg lichkeit. 

In den letzten Jahren konnte der Energieverbrauch in Osterreich stabi l is iert und 
der Anteil erneuerbarer Energieträger am Bruttoendenergieverbrauch auf 33 % 
(Stand 2014)  gesteigert werden. 

Zur Eindämmung des Kl imawandels ist es notwend ig ,  europaweit und in den 
I ndustriestaaten bis M itte des Jahrhunderts weitgehend auf die Nutzung fossiler 
Energ ieträger zu verzichten.  Dafür ist in Europa auch eine Halbierung des Ener
gieverbrauchs bis 2050 notwendig. Parallel dazu wird die Bedeutung von Strom 
am Energieverbrauch steigen und damit d ie Notwendigkeit einer Ausweitung 
der erneuerbaren Stromerzeugung auf Kosten fossiler Energ ieträger. Im Raum
wärmebereich sollte d ie Energ ienachfrage durch eine Erhöhung der thermischen 
Qual ität von Gebäuden stark reduziert werden und die bestehende fossile Ener
g ieversorgung sol lte durch erneuerbare Energ ieträger ersetzt werden. Entspre
chende Strategien für die energieintensiven Sektoren Industriel le An lagen und 
Mobil ität werden in den nachfolgenden Kapiteln  zwei und drei dargestellt. 

1 . 1 U mweltpol itische Ziele 

Das Paket zur Energieunion wurde im Februar 20 1 5  von der Europäischen 
Kommission vorgestellt und umfasst d ie wesentl ichen Ziele der EU-Energie
politik: Energ ieversorgungssicherheit, Nachhaltigkeit sowie Wettbewerbsfähig
keit mit erschwing licher Energie. 

Das Kl imaschutzabkommen von Paris 20 1 5  sowie der Energ iefahrplan der Eu
ropäischen Kommission ( KOM(20 1 1 )  885) sehen einen weitgehenden Verzicht 
auf den Einsatz fossi ler Energ ieträger bis Mitte des Jahrhunderts vor. Das Kli
ma- u nd Energ iepaket der EU bis 2020, der Rahmen für die Kl ima- und Ener
g iepolitik der EU bis 2030 1 sowie das österreichische Klimaschutzgesetz (KSG; 
BGBI .  I Nr. 1 06/201 1 )  legen entsprechende Zwischenschritte am Weg zur De
karbonisierung fest. 

Der Europäische Rat hat im Oktober 2014 ein Mindestziel von 27 % für den An
tei l  erneuerbarer Energieträger 2030 festge legt (EUCO 1 69/1 4) . Dieses Ziel ist 
nur  auf EU-Ebene verbindl ich. E in noch zu entwickelnder Kontrol lmechanismus 
sol l  sicherstel len, dass das EU-Ziel tatsächl ich erreicht wird .  

1 Der Vorschlag der Europäischen Kommission vom 20. Jul i 2016 sieht für Österreich eine Reduk
tion der Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um 36 % gegenüber 2005 vor. 
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Gemäß der R ichtl in ie über erneuerbare Energien (RL 2009/28/EG) muss Öster
reich den Antei l  der erneuerbaren Energiequel len am Brutloendenerg iever
brauch2 bis 2020 auf 34 % erhöhen . Ein neuer Vorsch lag für die überarbeitete 
Richtl i n ie zu erneuerbaren Energ ieträgern mit einem Ziel für das Jahr  2030 wird 
für September 2016 erwartet. 

Im Ökostromgesetz 2012  ( BGBI .  I N r. 75/201 1 )  sind für den Zeitraum 201 0  bis 
2020 mengenmäßige Ausbauziele für Wasserkraft, Windkraft, Biomasse und 
Biogas sowie Photovolta ik festgelegt. B is 20 1 5  musste mittels Strom aus geför
derten Ökostroman lagen ei n Anteil von 1 5  % 3 erreicht werden. 
Als europäisches Mindestz iel hat der Europäische Rat im Oktober 20 1 4  eine 
Steigerung der Energ ieeffizienz um 27 % bis 2030 festgelegt. D ieses Ziel ist bis 
2020 zu überprüfen und gegebenenfa l ls anzuheben .  Nationale Ziele für die Mit
g l iedstaaten sind i n  den Ratsschlussfolgerungen nicht vorgesehen (EUCO 
1 69/1 4) .  

Die Energ ieeffizienzrichtl in ie (RL  201 2/27/EG) wurde national  vor a l lem durch 
das Bundes-Energ ieeffizienzgesetz ( EEffG; BGB!. I Nr. 72/201 4) umgesetzt. Da
rin sind e in nationa les Energieeffizienzziel von 1 . 050 PJ Endenergieverbrauch 
2020 und ein kumu latives Endenerg ieeffizienzziel von 31 0 PJ durch anrechen
bare Maßnahmen im Zeitraum 201 4  bis 2020 vorgesehen. Energ iel ieferanten 
müssen jährlich Endenerg ieeffizienzmaßnahmen im Umfang von 0,6 % ihrer 
Energ ieabsätze nachweisen .  Des Weiteren sind für g roße Unternehmen4 ver
pfl ichtende Aud its oder d ie Anwendung eines Energiemanagementsystems 
vorgesehen. Ein neuer Vorsch lag für d ie überarbeitete Energieeffizienz-Richt
l in ie mit einem Ziel für 2030 wird im September 2016 erwartet. 

Die Gebäuderichtl in ie (RL  201  0/3 1 /EG) 20 1 0  zielt auf die kostenoptimale Errei
chung von Energieeffizienzniveaus bei Gebäuden ab. Bis 20 1 8  sind al le neuen 
Gebäude in Eigentum und Nutzung von Behörden und bis 2020 a l le neuen Ge
bäude a ls N iedrigstenerg ie-Gebäude zu errichten.  Außerdem ist die Erhöhung 
der Gesamtzah l  von N iedrigstenergie-Gebäuden durch RenOVierungen anzu
streben. E in neuer Vorschlag für d ie überarbeitete Gebäuderichtl i n ie im Hinbl ick 
auf d ie Ziele zu Energ ieeffizienz und erneuerbaren Energieträgern für 2030 wird 
im September 2016 erwartet. 

Die Verord nungen im Rahmen der Ökodesign-R ichtl inie (RL  2009/1 25/EG) und 
der Energ ielabel-R ichtl in ie (RL 201 0/30/EU) definieren Kriterien für die Marktzu
lassung von energieverbrauchenden Produkten sowie die I nformationspflicht 
über Energieeffizienz du rch Energ ielabel mit dem Ziel, den produktbezogenen 
Energ ie- und Ressourcenverbrauch zu min imieren.  

2 Der Bruttoendenergieverbrauch ist der  energetische Endverbrauch zuzüglich der  Transportverlus
te und des Eigenverbrauchs bei der Strom- und Fernwärmeerzeugung. 

3 gemessen an der Abgabemenge an Endverbraucher aus öffentlichen Netzen 

4 große Unternehmen: Nicht-KMU, d. h. Unternehmen ab 250 Beschäftigten und einem Umsatz 
über 50 Mio. Euro oder einer Bilanzsumme über 43 Mio. Euro 
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1 .2 Energieverbrauch u nd Energ ieeffizienz 

Entwicklung des Energ ieverbrauchs 

Umweltpolitische Ziele für den Energieverbrauch sind meist für den energeti
schen Endverbrauch festgelegt. Für die Treibhausgas-Emissionen sind aber 
auch die Verluste bei der Energieumwandlung und -vertei lung relevant, d ie im 
Brutto in landsverbrauchs vol lständig bilanziert werden.  

Der Brutto in landsverbrauch ist in Österreich von 1 990 bis 20 1 0  um 39 % ge
stiegen, seither ist der Trend rückläufig. Zwei Drittel des Bruttoin landsverbrauchs 
wurden 2014  durch fossi le Energieträger aufgebracht. Der Brutto in landsver
brauch betrug 20 1 4  1 .381 PJ und setzt sich wie folgt zusammen: 85 PJ aus dem 
nicht-energetischen Verbrauch fossi ler Rohstoffe, 84 PJ aus Umwand lungsver
lusten in Kraft- und Heizwerken,  20 PJ aus Transportverlusten von Strom und 
Fernwärme, 1 29 PJ aus dem Verbrauch des Sektors Energie6 und 1 .063 PJ aus 
dem energetischen Endverbrauch. Die Umwand l u ngsverluste in Kraft- und 
Heizwerken sind infolge des rückgäng igen Einsatzes dieser Anlagen in den 
letzten Jahren deutlich gesunken (STATISTIK AUSTRIA 201 5a). 

Bruttoinlands
verbrauch nimmt 
leicht ab 

Bruttoin landsverbrauch nach Energieträgern Anteil Energieträger am 
Bruttoi nla ndsverbrauch 201 4 
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Abbildung 1: Bruttoinlandsverbrauch nach Energieträgern. Nur im Tortendiagramm ausgewiesen: 

Nettostromimporte (Elektrische Energie). 

5 Dieser ist die Summe aus energetischem Endverbrauch, n icht-energetischem Verbrauch fossiler 
Rohstoffe, Umwandlungsverlusten in Kraft- und Heizwerken ,  Transportverlusten von Strom und 
Fernwärme und dem eigenen Verbrauch des Sektors Energie. 

6 Eigenverbrauch von Raffinerie, Kokerei, Hochofen sowie Kraft- und Heizwerken ; Pumpspeicher

verluste, Verbrauch bei der Erdöl- und Erdgasförderung und Stromverbrauch der Wärmepumpen. 
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Elfter Umweltkontrollbericht - Energ ie 

Anteil erneuerbarer 
Energieträger steigt 

Seit 2005 ist der Antei l  E rneuerbarer am Bruttoendenergieverbrauch von 23 % 
auf 33 % im Jahr  20 1 4  gestiegen,  u .  a. durch Maßnahmen im Verkehrsbereich 
(Beimischung von Biokraftstoffen) sowie den Ausbau von Ökostrom (STATISTIK 

AUSTRIA 201 5a) .  Der Zielwert von 34 % bis 2020 wird voraussichtlich erreicht 
werden. 

energetischer 
Endverbrauch 

überwiegend fossil 

Der energetische Endverbrauch von 1 . 063 PJ 201 4  entspricht einem Anstieg 
von 39 % gegenüber 1 990. Der Zie lwert des Energ ieeffizienzgesetzes fü r 2020 
von 1 . 050 PJ wu rde somit 20 14  knapp überschritten.  Im Jahr  2014 wurden 
38 % des Endverbrauchs mit Öl produkten,  20 % m it elektrischer Energie, 17 % 
mit Gas und 1 6  % mit erneuerbaren Energieträgern abgedeckt. Der Rest entfiel 
auf Fernwärme, Kohle und fossi le Abfälle (STATISTIK AUSTRIA 201 5a). Vorläufige 
Daten der Statistik Austria legen nahe, dass der Endverbrauch 20 1 5  auf etwa 
1 . 090 PJ angestiegen ist. 
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Wichtigste Treiber für den Zuwachs seit 1 990 waren starke Zunahmen des 
Energ ieeinsatzes in  den Sektoren I ndustrie und Verkehr  ( - I ndustrielle An la
gen , Kapitel 2 .2 , - Mobil i tät, Kapitel 3. 3) . I n  der I ndustrie stieg der Verbrauch 
auch noch nach 2005 an , während er bei Haushalten und Dienstleistungen zu
rückg ing (STATISTIK AUSTRIA 201 5a) .  

Energetischer Endverbra uch nach Sektoren 2014 
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Abbildung 2: Entwicklung des energetischen Endverbrauchs nach Sektoren. 
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Energie-Szenarien bis 2050 

Energ ie- und Treibhausgas-Szenarien dienen der Vorschau auf die u nter defi
n ierten An nahmen (wie Wirtschaftswachstum und Energiepreise) zu erwarten
den Entwick lungen sowie der Abbi ldung von Maßnahmen und deren Wirksam
keit ( KOM(201 1 )  885). Die Energ ie- und Treibhausgas-Szenarien bis 2030 und 
2050 für Österreich wurden 20 1 5  publ iz iert (UMWELTBUNDESAMT 201 5b).  
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Im  Szenario "mit bestehenden Maßnahmen" (WEM7) werden nur  bereits ver- bestehende 
bindl ieh umgesetzte Maßnahmen berücksichtigt. I n  d iesem Szenario wird das Maßnahmen reichen 
österreichische Ziel für den energetischen Endverbrauch von 1 .050 PJ für 2020 nicht aus 
n icht erreicht. Um dieses Ziel zu erfül len, s ind zusätzliche Maßnahmen erforder-
l ich (Szenario "mit zusätzlichen Maßnahmen", WAMs) .  Dazu zählen die Steige-
rung der Energ ieeffizienz in a l len Sektoren - etwa durch ökonomische Anreize 
zur Reduktion des Treibstoffverbrauchs und zur Forcierung der Elektromobil ität 
im Verkehr  - sowie die verstärkte thermische Sanierung bei Gebäuden. 

Im Hinblick auf die europäischen Ziele für 2030 und 2050 sind die im Szenario 
"mit zusätzl ichen Maßnahmen" h interlegten Effekte n icht ausreichend .  

., 1 .700 a.. 
c: 
oe 1 .500 
u 
;:, 
Cl! 1 .300 ... 

.0 ... 
GI 1 . 1 00 > 
rJ) 
"C 

900 c: 
.!l! 
c: 

700 '0 
t:: 
;:, 500 ... 
al 

Bruttoinlandsverbrauch für die Szenarien WEM, 
WAM und WAM Plus 

I .... 

, 
o ..-
o 
N 

l{) ..-
o 
N 

-

o 
N 
o 
N 

� 

, 
l{) 
N 
o 
N 

o 
C'? 
o 
N 

, 
l{) 
C'? 
o 
N 

� 

o 
"<t o 
N 

l{) 
g 
N 

o 
l{) 
o 
N 

-WEM 

-WAM 

-WAM plus 

Quelle: UMWEL TBUNDESAMT (2015b) umweltbundesamtC!l 

Energetischer Endverbrauch nach Energ ieträgern 
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I m  Szenario "mit zusätzlichen Maßnahmen P lus"g wurden weitere Maßnahmen 
zur Verminderung des Energieverbrauchs und zum verstärkten Ersatz fossiler 
Energieträger h interlegt. Dies impliziert sign ifikante Verha ltens- und Strukturän
derungen in a l len Sektoren.  Durch d ie Ausweitung der heimischen Stromerzeu
gung und die Verringerung des Verbrauchs durch höhere Effizienz kommt es 
zur Überschussproduktion von Strom aus erneuerbaren Quel len (UMWELT
BUNDESAMT 201 5b) .  Weitere Elemente sind d ie Herstel lung langlebiger Produk
te, verbessertes Recycl ing ,  Teilen (sharing economy ( - Green Economy, Kapi
tel 1 6. 3) ) , Optimieren von Produktionsprozessen sowie eine verstärkte San ie
rung von Gebäuden. Bedeutendste Verbraucher fossiler Energ ie verbleiben in  
diesem Szenario der  Güterverkehr  und d ie Hochtemperaturprozesse der  Indust
rie. Gegenüber 2005 werden bis 2050 63 % der Gesamt-Treibhausgase redu
ziert ( - Kl imaschutz, Kapitel 1 0 .4) . 

I n  einem im April 201 6 publiz ierten weiterführenden Szenario, welches einen 
forcierten Einsatz österreich ischer Erneuerbarer vorsieht, wird der Einsatz fossi
ler Energ ieträger bis 2050 um über 90 % vermindert. Der Endenergieverbrauch 
reduziert sich im Vergleich zum Szenario "mit bestehenden Maßnahmen" um 
49 %. Die gesamten österreich ischen Treibhausgas-Emissionen sinken um 
78 % ( UMWELTBUNDESAMT 2016) .  Bei d iesem Szenario wird eine stärkere Nut
zung erneuerbarer Energ ieträger unterstel lt; e ine nachhaltige Aufbringung ist 
auf Basis bestehender Potenzialstudien möglich. Jedenfa l ls ist beim Ausbau 
der Energieaufbringung und der dafür notwendigen I nfrastruktur auf die Erhal
tung des natürl ichen Lebensraums und der Biodiversität zu achten 1 0 ( - Land
wirtschaft und Wald , Kapitel 4.2 , - Mobi l ität, Kapitel 3 .3) . 

Um den Verlust von natü rlichem Lebensraum durch die Energ ieaufbringung 
h intanzuhalten , sollten in den entsprechenden Genehmigungsverfahren d ie Er
haltung der Biod iversität und Min imierung des Flächenverbrauchs berücksich
tigt werden . (BMWFW, Bundesländer) 

Diese Analysen decken sich mit Ergebn issen anderer Szenarien , d ie im Grün
buch für eine i ntegrierte Energ ie- und Kl imastrateg ie zusammengefasst sind 
(BMLFUW 201 6b): Ohne die Umsetzung weiterer verbrauchssenkender und effi
zienzste igernder Maßnahmen ist m it einem Anstieg sowohl  des Bruttoinlands
verbrauchs (B IV) als auch des energetischen Endverbrauchs zu rechnen. Die 
für 2030 diskutierten Klimaziele sind nur  mit der Umsetzung weiterer Maßnah
men erreichbar. Für die im Energ iefahrplan und gemäß der Kl imakonferenz von 
Paris vorgesehene weitgehende Dekarbonisierung des Energ iesystems bis Mit
te des Jah rhunderts ist es notwendig ,  den energetischen Endverbrauch nahezu 
zu halbieren.  Dann kann der verbleibende Energiebedarf weitgehend mit er
neuerbaren Energ ieträgern abgedeckt werden. Gleichzeitig kann dadurch die 
Abhängigkeit von fossi len Energ ieimporten (bei Kohle 1 00 % I mportantei l ;  bei 
Gas und Öl zwischen 80 % und 90 %) vermindert und dadurch d ie Versor
gungssicherheit erhöht werden. 

9 Da die EU-Ziele noch nicht auf d ie Mitg l iedstaaten aufgeteilt worden s ind,  gab es keine defin ierten 
Vorgaben für das Szenario "mit zusätzlichen Maßnahmen Plus". Es war kein Ziel, eine Treib
hausgas-Reduktion von 80 % für Österreich abzubilden . 

1 0  Die überwiegend importierten fossilen Energieträger haben in den U rsprungsländern ebenfalls oft 
nachteilige Auswirkungen auf Flächenverbrauch und Biodiversität. 
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Für Österreich wird derzeit eine integrierte Energ ie- und Kl imastrateg ie erarbei
tet, d ie Zie lsetzungen fü r 2030 und 2050 beinha lten wird ( ... Kl imaschutz, Kapi
tel 1 OA) . Wenn darauf aufbauende sektorale Umsetzungskonzepte sowie ver
bindl iche Zielsetzungen für 2030 für den Anteil erneuerbarer Energ ieträger und 
Energieeffizienz festgelegt werden, wird die derzeit feh lende Planungssicherheit 
im Energiebereich behoben.  Dadurch können entsprechende I nvestitionen in  
Maßnahmen zur Steigerung der  Energieeffizienz und der  erneuerbaren Ener-
g ieträger erleichtert und ausgelöst werden. 

Von Seiten der Europäischen Kommission ist vorgesehen, dass die EU
Mitg liedstaaten Energie- und Klimapläne für den Zeitraum 202 1 b is 2030 erstel
len. Diese d ienen unter anderem der Ana lyse, ob die EU insgesamt ihre Ener
gieziele für 2030 - 27 % erneuerbare Energ ie und eine Erhöhung der Energ ie
effizienz um 27 % - erreichen wird .  

integrierte Energie
und Klimastrategie 
wird erarbeitet 

Für Österreich sind in einer nationalen integrierten Energ ie- und Kl imastrategie Empfehlungen 
ambition ierte quantitative Ziele für erneuerbare Energie und Energ ieeffizienz bis 
2030 .und 2050 zu vereinbaren und verbind l ich festzulegen . (Bundesreg ierung) 

I n  weiterführenden Umsetzungsstrateg ien sollten klare Verantwortl ichkeiten und 
Verbindl ichkeiten zur S ichersteI lu ng der Umsetzung vorgesehen werden . Durch 
d ie maßgeblichen Ressorts und d ie Bundesländer sind Maßnahmen sowie Ver
bindl ichkeiten zur  S ichersteI l ung der U msetzung zu entwickeln und zu imple
mentieren. Dabei sollten potenzielle ökonomische, soziale und budgetäre Impl i
kationen sichtbar gemacht werden . ( Bundesregierung,  Bundesländer) 

Der weitestgehende Ausstieg aus der Nutzung fossiler Energieträger auf Basis 
der EU-Zielsetzungen ist festzuschreiben und ein entsprechender Umsetzungs
plan ist zu erarbeiten . (Bundesgesetzgeber, Bundesregierung,  Bundesländer) 

Energiepreise 

N iedrigere Preise auf den globalen Energ iemärkten reduzieren auch in Öster
reich ökonomische Anreize, den Energieverbrauch zu senken. Dies ist umso 
bedenkl icher, als in den Preisen für fossile Energie gesel lschaftliche Folgekos
ten bzw. externe Umwelteffekte n icht enthalten s ind .  Der I nternationale Wäh
rungsfonds hat 20 1 5  d ie Höhe der Subventionen für fossile Brennstoffe g lobal 
mit 5 ,3 Bi l l ionen US Dollar abgeschätzt, wobei d ie externen U mwelteffekte den 
größten Tei l  d ieser Summe ausmachen (COADY et al .  20 1 5) .  

Dieses Marktversagen müsste durch eine entsprechende Bepreisung von CO2-

Emissionen europaweit korrig iert werden , wodurch auch erneuerbare Energie
träger ohne Förderung marktfähig werden würden . Der EU-Emissionshandel ist 
ein Ansatz dazu; die derzeit im Emissionshandel erzielten Zertifikatspreise sind 
jedoch n icht ausreichend, etwa den Einsatz der besonders k l imaschädlichen 
Braunkoh le in der Stromerzeugung zu unterbinden. Aufgrund der n iedrigen Zer
tifikatspreise im EU-Emissionshandel und der n iedrigen Koh lepreise ist die 
Stromprodu ktion aus Koh le - obwohl deutlich kl imaschäd l icher - derzeit b i l l iger 
als jene aus Gaskraftwerken.  Die durchschn ittl iche Auslastung der Gaskraft
werke ist daher von 201 1 bis 20 1 4  von knapp 3.000 auf etwas über 1 . 000 Voll
laststunden gesunken (eigene Berechnung auf Basis U MWELTBUNDESAMT 

201 5a). Durch d ie geringe Zahl der Vol l laststu nden der österreich ischen Erzeu
gungsanlagen stieg der Stromimport. Im Jahr  2014  wurden 1 3  % des nationalen 
Strombedarfs durch Importstrom gedeckt. D ieser stammt zu großen Tei len phy-
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niedrige CO2-Preise 
begünstigen 
Kohlekraftwerke 
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sikal isch aus Kohlekraftwerken mit niedrigeren Wirkungsgraden und Atomkraft
werken ( E-CONTROL 20 1 5a ) .  Durch die derzeit 1 1  auf EU-Ebene diskutierten Re
formen des EU-Emissions handels sol lten höhere Zertifikatspreise angestrebt 
werden, welche d ie Wirtschaftl ichkeit von Koh lekraftwerken vermindern 
( - Klimaschutz, Kapitel 1 DA) .  

Um marktgerechte Anreize für I nvestitionen i n  Effizienz und erneuerbare Ener
gie auch außerhalb des Emissionshandels zu geben, sollten externe Kosten der 
Nutzung fossiler Energie du rch eine sukzessiv steigende CO2-Abgabe interna l i-

CO2-Abgabe EU-weit siert werden . Entsprechende Abgaben wurden in e in igen EU-Ländern , wie 
einführen Schweden,  Großbritann ien oder Dänemark, erfolgreich eingeführt. Die Einfüh

rung d ieser Abgabe sol lte idea lerweise auf EU-Ebene erfolgen. In Osterreich 
sollte sie in eine öko-soziale Steuerreform eingebettet werden,  bei der g leich
zeitig Subventionen für fossi le Energ ien abgeschafft und d ie Kosten für Arbeit 
(z. B. die Lohnnebenkosten) vermindert werden ( - Green Economy, Kapitel 
1 6.4) .  

Empfehlungen Die E infüh rung einer EU-weiten sukzessiv steigenden CO2-Abgabe auf d ie Nut
zung fossi ler Energ ieträger in  Ergänzung zum Emissionshandel sollte forciert 
werden . (Europäische Kommission , Bundesregierung) 

externe Kosten der 
Kernkraft 

berücksichtigen 

Um den Einsatz fossi ler Energieträger und COrEmissionen zu reduzieren , soll
te im Rahmen einer aufkommensneutralen öko-sozialen Steuerreform eine 
schrittweise ansteigende CO2-Abgabe auf fossile Energieträger e ingeführt wer
den ( Bundesgesetzgeber) 

Subventionen, d ie den E insatz fossi ler Energ ieträger und damit CO2-Emissio
nen begünstigen, sowie Befreiungen und Vergütungen im Bereich von Steuern 
und Abgaben auf fossi le Energ ieträger, sollten in den nächsten Jahren sukzes
sive reduziert und abgeschafft werden. (Bundesreg ierung ,  Bundesländer, Ge
meinden) 

Auch die N utzung der Kernenergie ist nur  mögl ich, wei l  n icht a l le externen Kos
ten und Risiken von den Betreibern zu tragen sind. Zudem widerspricht etwa 
die Subventionierung des Kernkraftwerks H inkely Point C nach Ansicht Oster
reichs wichtigen europä ischen Zielsetzungen wie dem Umweltschutz, dem Vor-
sorgeprinzip und der Nachhaltigkeit. 

Energieab
gabenvergütung von 

425 Mio. Euro 

Die Organ isation für wirtschaftl iche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) 
nennt für Osterreich die Energieabgabenvergütung zugunsten von Unterneh
men aus dem produzierenden Gewerbe (Stru kturanpassungsgesetz BGB! .  
Nr. 201 /1 996) als betragsmäßig wichtigste Subvention fossi ler Energ ie (OECD 
20 1 3) .  Für 2014  wird d iese Rückerstattung auf 425 Mio. Euro geschätzt (BMF 
20 1 4) .  Darüber h inaus erschwert die Energieabgabenvergütung auch die Um
stel lung auf erneuerbare Energien,  da dadurch der Preis vor a l lem fossi ler 
Energ ieträger reduziert wird (- Green Economy, Kapitel 16A) . 

Empfehlung 

32 

Die Verg ütung der Energieabgabe sollte i n  Bezug auf d ie Nutzung fossi ler Ener
g ieträger schrittweise reduziert und abgeschafft werden. (Bundesgesetzgeber) 

1 1  Stand: Mai 2016 
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Energ ieeffizienz 

Eine Steigerung der Energ ieeffizienz ist zur Reduktion des Energ ieverbrauchs 
und der damit verbundenen negativen Umwelt- und Kl imaeffekte unerlässlich.  1 2 

Ein Maß für Energ ieeffizienz auf makro-ökonomischer Ebene ist die Energiein-
tensität 1 3. Diese Angabe beinha ltet die Wertschöpfung der Produkte, berück
sichtigt aber weder deren Menge noch Versch iebungen zwischen einzelnen 
Sektoren, Branchen oder Energieträgern . Die Energ ieintensität ist seit 2005 um 
1 4  % gesunken, seit 2009 nahm sie um 5 % ab. 

Um die Energ ieeffizienz zu steigern , sind rechtliche, technische und wirtschaftli
che Normen und Anreize in den wesentlichen energ ieverbrauchenden Sektoren 
notwendig (- Mobilität, Kapitel 3 . 3, - Industrielle An lagen , Kap ite l 2 . 2) . 

Eine Sektor-übergreifende Maßnahme zur Steigerung der Energ ieeffizienz ist 
das Energ ieeffizienzgesetz. Mit Mitte Februar 20 1 6  wurden von verpfl ichteten 
Unternehmen für 20 1 4  und 20 1 5  insgesamt 9,6 PJ an Maßnahmen eingemeldet 
(AEA 201 6) .  Die gemeldeten Energ ieeinsparungen vertei len sich zu 47 % auf 
Heizungen und Warmwasser, jeweils 14 % auf Beleuchtung und industriel le 
Prozesse, 12 % auf Mobi l ität, 9 .% auf Gebäudeh ül le und 4 % auf sonstige Ka-
tegorien (eigene Berechnung auf Basis AEA 20 1 6) .  Unklar ist im Moment, ob 
sich die errechneten und eingemeldeten Einsparungen tatsäch l ich rea l isiert ha-
ben. Dies sol lte jedenfa l ls überprüft werden. 

Das aktuelle Energieeffizienzgesetz sieht Ziele bis 2020 vor.  Die Europäische 
Kommission hat angekünd igt, einen Vorsch lag für eine Novel le 2016  vorzule
gen , die den Zeitraum bis 2030 umfasst. I n  den Schlussfolgerungen des Euro
päischen Rates von Oktober 2014  wurde eine Steigerung der Energieeffizienz 
um 27 % bis 2030 avisiert; von Seiten des U mweltausschusses und des Indust
rieausschusses im EU-Parlament wird ein deutl ich ambition ierteres Ziel von 
40 % eingefordert. 

Energieintensität 
sinkt 

Energieeffizienz
gesetz: Maßnahmen 
eingemeldet 

Für die Erreichung der mittel- und langfristigen Kl imaziele ist auf europäischer Empfehlung 
Ebene darauf h inzuwirken ,  bis 2030 ergänzend zu ambition ierten Zielsetzungen 
für erneuerbare E nerg ieträger auch mögl ichst ambition ierte Zielsetzungen für 
die Energ ieeffizienz festzulegen . (Europäische Kommission , BMWFW) 

Energieunion 

Ziel der Energieun ion ist die stärkere Vergemeinschaftung der europäischen 
Energ iepolitik .  Die Rahmenstrateg ie zur Energ ieunion (KOM(201 5) 80) nennt 
folgende wesentliche Punkte, um d ieses Ziele erreichen zu können: 
• Die S icherheit der Energieversorgung ,  Solidarität und Vertrauen,  
• ein vol lständig integrierter europäischer Energiemarkt, 
• die Energ ieeffizienz als Beitrag zur Senkung der Nachfrage, 
• die Verringerung der CO2-Emissionen der Wirtschaft und 
• Forschung,  I nnovation und Wettbewerbsfäh igkeit. 

1 2 1n der Energieeffizienzrichtlinie wird Energieeffizienz definiert als das Verhältnis von Ertrag an 
Leistung, Dienstleistungen, Waren oder Energie zu Energieeinsatz; Energieeffizienzverbesserung 
als die Steigerung der Energieeffizienz durch technische, wirtschaftliche und/oder Verhaltensän
derungen. 

13 Energieintensität = Energieverbrauch/Bruttoinlandsprodukt 
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34 

Energieunion: 
Gefahr von 

Lock-in-Effekten 

Empfehlungen 

Die in der Rahmenstrategie angeführten Maßnahmen erscheinen wen ig innova
tiv in H inbl ick auf den notwendigen Verzicht auf den E insatz fossi ler Energ ieträ
ger. Um die Ziele zu erreichen , wird einerseits stark auf Technolog ien (teilweise 
auch fossile und nukleare) gesetzt, andererseits auf die Schaffung eines l ibera
l is ierten,  M itg l iedstaaten ü bergreifenden Energiemarktes. Um d ie Ziele für 2030 
zu erreichen, fokussiert die Strateg ie auf Energ ieeffizienzsteigerungen vorwie
gend im Raumwärme- und Verkehrssektor. Weitere nachfrageseitig wi rksame 
Maßnahmen werden vernachlässigt. 

Außerdem ist der Bezug zu sehr auf die Zielerreichung für 2030 ausgerichtet. 
Dadurch besteht d ie Gefahr, inkompatible Pfade in Hinb l ick auf die ambition ier
ten Kl imaschutzziele für 2050 einzusch lagen,  insbesondere bei der fossi len I n
frastruktur. Der Großtei l  der I nvestitionen in das Energ iesystem ist langfristig 
ausgelegt. Werden I nvestitionen in ein n icht-nachha ltiges Energiesystem jetzt 
getätigt, füh rt d ies zu sogenan nten " Lock-in"-Effekten ,  das heißt, dass d ie Ener
gieinfrastruktur bis weit in das Jahrhundert h ine in festgelegt ist ( ... Kl imaschutz, 
Kapitel 1 0 .4) . H ier s ind Bemühungen zur stärkeren rechtl ichen Verankerungen 
des Vorrangs von Energ ieeffizienzmaßnahmen und erneuerbaren Energ ieträ
gern im EU-Primärrecht ein geeignetes M ittel , um die Transformation zu einem 
nachha ltigeren Energ iesystem europaweit voranzutreiben. 

In einem Energiewendevertrag auf Ebene des E U-Primärrechts sollte der Vor
rang von erneuerbaren Energien und Energ ieeffizienz verankert werden . (Euro
päische Kommission , Bundesregierung) 

Vorgesehene Maßnahmen zum Energiebinnenmarkt sollten so gestaltet wer
den, dass sie n icht der I n tegration erneuerbarer Energ ieträger entgegenwirken . 
I nvestitionen in eine fossi le Energieinfrastruktur sind zu vermeiden , da sie Lock
in-Effekte induzieren können . (Bundesreg ierung ,  Bundesländer) 

Es ist darauf h inzuwirken , dass die Zielsetzungen zur  Energ ieunion auf eine 
Dekarbonisierung und einen Zeithorizont bis 2050 ausgerichtet werden. ( Euro
päische Kommission , Bundesreg ierung) 

Forschungsinvestitionen sol lten vor a l lem für erneuerbare Energieträger vorge
sehen werden . (BMVIT) 

1 .3 Strom 

Strom ist in der modernen Gesel lschaft ein wichtiger Energ ieträger, i nsbeson
dere in den Sektoren Industrie, Dienstleistungen und private Haushalte, obwohl 
er für nur  20 % des energetischen Endverbrauchs verantwortlich ist. Szenarien, 
d ie mit der Erreichung mittel- und langfristiger Kl imaziele kompatibel sind, ge
hen von einer Steigerung der Bedeutung von Strom aus. Dafür ist die I ntegrati
on der oft vo latil anfal lenden erneuerbaren Stromerzeugung notwendig.  
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Nationale Stromprod u ktion 

Der Anteil der Wasserkraft 1 4  an der nationalen Stromaufbringung lag in den 
letzten zehn Jahren witterungsbed ingt zwischen 49 % und 61  %. 1 5 Betrug der 
Antei l  der fossilen Brennstoffe im Jahr  201 0 noch 33 %, lag er 2014  bei 16 %. 
Die Stromerzeugung aus biogenen Brennstoffen liegt seit ein igen Jahren kon
stant bei 6 %. Stark zugenommen haben h ingegen die Windkraft von 2 ,9  % 
(20 1 0) auf 5,4 % (20 1 4) und die Photovoltaik von 0 ,04 % (201 0) auf 0 ,7 % 
(20 1 4) 1 6 (eigene Berechnungen auf Basis E-CONTROL 201 5a). 

Stromaufbringung 
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Quelle: E-CONTROL (2015a), Berechnungen: Umweltbundesamt 

Strom import und -export 
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Quelle: E-CONTROL (2015a) umweltbundesamt<!l 

14 ohne Erzeugung aus gepumptem Zufluss 
1 5 2014: 34 % Laufwasserkraft > 1 0  MW, 1 6  % Speicherkraft und 8 % Laufwasserkraft < 1 0  MW 
16 Bei der Photovoltaik ist anzumerken, dass diese bei der E-Control-Erhebung untererfasst wird . In 

der Energiebilanz wurden 201 4  um zwei Drittel mehr Erzeugungsmengen ausgewiesen (STATISTIK 
AUSTRIA 2015a). 
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Abbildung 4: 

a) Stromaufbringung, 
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gesamte Versorgung 

aus öffentlichen 

Netzen und 

Eigenstrom

erzeugem. 

b) Stromimport und 

-export. 
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13 % des Bedarfs 
durch Strom importe 

gedeckt 

verpflichtende 
Stromkennzeich
nung eingeführt 

Ökostrom: Anstieg 
bei Windkraft und 

Photovoltaik 

Tabelle 1:  

Okostrom-

Einspeisemengen (ohne 

Wasserkraft) (Quellen: 

E-CONTROL 201 5d, 

eigene Berechnung auf 

Basis E-CONTROL 2015a, 

Zahlen gerundet) .  
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Im Jahr  20 1 4  wurden 1 3  % des Strombedarfs durch Importe gedeckt; damit hat 
der Import-Export-Saldo das b isher höchste N iveau erreicht. Seit 2000 haben 
die Importe vor a l lem preisbed ingt stark zugenommen, während d ie Exporte nur  
leicht angestiegen s ind ,  womit Österreich im Jahr  2001 von e inem Exporteur zu 
einem Nettoimporteur wurde. Hauptimportländer sind Deutschland und Tsche
chien, wobei der Zuwachs seit 201 0 weitgehend aus Tschechien gedeckt wur
de. Exportiert wird vorwiegend in die Schweiz, nach Deutsch land, Slowen ien , 
Ungarn und Ita l ien (eigene Berechnungen auf Basis E-CONTROL 201 5a) .  

Seit 20 1 5  besteht in Österreich ein einheitl iches verpflichtendes System zur 
Stromkennzeichnung.  Im Jahr  201 4  wurden knapp 90 % mit Herkunftsnachwei
sen für erneuerbare Energieträger belegt, 1 0  % mit fossi len. Die Nachweise 
stammten zu 69 % aus Österreich und zu 1 8  % aus Norwegen,  der Rest aus 
anderen europä ischen Ländern . Das Ziel , e in  atomstromfreies Österreich bis 
201 5 zu erreichen, wird durch Herkunftsnachweise - die getrennt vom physika
l ischen Strom gehandelt werden - erfü l lt. Strom wird aus Ländern mit einer er
heblichen Atomstromproduktion importiert ( Elektrizitätswirtschafts- und -organ i
sationsgesetz; EIWOG 201 0; BGBI .  I Nr. 1 1 0/20 1 0  i .d . F . BGBI .  I Nr. 1 74/20 1 3; 
E-CONTROL 201 5b) .  

Seit 20 1 0  steigt d ie insta l l ierte Leistung im  Bereich Windkraft und Photovolta ik 
kontinu ierl ich an .  Neben dem Ökostromgesetz ist auch die nationale Förderung 
von Photovoltaik-Kleinan lagen ein wesentlicher Treiber d ieser Entwicklung.  
( Insgesamt wurden dadurch seit 2008 knapp 1 90 MW gefördert ( BMVIT 201 5) ) .  
Auf Basis anderer, oft rohstoffabhängiger Technolog ien wurden seit Ende des 
Kapazitätsausbaus durch das Ökostromgesetz 2002 m it Ende 2007 nur wenige 
Neuan lagen errichtet. E i n wesentl icher Grund dafür ist die geänderte Wirt
schaftl ichkeit aufgrund gestiegener Rohstoffkosten .  Be i unveränderten gesetzli
chen Rahmenbed ingungen wird d ie jährl ich zugebaute Kapazität neuer Öko
stromanlagen in den kommenden Jahren zurückgehen, unter anderem, wei l  das 
jährl iche Unterstützungsvolumen degressiv ausgestaltet und insbesondere der 
Strom marktpreis stark gesunken ist. 

Ökostrom -Ei nspeisemengen* 

Angaben in GWh 2005 2010 20 1 2  201 3  2014 

Wind 1 .328 2.01 9 2.386 2 .970 3.640 

Biomasse fest 553 1 .987 1 .983 2 .0 13  1 .941 

Biogas 220 539 554 544 543 

Photovoltaik 1 3  26 1 0 1  2 1 5  351 

Sonstige** 98 74 32 26 20 

Summe 2.2 1 2 4.647 5.056 5.769 6.496 

Anteil an der Strom- 3,3 % 6,6 % 7 , 1  % 8 , 1  % 9,2 % 
aufbringung 

* Es sind nur jene Mengen enthalten, die an die Ökostromabwicklungsstelle verkauft werden. 

** Deponie- und Klärgas, Geothermie, Biomasse flüssig 

I nsgesamt erreichte der geförderte Ökostrom (ohne Wasserkraft) 201 4 einen 
Anteil von rund 9,2 % am Gesamtstromverbrauch. Pol itisch wurde infolge des 
Klimagipfels in Paris Ende 201 5  eine vol lständ ige Dekarbon isierung der Strom-
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versorgu ng in Österreich bis 2030 angekündigt. Dies wäre ein wichtiger Schritt 
in  Richtung eines nachhaltigen Energ iesystems, vor a l lem dann,  wenn  Strom 
dazu genutzt wird , fossile Energ ie in Anwendungen, die derzeit noch n icht auf 
dem Einsatz von Strom basieren - wie etwa im Mobil itätsbereich - zu ersetzen .  

U m  den  Ausstieg aus fossi len Energ ieträgern zu forcieren, sollte die ausste- Empfehlung 
hende Novel l ierung des Ökostromgesetzes mit dem Ziel erfolgen, d ie Marktin-
tegration von Ökostrom zu begünstigen und die Kapazität von Ökostromanla-
gen deutl ich auszubauen . (BMWFW, Bundesgesetzgeber) 

Stromverteilung,  Speicherung und Stromma rkt 

Zur Einbindung der volatilen erneuerbaren Energieträger und zur dezentralen 
Versorgung sind der Umbau von Netzen und der Ausbau von umweltverträg l i
chen Stromspeicherkapazitäten erforderl ich. 

Die Entwicklung der Trassenlängen auf den Netzebenen 1 1 0 kV b is 380 kV 
zeigt im Zeitraum 2004 bis 201 4  eine geringe Steigerung von 9.688 km auf 
9.872 km . Allerdings ist ein zunehmender Wechsel von der 220 kV- auf die 
380 kV-Ebene zu erkennen. E in deutlicher Zubau erfolgte auf den unteren 
Spannu ngsebenen , bei welchen sich d ie Gesamtlänge von 207. 766 km 2003 
auf 228.205 km 20 1 4  erhöht hat ( E-CONTROL 201 5c). 

Änderungen im 
Stromnetz 
erforderlich 

Aktueller Ausbau des österreich ischen Stromübertragungsnetzes 
fü r 380 kV und 220 kV 

LEGENDE 

_ Netnmoten 
• UmspMnwf'lnt 

-- 380ttV-llIJlün; 
-- 21OkV-Lflllung 
------- 360i1V.l.ItItu� (g�tl) 

.. Speietlef\ral'twerll -.. ----- 220kV-lOitung (geptant) 

Iiiiii Thefm:sches Kraftwerk (Erdgas) 
� Therrn:scnos KTßftwcrk (KOhle) 
63 Tt'lefMiscoos KtOftwork (allgemein) 

Darstellung: Umweltbundesamt 
Datenquellen.· ApG (2012), ENTSO-E (2013) umweltbundesamt

� 

Abbildung 5: Aktueller Ausbau des ästerreichischen Stromübertragungsnetzes für 380 kV und 220 kV (aus Gründen 

der Übersichtlichkeit ist nur eine Auswahl der wesentlichen Kraftwerksstandorte dargestellt). 
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Zur internationa len Stromvertei lung auf der 380 kV-Ebene wurden ein ige der 
dazu notwendigen Ausbau maßnahmen als "Vorhaben von gemeinsamem I nte
resse" gekennzeichnet, u m  den europäischen Energiebinnenmarkt real isieren 
zu können.  

Zur Vermeidung von Überlastungen und Ausfäl len des Stromübertragungsnet
zes kann der Übertragungs-Netzbetreiber im Rahmen des Engpass-Manage
ments verschiedene Maßnahmen setzen .  I nfolge des starken Ausbaus an vola
tilen Erneuerbaren kam es in  den letzten Jahren zu einem sign ifikanten Anstieg 
entsprechender Eingriffe. Diese sind auch eine d i rekte Folge mangelnder Ü ber
tragungskapazitäten und verursachen zumeist den vermehrten Betrieb fossiler 
Kraftwerke. Neben zusätzl ichen Emissionen sind damit auch hohe volkswirt
schaftl iche Kosten verbunden, da sowoh l  der Verlust durch die reduzierte Erzeu
gung aus Erneuerbaren a ls  auch der Betrieb zusätzlicher fossi ler Erzeugungs
anlagen entschädigt werden müssen. 

Zur Stabi l ität der Ü bertrag ungsnetze müssen auch vermehrt nachfrageseitige 
Maßnahmen, wie beispielsweise Demand Side Management 1 7, gesteuerter 
Einsatz von Batterien und vermehrte Tei lnahme von I ndustriestandorten am 
Regelenergiemarkt, beitragen. 

I n  der Industrie wäre d ie Anwendung von Demand Side Management mit einem 
verg leichsweise geringen Aufwand verbunden und könnte früher als in anderen 
Bereichen umgesetzt werden (GUTSCHI & STIGLER 2008). 

Batterien aus elektrisch betriebenen Kraftfahrzeugen in  das Demand Side Ma
nagement einzubinden, ste l lt erst mittel- bis langfristig eine relevante Option dar 
(GAWLIK 20 1 3 , UMWELTBUNDESAMT 201 2) .  Generel l  wird eine intel l igente Ver
netzung von Stromangebot und Verbrauch auch auf reg ionaler und lokaler Ebe
ne in Smart Grids zur Stabi l ität und Nachha ltigkeit der Stromversorgung beitra
gen. Die Energ ieeinspar-Potenziale durch Smart-Meter 1 8 l iegen im Bereich von 
rund 0,5 % bis 3 ,7  % (MACDoNALD 2007, E-CONTROL 20 1 0 , ISE 201 1 ,  ERNST & 
YOUNG AG 201 3) .  Voraussetzungen sind eine entsprechende Infrastruktur so
wie flexible Verbraucher. 

Auch ein weiterer Ausbau von Stromspeichern wird a ls notwendig angesehen, 
wenn der Anteil erneuerbarer Stromerzeugung weiter steigt. Ohne Berücksich
tigung des natürlichen Zuflusses bei Pumpspeicherkraftwerken ist unter günsti
gen Bedingungen der Großteil der maximal speicherbaren Strommenge von 
rund 450 GWh (Pum pbetrieb) bereits nach 1 00 Stunden erreicht. I m  Gegensatz 
dazu l iegt das gesamte Speichervermögen ohne natürl ichen Zulauf bei ca. 
4. 000 GWh (MAlER 201 3) .  Pumpspeicherkraftwerke stel len damit zwar einen re
levanten Speicher dar, sol lten jedoch zukünftig durch den vermehrten Einsatz 
anderer Speichertechnologien ergänzt werden. Derzeit bestehen jedoch auf
grund der n iedrigen Strom preise ungenügend Anreize, um in entsprechende 
Technologien zu investieren .  

In  der Energieunion wird e ine Integration der  Energie- und damit auch der Strom
märkte als Ziel festgelegt; d iese birgt eine Reihe von Vortei len, z. B. punkto 
Versorgungssicherheit und bei der In tegration erneuerbarer Stromerzeugung.  

1 7  Beim Demand Side Management orientieren Verbraucher ihre Stromnachfrage am Angebot. 

18 "intel ligentes Messgerät": Eine technische Einrichtung, die den tatsächlichen Energieverbrauch 
und Nutzungszeitraum zeitnah m isst, und die über eine fernauslesbare, bidirektionale Datenüber
tragung verfügt. 
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Seit 2002 steht die deutsch-österreich isch-Iuxemburgische Strompreiszone für 
einen freien, unbeschränkten und grenzüberschreitenden Stromhandel in der 
Mitte Europas. Diese ist aktuel l (Stand:  Mai  2016)  in D iskussion . H ier ist das 
zuständige Ressort ( BMWFW) gefordert, sich fü r den Erhalt der Strompreiszone 
einzusetzen u nd d ie Vortei le eines gemeinsamen Marktgebietes aufzuzeigen.  

Zur Sicherste l lung der notwend igen hohen Stromerzeugung aus erneuerbaren Empfehlungen 
Quellen sind die Rahmenbedingu ngen für den europäischen Strommarkt so zu 
gestalten, dass Versorgungssicherheit, Leistbarkeit und Wettbewerbsfäh igkeit ge-
währleistet sind . (Europäische Kommission, Bundesreg ierung) 

Das impl iziert den Um- und Ausbau der Energ ieinfrastruktu r, den Einsatz neuer 
Energ iespeicher in  Verbindung mit einer deutlichen Flexibi l isierung auf Seiten 
der Erzeuger und Verbraucher und d ie stärkere Vernetzung mit anderen Strom
versorgu ngssystemen im Zuge der Vollendung des europäischen Energ iebin
nenmarktes. ( BMWFW, Regu lator) 

Regu latorische Voraussetzungen für eine stärkere Abstimmung von Stromver
brauch auf das Stromdargebot (Demand Side Management) sollten geschaffen 
werden; die Tei lnahme am Regelenergiemarkt für I ndustrie und bei Dienstleis
tungsunternehmen ist zu forcieren . (BMWFW) 

Stromverbrauch 

Der Stromverbrauch ist seit 1 990 um circa 44 % Uährl ich um durchschnittlich 
1 ,5 %) gestiegen.  Zu letzt ging der Anstieg aber deutl ich zurück. Seit 2005 be
trug die durchschn ittliche jährliche Zunahme 0 ,6 %, seit 20 1 0  nur  0, 1 % 
(STATISTIK AUSTRIA 201 5a). 

M it der Elektrifizierung von Anwendungen v. a. i n  der Mobil ität (E-Mobi l ität) und 
der I ndustrie (z. B .  Verwendung von Elektromotoren ,  Elektrostah l )  wird der 
Stromverbrauch i n  den nächsten Jahrzehnten voraussichtl ich deutlich steigen. 
Österreich hat bereits einen hohen Antei l  erneuerbarer Energ ieträger in der 
Stromerzeugung und als Zie lsetzung , Strom ohne fossile Energieträger herzu
stel len. Dadurch ist das Potenzial vorhanden , d ie Kl imabilanz d ieser Sektoren 
trotz höherem Verbrauch deutlich zu verbessern. 

Der Anteil des Eigenverbrauchs der Kraftwerke (3 %) und der Netzverluste 
(5 %) am Stromverbrauch ist seit Jahren konstant. Der Antei l der Pumpspei
cherverluste ist aber seit 2005 von 1 , 5 % auf 2 ,3  % im Jahr  2014 gestiegen, da 
die Pumpspeicherkraftwerke zunehmend in Betrieb sind (seit 20 1 2  etwa kon
stant) . Circa 90 % der Stromproduktion - das sind 63.603 GWh - erreichen die 
Endverbraucher (eigene Berechnungen auf Basis E-CONTROL 201 5a). 
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Abbildung 6: 

Stromverbrauch 2014 

nach Sektoren. 

höherer 
Raumwärmebedarf 

durch größere 
Wohneinheiten 

Gesamtstromverbrauch 201 4 

o Kraftwerkseigenbedarf 

• Netzverluste 

• Pumpstromverluste 

o nicht-elektrischer Energiesektor 

Industrie 

oVerkeh r  (Schiene, O-Bus, Straße) 

• Dienstleistungen 

. Haushalte 

• Landwirtschaft 

Quelle: eigene Berechnungen auf Basis E-CONTROL (201 5a) 
STA TISTIK AUSTRIA 2015 umweltbundesamt

G 

1 .4 Raumwärme 

In den Bereich Raumwärme fä l lt der Energiebedarf für d ie Heizung und Küh lung 
von Wohn- und Dienstleistungsgebäuden sowie fü r d ie Bereitste l lung von 
Warmwasser. Im Jahr  2014 wurden für Raumwärme, inklusive Raumkl imatisie
rung,  328 PJ Endenergie,  a lso 31 % des österreich ischen Endenerg ieverbrau
ches, eingesetzt. Berein igt um die Heizgradtage 1 9 zeigt sich von 2005 bis 20 1 4  
ein steigender Trend von 1 0  % (STATISTIK AUSTRIA 20 1 5c, d) .  

E ine Reduktion des Verbrauchs kann - trotz steigender Bevölkerung und Kom
fortansprüchen - durch eine hohe thermische Qual ität von Gebäuden erreicht 
werden.  Diese ist über thermische Sanierungen und hohe Anforderungen an 
den Neubau durchzusetzen . 

Zwischen 2005 und 20 1 4  ist der Bestand der Hauptwohnsitz-Wohnungen um 
8 ,5  % auf rund 3,77 M io. angestiegen . Das Bevölkerungswachstum betrug im 
g leichen Zeitraum 3,8 %. Die spezifische Wohnnutzfläche im Bestand lag 20 1 4  
in  E infami l ienhäusern bei 1 38 m 2  und hat seit 2005 um 8 , 6  m 2  zugenommen. I n  
Zweifami l ienhäusern lag d iese bei 1 09 m2  und  bei Mehrfamil ienhäusern bei 
72 m2, mit einem Anstieg von 2 ,4  m2 bzw. 1 ,3 m2 (STATISTIK AUSTRIA 201 5e). 
Die Zah l  der Nebenwohnsitze ( inklusive Wohnungen ohne Wohnsitzangabe) ist 
seit 201 1 bis Ende 20 1 4  von 1 8  % auf 16 % aller Wohnungen leicht zurück
gegangen (STATISTIK AUSTRIA 201 3, 201 5f) . 

19 Der Energiebedarf im Sektor Raumwärme ist witterungsabhängig. Die Heizgradtage während 

Jänner-April und Oktober-Dezember sind dafür ein guter Indikator. Der Endenergieeinsatz für 
Heizung wurde an den langjährigen Durchschnitt der Heizgradtage angepasst. 
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Im  vergangenen Jahrzehnt stiegen d ie Antei le erneuerbarer Energieträger 
(+ 50 %) und der Fernwärme (+ 60 %), seit 20 1 2  stagn iert der Antei l  am sekt
oralen Gesamtverbrauch. Fernwärme wurde 2014  zu rund 45 % mit erneuerba
ren Energ ieträgern erzeugt (STATISTIK AUSTRIA 201 5a) .  E in  nach wie vor erheb
licher Antei l  des Energieeinsatzes im Bereich Raumwärme erfolgt durch fossi le 
Energieträger, insbesondere Öl und Gas. 

Für die Dekarbon isierung im Gebäudebereich sollten Maßnahmen zur weitge
henden U mstel lung der Wärmeversorgung auf erneuerbare Energieträger um
gesetzt werden,  wie geeignete Regelungen u .  a .  im Heizungs- und Baurecht 
sowie Ausrichtungen von Förderungen. (Landesgesetzgeber) 

Die EU Gebäuderichtl in ie aus 201 0 legt fest, dass Gebäude energ ieeffizienter 
gebaut u nd genutzt werden sol len. Die nationale Umsetzung der EU Gebäude
richtl i n ie erfolgt durch das Energ ieausweis-Vorlage-Gesetz (EAVG; BGBI. I 
Nr. 1 37/2006) , durch die Defin ition von N iedrigstenergie-Gebäuden , von Zwi
schenzielen und deren Kostenoptimal ität im Nationalen Plan (OIB 2014)  sowie 
durch d ie schrittweise Anpassung der 01 B-Richtl in ie 6 (OIB 201 5) ,  welche -

. zeitl ich verzögert - in den Bauordnungen nachgezogen werden. Mit dem N ied
rigstenergie-Gebäude-Standard werden für Neubau und für d ie umfassende 
Sanierung ("größere Renovierung") Anforderungen an die Effizienz der Gebäu
dehül le, an die Haustechn ik  und an die Energ iebereitstel lung mit erneuerbaren 
Energ iequel len gestellt. Die Ausweispflicht der thermisch-energetischen Qual i
tät am Immobi l ienmarkt trägt zur Bewusstseinsbi ldung und Transparenz der zu 
erwartenden Energ iekosten bei .  

Umweltbundesamt - REP-0600, Wien 201 6 
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Empfehlungen 

Energiearmut 
abfangen 

Empfehlung 

Die bis Ende 201 6  gü ltige Vereinbarung gemäß Bundes-Verfassungsgesetz, 
Arti kel 1 5a (B-VG; BGBI .  N r. 1 /1 930 i .d . g . F. ) zwischen Bund und Ländern über 
Maßnahmen im Gebäudebereich zur Treibhausgas-Reduktion aus 200920 defi
n iert gemeinsame Mindestanforderungen an Neubau, San ierung und Heizungs
systeme im Rahmen der Wohnbauförderung.  Eine Anpassung d ieser Kriterien 
paral le l  zu den Anforderungen der O IB-R ichtl i n ie 6 ist seitdem nicht erfolgt, 
wodurch d ie Wirkung der Förderung von besonders energieeffizienten Gebäu
den tendenziel l schwächer wird .  

Für  d ie neue Finanzausgle ichsperiode 20 1 7  b is  2020 sol lte d ie 1 5a-Vereinba
rung zwischen Bund und Ländern angepasst und weitergeführt werden sowie 
die widmungsgemäße Verwendung der eingehobenen Woh nbauförderungsbe i
träge sichergestel lt werden . (Bundesländer, Bundesreg ierung)  

Im Neubau und bei der Sanierung  von Wohngebäuden und N icht-Wohngebäu
den sollte der N iedrigstenergie-Gebäude-Standard gemäß der aktuellen OIB
Richtlin ie 6 und der weiteren Stufen gemäß Nationalem P lan rasch in die ent
sprechenden landesrechtl ichen Bestimmungen implementiert werden. (Bundes
länder, Landtage, Landesreg ierungen) 

Im Jah r  20 1 4  standen in rund 5 % a ller Wohnungen led ig l ich ein E inzelofen 
oder eine n icht fest i nsta l l ierte Heizung zur Verfügung , 1 0 % der Haushalte mit 
Armutsgefährdung fal len in diese Gruppe (STATISTIK AUSTRIA 201 5g). Unabhän
gig vom Heizungssystem entsteht Energ iearmut durch ein Wechselspiel von 
niedrigem Einkommen und geringer Energieeffizienz. 268 .000 Menschen ist es 
finanzie l l  n icht mögl ich , i h re Wohnung angemessen zu beheizen (STATISTIK 

AUSTRIA 201 5h) .  Das entspricht etwa 1 1 9 .000 Hausha lten.  

Bei der Planung und Umsetzung von Maßnahmen im Gebäudebereich sollten 
soziale Aspekte berücksichtigt werden . Der Energ iearmut sollte neben sozia len 
Transferleistungen mittels zielgerichteter Maßnahmen, d ie auf eine Senkung 
des Verbrauchs h inauslaufen , begegnet werden. (BMASK, Bundesländer) 

Der gewichtete, spezifische Heizwärmebedarf (HWB) im wohnbaugeförderten 
Neubau ist von 43 kWh/(m2 BGF21 .a)  im Jahr 2005 auf 25 kWh/(m2 BGF.a) im 
Jahr  201 4  gesunken. Bei der  gesamthaften thermisch-energetischen Gebäude
sanierung konnte der Heizwärmebedarf nach Sanierung von 67 kWh/(m2 BGF.a) 
auf 45 kWh/(m2 BGF.a) gesenkt werden. Allerd ings ist bei San ierungen ab 20 1 2  
und bei Neubauten a b  2 0 1 3  kein weiter sinkender Trend mehr erkennbar 
(BMLFUW 2016a). 

20 BGBL. I I  Nr. 251/2009: Vereinbarung gemäß Art. 1 5a.  B-VG zwischen dem Bund und den Län
dern über Maßnahmen im Gebäudesektor zum Zweck der Reduktion des Ausstoßes an Treib
hausgasen aus 2009. 

21 BGF: Bruttogrundfläche 
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Die Wohnbauförderu ng füh rte auch zu einer Reduktion der Treibhausgas
Emissionen .  I m  Jah r  2005 wurden rund 30 % der Red uktion du rch den Neu
bau erreicht (verg l ichen mit einem Neubau mit n iedrigerem Energ ieeffizienz
standard ,  also nicht absolut) .  In den vergangenen Jahren erzielten die Sanie
rung von Gebäuden und der Heizkesseltausch wesentl ich höhere E insparef
fekte. 
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Empfehlung Um den energetischen Effekt zu maximieren,  sol lten d ie San ierungsrate gestei
gert, die M indestanforderu ngen der Wohnbauförderungen angehoben und e in 
verpfl ichtender Antei l  erneuerbarer Energ ie vorgegeben werden . D iese Förde
rungen sollten klar gestaltet und einfach zugängl ich sein . Die Qual ität der Sa
n ierungsmaßnahmen sollte von der Planung bis zur Ausführung gesichert wer
den . (Landesgesetzgeber) 

Für n icht geförderte Woh ngebäude erlaubt d ie Daten lage derzeit keine quanti
tative Beurte i lung über die Veränderung des Heizwärmebedarfs. Im Zeitraum 
2004 bis 201 4 lag d ie San ierungsrate bei thermisch-energetischen Einzelmaß
nahmen22 zwischen rund 1 ,4 % und 2 , 1  % der Hauptwohnsitze pro Jahr. Davon 

Rate für umfassende erfolgte bei ru nd 0, 8 % der Hau ptwohnsitze eine umfassende therm isch-
Sanierung unter 1 % energetische Sanierung 23 sowie bei ru nd 0,6 % eine umfassende thermische 

Sanierung24 (STATISTIK AUSTRIA 2006, 201 5e, i , eigene Berechnung) .  Die laut 
Energ iestrateg ie (BMLFUW & BMWFJ 201 0) als notwendig angesehene Steige
rung der jährl ichen Rate u mfassender thermisch-energetischer Sanierungen auf 
3 % bis 2020 konnte bei Wohngebäuden bisher n icht erzielt werden. Sanie
rungsbarrieren im Heizungs- und Wohnrecht für den Altbestand großvolumiger 
Wohngebäude sind weiterhin vorhanden. D iese betreffen das M ietrecht (Miet
rechtsgesetz; MRG; BGB! .  Nr. 520/ 1 98 1  i . d . g . F )  und Wohnungseigentumsrecht 
(Wohnungseigentumsgesetz; WEG; BGB! .  I Nr. 70/2002) 

Empfehlung Sanieru ngsbarrieren sollten in al len relevanten Rechtsmaterien für den Altbe
stand großvolumiger Wohngebäude identifiziert und abgebaut werden . (Bun
desgesetzgeber, Landesgesetzgeber) 

Öko design-VO für 
laufenden Betrieb 

anpassen 

Empfehlung 

Bestimmung zu Heizgeräten 

In den Du rchführungs-Verordnungen zur Ökodesign-RL sind Mindestanforde
rungen betreffend Emissionen und Energ ieeffizienz von Raum heizgeräten und 
Kombiheizgeräten25 sowie Warmwasserbereitern geregelt . Damit wurden d ie 
strengeren nationa len Bestimmungen der Bund-Länder-Verein barung aus 
20 1 326 abgelöst. Anforderungen für den laufenden Betrieb s ind daher neu zu 
defin ieren,  um das Umweltschutzniveau beizubeha lten ( - Luft, Kapitel 8. 3) .  

I n  H inbl ick auf die Dekarbon isieru ng s ind die geltenden Ökodesign-Durch
führungs-Verordnungen weiterzuentwickeln  und sukzessive im technischen 
Standard anzuheben . ( Europäische Kommission , BMWFW) 

Energieraumplan u ng 

Potenziale mit 
Energieraumplanung 

erschließen 

Neben der Qual ität e inzelner Objekte ist die Energieraumplanung ein wichtiger 
Hand lungsbereich für den Bereich Raumwärme. Auch wen n derzeit auf nationa
ler Ebene keine aktive Energ ieraumplanung rea l isiert ist, so sind doch Len-

44 

22 Erfasst sind thermische (Fenstertausch, thermische Fassadensanierung, Wärmedämmung der 
obersten Geschoßdecke) und energetische (Heizkesseltausch) Einzeimaßnahmen. 

23 Kombination von mindestens 3 der 4 thermisch-energetischen Einzeimaßnahmen 

24 Kombination aller 3 thermischen Einzeimaßnahmen 

25VO (EU) 81 3/201 3: Raumheizgeräte und Kombiheizgeräte (flüssige und gasförmige Brennstoffe) 

26 LGBI Nr. 1 /201 3: Vereinbarung gemäß Art. 1 5a B-VG über das Inverkehrbringen von Kleinfeue-
rungen und die Überprüfung von Feuerungsanlagen und Blockheizkraftwerken 
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kungsmaßnahmen vorhanden und es g ibt I n itiativen auf regionaler Ebene. 
Fernwärme-Vorranggebiete als Lenkungsmaßnahme sind derzeit nur vereinzelt 
ausgewiesen und zwar vor al lem aus Gründen der Energ ieinfrastrukturplanung ,  
der Netzverd ichtung und der Luftreinhaltung ( -. U mwelteffekte der räuml ichen 
Entwicklung, Kapitel 1 5. 3) . Wichtig ist es, Verd ichtung und Funktionsmischung 
anzustreben, die I nnenentwicklung zu forcieren sowie ungenutzte Energiepo
tenziale, wie etwa Abwärme, zu aktivieren und zu optimieren (ÖROK 2014) .  

I n  den Raumordnungsgesetzen sollte d ie Erstel l ung von Wärmekatastern vor- Empfehlung 
gesehen werden. Kriterien dafür sind in den An hängen der Raumordnungsge-
setze einheitl ich festzulegen . I m  Zuge dessen sollte auch die E inführung eines 
verpfl ichtenden Energ ieausweises für Sied lungen geprüft werden. (Bundeslän-
der) 
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VO (EU) Nr. 201 5/1 1 85: Verordnung der Kommission vom 24. April 201 5 zur 

Durchführung der Richtl inie 2009/1 25/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates im Hinbl ick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte 

Gestaltung von Festbrennstoff-Einzelraumheizgeräten .  

VO (EU) Nr .  201 5/1 1 88: Verordnung der  Kommission vom 28 .  April 201 5 zur 

Durchführung der Richtl inie 2009/1 25/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte 

Gestaltung von Einzelraumheizgeräten. 

VO (EU) Nr. 201 5/1 1 89: Verordnung der Kommission vom 28. April 201 5 zur 

Durchführung der Richtl inie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte 

Gestaltung von Festbrennstoffkesseln. 

Wärme- und Kälteleitungsausbaugesetz (BGBI.  I Nr. 1 1 3/2008 i .d .F . BGBI.  I 

Nr. 72/201 4):  Bundesgesetz, mit dem die Errichtung von Leitungen zum 

Transport von Nah- und Fernwärme sowie Nah- und Fernkälte gefördert wird .  

Wohnungseigentumsgesetz 2002 0NEG; BGBI.  I Nr. 70/2002): Bundesgesetz über das 

Wohnungseigentum. 
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2 INDUSTRIELLE ANLAGEN 

Österreich hat einen leistungsfäh igen industriel len Sektor, der im EU-Verg leich 
überdurchschn ittlich zur Wertschöpfung und Beschäftigung beiträgt. Dies betrifft 
auch energ ie- und rohstoffintensive Produktionsprozesse. Die gesellschaftspoli
tische Herausforderung des Sektors besteht darin ,  d ie EU-Strategie zur Reindus
trial isierung Europas 1 i n  einer energieeffizienten,  kohlenstoffarmen, emissions
armen und ressourcenschonenden Weise umzusetzen und gleichzeitig Wert
schöpfung und Beschäftigung zu erha lten. Dazu sollen insbesondere der Einsatz 
erneuerbarer Energ ieträger gesteigert und die Energ ieeffizienz erhöht werden. 

Mit dem Einsatz von Umwelttech nolog ien und der Anwendung des Standes der 
Techn ik lassen sich Umwelt- und Gesundheitsauswirkungen, wie die Emissio
nen von Schadstoffen aus den Sektoren Industrie und Energieaufbringung,  im 
Sinne einer nachha ltigen Entwicklung reduzieren.  

2.1 Umweltpol itisc he Ziele 

Klima- und energiepolitische Ziele 

Das Kl imaschutzabkommen von Paris 201 5 sowie der Energiefahrplan der Eu
ropäischen Kommission (KOM(201 1 )  885) sehen einen weitgehenden Verzicht 
auf den Einsatz fossiler Energieträger bis Mitte des Jahrhunderts vor. Das Kli
ma- und Energ iepaket der EU bis 2020, der Rahmen für die Klima- und Ener
giepolitik der EU bis 20302 sowie das österreich ische Kl imaschutzgesetz (KSG; 
BGB!. I N r. 1 06/201 1 i . d .g .F . )  legen entsprechende Zwischenschritte am Weg 
zur Dekarbonisierung fest. 

Die Emissionshandelsrichtl in ie (EH-RL; RL  2003/83/EG i .d .F . 2009/29/EG) als 
wichtigstes kl ima politisches Instrument der EU legt eine Obergrenze (Cap) für 
die Gesamtemissionen al ler größeren I ndustrie- und Energ ieanlagen fest. Die 
Europäische Kommission legte im Mai 2016  einen Vorsch lag für die neuerliche 
Überarbeitung der EH-RL vor, d ie bis 2030 eine Absenkung des Caps um 43 % 
gegenüber 2005 vorsieht. Die Entscheidung zur E inrichtung einer Marktstabil i
tätsreserve (Beschluss (EU)  201 5/1 8 1 4/EG) zielt darauf ab, den Überschuss der 
am Markt befindl ichen Zertifikate zu verringern . 

Die nationale Umsetzung der Energieeffizienzrichtl in ie (RL 201 2/27/EU) erfolgte 
vor a l lem durch das Bundes-Energ ieeffizienzgesetz (EEffG; BGB! .  I Nr. 72/201 4) 
( - Energie, Kapitel 1 . 1 ) und sieht für große Unternehmen3 verpflichtende Au
d its oder die Anwendung eines Energ iemanagementsystems vor. 

1 Entwurf einer Entschließung des europäischen Parlaments zur Reindustrialisierung Europas 
zwecks der Förderung von Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit (201 3/2006 ( IN I)) 

2 Der Vorschlag der Europäischen Kommission vom 20. Juli 2016 sieht für Österreich eine Reduk
tion der Treibhausgas-Emissionen bis 2030 um 36 % gegenüber 2005 vor. 

3 Unternehmen ab 250 Beschäftigten und einem Umsatz über 50 Mio. Euro oder einer Bilanzsum
me über 43 Mio. Euro 
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Redu ktion der Umweltbelastu ng 

Die I ndustrieemissionsrichtl in ie ( I E-RL; RL 201 0/75/EU) regelt die integrierte 
Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung infolge industrieller 
Tätigkeiten .  Dazu sieht die I E-RL d ie Anwendung des Standes der Technik 
(BVT)4 vor, für d ie Minderung von Emissionen in  Luft, Wasser und Boden sowie 
für Abfa l lbehand lung und Ressourceneffizienz ( - Ressourcenmanagement und 
Abfallwirtschaft, Kapitel 1 2.2) sowie vor a l lem h insichtlich der Energ ieeffizienz 
( - Energie, Kapitel 1 . 1 ) . 

Die BVT4-Schl ussfolgerungen sind per Verordnung und/oder Bescheid national  
umzusetzen .  Neuanlagen müssen den Anforderungen und insbesondere den mit 
den besten verfügbaren Techn iken assoziierten Emissionswerten (BAT-AEL)4 

sofort entsprechen, bestehende Anlagen sind innerhalb von vier Jahren nach 
Veröffentl ichung der BVT -Schlussfolgerungen anzupassen.  
I n  Umsetzung der I E-RL haben die Bundesländer U mweltinspektionsprogram
me5 erstel lt, wonach d ie zuständigen Behörden die Anlagen in einem ein- bis 
dreijährigen I nterva l l  e iner Umweltinspektion unterziehen. 

Die R ichtl in ie zur Begrenzung der Emissionen aus m ittelgroßen Feuerungsan
lagen (MCP-RL; RL  (EU)  201 5/2 1 93) ist bis 1 9 . Dezember 2017  in nationales 
Recht umzusetzen. 

Folgende nationalen Gesetze sehen d ie Begrenzung von Emissionen nach dem 
Stand der Technik vor: d ie Gewerbeordnung 1 994 (BGBI .  N r. 1 94/1 994), das 
Wasserrechtsgesetz 1 959 (WRG; BGBI. Nr. 2 1 5/1 959), das Mineralrohstoffge
setz (MinroG; BGBI .  I N r. 38/1 999), das Abfal lwirtschaftsgesetz 2002 (AWG; 
BGBI. I Nr. 1 02/2002) ,  das Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen (EG-K 
201 3 ;  BGBI. I Nr. 1 50/2004 i .d .F . Nr. 1 27/201 3) ,  das Immissionsschutzgesetz
Luft ( IG-L; BGBI. I Nr. 1 1 5/1 997) und einzelne Gesetze auf Bundesländerebene. 
Branchen-spezifische Emissionsgrenzwerte sind in den Abwasseremissionsver
ordnungen, dem Emissionsschutzgesetz für Kesselan lagen und in Verordnun
gen zur Gewerbeordnung (z. B. Feuerungsanlagen-Verordnung;  FAV; BGBI. 1 1  
Nr. 331/1 997 i .d .g . F. )  enthalten. 

Seit der Novelle 20 1 0  enthält die Abfal lverbrennungsverordnung (AW; BGBI .  1 1  
Nr. 389/2002) auch SChadstoffgrenzwerte (beispielsweise für Schwermetal le) 
für Abfä l le zur M itverbrennung und zur  Anerkennung des Abfal lendes6 

( - Ressourcenmanagement und Abfa l lwirtschaft, Kapitel 1 2 .5) . H insichtl ich des 
Einsatzes von Abfä l len als Ersatzrohstoffe in Zementwerken (BVT-Schluss
folgerungen Zement) wurden 20 1 6  vom BMLFUW "Techn ische Grundlagen für 
den Einsatz von Abfäl len als Ersatzrohstoffe i n  Anlagen zur Zementerzeugung" 
veröffentlicht (BMLFUW 201 6) .  

Zum Schutz von Umwelt und Gesund heit legt das Emissionshöchstmengenge
setz-Luft ( EG-L; BGBI .  I Nr. 34/2003) in Umsetzung der Emissionshöchstmen
genrichtl in ie ( NEC7-RL; RL 2001 /8 1 /EG) nationale Höchstmengen für vier Luft-

4 BVT: Beste verfügbare Techniken, auf Englisch BAT: best available techniques; BAT-AEL: with 
BAT associated emission levels 

5 �t!p.:a� .. E)9.r}L9X .. C!! 
6 Unter bestimmten rechtlichen Voraussetzungen, die z. B. in der AW festgelegt sind, können be

stimmte Stoffe die Eigenschaft "Abfall" verlieren und damit das Abfallreg ime verlassen .  

7 National Emission Ceilings 
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schadstoffe fest, die seit 2010  n icht überschritten werden dürfen .  Zum Richtl i
n ienvorschlag zur Reduktion der nationalen Emissionshöchstmengen für 2020 
und 2030 wurde im Ju l i  20 16  eine politische Einigung erzielt ( - Luft, Kapitel 8. 1 ) . 

Das Min imierungsgebot für Quecksi lber (Hg)  erg ibt sich aus der M inamata
Konvention (UN 201 3) ,  für persistente organ ische Verbindungen (POP) aus dem 
UN ECE POP-Protokoll (UNECE 201 0) sowie der POP-Verordnung (VO ( EG) 
N r. 850/2004) auf Basis der Stockholm Konvention.  

Schon ung der Ressourcen 

Österreich greift den "Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa" 
(KOM(201 1 )  57 1 )  im nationalen Ressourceneffizienz-Aktionsplan auf (BMLFUW 

2012) .  Dessen Ziel ist es, die österreich ische Wirtschaftsentwicklung vom Res
sourcenverbrauch und den damit einhergehenden Umweltauswirkungen abso
lut8 zu entkoppeln und bis 2020 die nationale Ressou rceneffizienz um mindes
tens 50 % anzuheben ( - Ressourcenmanagement und Abfal lwirtschaft, Kapi
tel 1 2 .2) . 

2.2 Energieverbrauch und Treibha usgas-Em issionen 

Die Treibhausgas-Emissionen aus den Sektoren I ndustrie und Energieaufbrin
gung 9 werden hauptsäch l ich durch den Energieeinsatz und d ie eingesetzten 
Energ ieträger bestimmt, insbesondere durch die fossilen Energ ieträger. We
sentl iche Größen sind dabei der Bruttoin landsverbrauch (BIV) sowie der Um
wand lungseinsatz ( - Energie, Kapitel 1 .2) . 

Der Brutto in landsverbrauch der Sektoren I ndustrie und Energ ieaufbringung Ue
wei ls Emissionshandel und N icht-Emissionshandel) ist d ie notwendige Ener
g iemenge zur Deckung des in länd ischen Energ iebedarfs. Dieser stieg von 
502 pJ10 ( 1 990) auf 661 PJ (201 0) und ging danach auf 633 PJ (201 4) zurück 
(STATISTIK AUSTRIA 201 5a) .  

Der Umwandlungseinsatz summiert die Energ ieträger, d ie für die Produktion 
von Sekundärenergieträgern verwendet werden und errechnet sich als die Sum
me der Energ ieeinsätze in der Raffinerie, der Kokerei ,  im Hochofen und in den 
Kraft- und Heizwerken.  Seit 1 990 stieg der Umwandlungseinsatz von 772 PJ auf 
903 PJ 20 1 2  und sank 20 1 4  auf 858 PJ (STATISTIK AUSTRIA 201 5a). 

Der energetische Endverbrauch (EEV) 1 1  des Sektors I ndustrie 1 2 stieg zwischen 
1 990 und 20 1 0  um 1 03 PJ auf insgesamt 320 PJ und betrug 2014  31 5 PJ bzw. 
29,7 % des energetischen Endverbrauchs Österreichs (STATISTIK AUSTRIA 

201 5a). Branchen mit einem Antei l  über 1 0  % am energetischen Endverbrauch 
des Sektors I ndustrie sind Papier und Druck, Chemie und Petrochemie, Eisen
und Stah lerzeugung sowie die Branche Steine und Erden,  Glas. 

8 relative Entkopplung: geringerer Einsatz von Ressourcen pro Produktionsmaß; absolute Entkopp-
lung: geringerer Einsatz von Ressourcen gesamt 

9 Die Anlagen dieser beiden Sektoren sind überwiegend industrielle Anlagen gem. IE-RL 

'0 3 ,6 Petajoule = 1 Terawattstunde = 1 .000 Gigawattstunden 
11 EEV ist die Energiemenge, die den (End-)Verbrauch für Raumheizung, Beleuchtung und mecha

n ische Arbeit angibt. 

12 inklusive mobile Maschinen und Geräte 
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Relevant für die Umweltauswirkungen des Sektors Industrie ist der Energiebedarf 
in Kombination mit den eingesetzten Energ ieträgern. Bezogen auf den Endver
brauch sind 20 1 4  die bedeutendsten Energ ieträger Gas mit 32 % und Strom mit 
30 %, gefolgt von erneuerbaren Energieträgern mit 1 8  %. Die Anteile von Öl 
(7 %), Kohle (5 %), Fernwärme (4 %) und Abfa l l  (3 %) am Energieträgermix sind 
deutlich kleiner (STATISTIK AUSTRIA 201 5a). 

D ie Erneuerbaren sind 2014  m it 260 PJ bereits der zweitwichtigste Energieträ
ger und weisen - bezogen auf 201 0 - ein Wachstum von 24 PJ auf. Sign ifikant 
ist der Rückgang des Gaseinsatzes seit 20 1 0  um 52 PJ auf 62 PJ im Jahr  20 1 4  
(STATISTIK AUSTRIA 201 5a) . 

Der Energ ieverbrauch ist bestimmt von Produktionsleistung und Effizienz. 1 3 

Effizienzmaßnahmen sind bei Prod uktionsausweitungen oder Revisionen ein
zuplanen und umzusetzen , um den Energ ieeinsatz zu optim ieren.  E ine Reduk
tion des Stromverbrauchs kann  durch den Einsatz richtig d imensionierter, ener-
g ieeffizienter Geräte erreicht werden. I nsbesondere bei Biomasseanlagen kann 
der Gesamtwirkungsgrad der An lagen durch E insatz der Kraft-Wärme-Kopplung 
gesteigert werden. 

Für die Effizienz von An lagen ist n icht nur  die eingesetzte Technologie, sondern 
auch d ie Standortwah l  von zentra ler Bedeutung,  unter anderem aufgrund der 
Abwärmenutzung.  Allerd ings spielt d ie Standortwah l  in der Umweltverträg lich
keitsprüfung oder im Genehmigungsverfahren von An lagen gemäß I ndustrie-
emissionsrichtl in ie bislang eine untergeordnete Rolle (UMWELTBUNDESAMT 2009) .  

E ine verbind l iche Abwärmenutzung aus  I ndustrie- und Abfa l lverbrennungsan la
gen sowie Kraftwerken kann  andere Energ ieträger zur Wärmebereitste l lung er
setzen .  E ine effiziente Abwärmenutzung sol lte ein Genehmigungskriterium für 
solche Anlagen sein ( - Energ ie , Kapitel 1 . 1 ) . Dafür sind Raumentwick lungs
konzepte erforderl ich , d ie eine abgestimmte und längerfristige Bedarfsplanung 
ermöglichen ( - U mwelteffekte der räuml ichen Entwicklung, Kapitel 1 5. 1 ) . 

Empfehlungen Der U mwandlungseinsatz so l lte durch Effizienzmaßnahmen (Vermeidung von 
Umwandlungsverlusten) und durch Verfahrensumstel lungen unter Nutzung er
neuerbarer Energieformen gering gehalten werden . (BMWFW, BMVIT, BMLFUW, 
Landesgesetzgebung) 

54 

I n  der Planungsphase von Anlagen oder Anlagenerweiterungen sol lte im H in
blick auf Ressourcenschonung und Kl imaschutz verstärkt Bezug auf Raumord
nungs- und Energ iekonzepte (z. B. Kraft-Wärme-Kopplung und Abwärmenut
zung) genommen werden . ( Landesgesetzgebung , kommunale Behörden) 

Für  d ie energetischen Treibhausgas-Emissionen sind der Umwandlungseinsatz 
und der energetische Endverbrauch fossi ler Energ ieträger wesentl ich . Von den 
Treibhausgas-Emissionen industrieller An lagen sind ein Teil Prozessemissionen, 
die ohne direkten Energ ieeinsatz bei der Produktion von Gütern (z. B .  Kalk) ent
stehen. 

1 3  Kennzahlen für d ie Energieeffizienz sind der Brennstoffnutzungs- oder der elektrische Wirkungs
grad einer Anlage. Für  defin ierte I ndustriebranchen oder Produktgruppen lassen sich Kennzahlen 
von Energ ieverbrauch pro Produkteinheit bestimmen und als Stand der Technik definieren. 
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Die Treibhausgas-Emissionen des Sektors Industrie stiegen von 1 990 bis 2005 
um 1 8  % von 23,6 auf 27 ,5 Mio. t CO2-Äqu ivalent 1 4 und lagen 2014  bei 
26,6 Mio. t CO2-Äqu ivalent; d ies entspricht 35 % der gesamten österreich ischen 
Treibhausgas-Emissionen . Im Sektor Energ ieaufbringung stiegen d ie Treib
hausgas-Emissionen von 1 990 bis 2005 um 1 8  % von 1 3, 8  auf 1 6 ,4 Mio.  t COr 
Äqu ivalent und lagen 20 1 4  bei 9 ,7  Mio. t CO2-Äqu ivalent. Der Rückgang ist auf 
die Sch l ießung von Koh lekraftwerken und den geringen Betrieb von Gaskraft
werken 2014 zurückzuführen (- Energie, Kapitel 1 .2) . Die Emissionen der 
Gasverd ichterstationen betrugen im Jahr  20 1 4  0,5 Mio. t CO2-Äqu ivalent 
(UMWELTBUNDESAMT 201 6b) .  

Der Emissionshandel (EH)  ist das wichtigste I nstru ment zur Reduktion der 
Treibhausgas-Emissionen in den Sektoren Industrie und Energ ieaufbringung.  
Er umfasst den Großtei l  der Emissionen d ieser beiden Sektoren (- Klima
schutz, Kapitel 1 0.4) . 

I n  der zweiten Emissionshandels-Periode 2008 bis 201 2  kam es bis auf das 
Jahr  2008 zu einer Ü beral lokation mit Zertifikaten (bedingt vor allem durch den 
Konjunktureinbruch) ,  d ie überwiegend gratis zugeteilt wurden.  Durch d ie Über
al lokation fiel der Preis der Zertifikate, wod urch kaum Anreize für das Setzen 
von emissionsmindernden Maßnahmen vorlagen. 

I n  der d ritten Periode (20 1 3  bis 2020) wird nur  noch ein Tei l  der Zertifikate gra
tis ausgegeben ( insbesondere keine Gratiszertifikate für die Stromerzeugung) .  
Zu Beg in n  der d ritten Periode (Jahre 20 1 3  und 201 4) wurde von den industriel
len Anlagen in Österreich mit Anspruch auf Gratiszutei l ung 15 insgesamt mehr 
emittiert a ls g ratis zugeteilt worden war (- Kl imaschutz, Kapitel 1 0.4) .  

Für d ie Zutei lung von Gratiszertifikaten wurden in der  d ritten Periode auf  EU
Ebene Referenzwerte für  d ie  Treibhausgas-Effizienz - sogenannte Treibhaus
gas-Benchmarks - entwickelt und damit wurde eine EU-weit einheitlichere Zu
tei l ung erreicht. Weitere Faktoren für die Bemessung der Gratiszute i lung sind 
das Risiko einer Verlagerung von Produktion und CO2-Emissionen (Carbon 
Leakage) 1 6 in  Länder außerha lb  der Europä ischen U nion, die keine verg leich
baren Klimaschutzregelungen haben, sowie die h istorische Produktion (2005 
bis 2008 oder 2009/201 0) .  Um in der dritten Periode die Gratiszutei lung mit der 
dafür vorgesehenen Gesamtmenge in E inklang zu bringen, wurde auch noch 
ein sektorübergreifender Korrekturfaktor festgelegt. 1 7 

,. Jedes Treibhausgas kann hinsichtlich seiner Treibhauswirkung auf Kohlendioxid (C02) umge
rechnet werden. 1 kg Methan (CH.) entspricht zum Beispiel 21 kg C02-Äquivalent gemäß IPCC 
(lpcC 1 995). 

1 5 im Wesentlichen I ndustrieanlagen und Anlagen zur Erzeugung von Wärme 

16 Abwandern industrieller Produktion aus Ländern m it strengen CO2-Em issionvorgaben in Länder 
ohne solche oder mit geringeren Emissionsvorgaben. Für Carbon Leakage gefährdete Sektoren 
ist eine Zuteilung von 1 00 %, bezogen auf den Benchmark-Wert, vorgesehen. 

17 Durch das stringentere CAP (Begrenzung der Gesamtmenge) steigt die Wahrscheinlichkeit der 
E inführung eines Korrekturfaktors. 
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Für die vierte Periode (2021 bis 2030) wurde seitens der Europäischen Kom
mission eine Reihe von Änderungen des Emissionshandels und auch der Gra
tiszute i lung vorgesch lagen (Ec 201 5) ( - Kl imaschutz , Kapitel 1 0.4) . E inerseits 
sol l  die Reduktion der Gesamtmenge stärker als bisher erfolgen, andererseits 
sol l  vor al lem eine Verbesserung der Benchmarks der technolog ischen Entwick
lung Rechnung tragen und zu einer Verringerung des Korrektu rfaktors führen 
oder d iesen gänzl ich vermeiden. Die Europäische Kommission geht in ihrem 
Vorschlag von einer durchschn ittl ichen Verbesserungsrate von 1 % pro Jahr aus. 
Auch sol len die Zute i lung stärker an die aktuelle Produktion angepasst und eine 
Reihe von Sonderregelungen, die in der d ritten Periode den Korrekturfaktor be
dingten , n icht mehr angewendet werden, wodurch d ie  Zutei lung bedarfsgerech
ter erfolgen kann . Dennoch bleibt unsicher, ob mit diesen Maßnahmen eine An
wendung des unspezifischen Korrekturfaktors gänzl ich ausgesch lossen werden 
kann .  

Mit einer stärker abgestuften 1 8  Carbon Leakage-Regelung könnte d ie gesamte 
für die Gratiszutei lung vorgesehene Menge zielgerichteter verteilt werden, wo
m it eine unspezifische sektorübergreifende Reduktion der Zutei lung vermieden 
werden könnte. 

Wichtig bei der Ausgestaltung des Emissionshandels ist es, 
• im Bereich der Energ iewirtschaft ein ausreichendes Preissignal zu geben ,  um 

einen Umstieg auf eine kl imafreundl iche (öffentliche) Strom- und Wärmeer
zeugung n icht nur  in Osterreich , sondern auch in den anderen M itg l iedstaa
ten der EU zu forcieren.  Dafür sind Zertifikatspreise notwendig,  die deutlich 
über den heutigen ( 1 . Halbjahr 20 1 6 : 5-7 Euro/Tonne CO2 ) l iegen . 

• im I ndustriebereich einen Anreiz zu schaffen, in innovative, Treibhausgas-arme 
Technologien zu investieren,  um der I ndustrie d ie Transformation h in  zu einer 
kl imafreundl ichen und ressourcenarmen Produktion i n  Osterreich zu ermögli
chen. 

In einigen Bereichen bietet die Elektrifizierung von Anwendungen Treibhaus
gas-Minderungsmöglichkeiten . Die Direktreduktion von Erz, m it aus erneuerba
ren Energiequel len gewonnenem Wasserstoff, kann den Weg in eine Treibhaus
gas-arme Eisen- und Stah lerzeugung weisen .  Neben entsprechenden Anpas
sungen im Emissionshandel kann eine konsequente Ausrichtung der For
schungs- und I nnovationspolit ik d iese Transformation forcieren. 

Empfehlungen Durch die Revision der Emissionshandelsricht l in ie auf EU-Ebene für den Zeit
rau m  202 1 bis 2030 sol lte die Effektivität des Instru ments dauerhaft, d. h . im 
S inne langfristiger  Dekarbonisierung einerseits und Planungs- und Investitions
sicherheit für die Marktte i lnehmer andererseits, gestärkt werden . (Europäische 
Kommission , Bundesreg ierung) 

Beim Emissionshandelssystem sollten in  der vierten Periode die Bemessung des 
Risikos einer Verlagerung von Produktion und CO2-Emissionen (Carbon Leaka
ge) z ielgerichteter abgestuft und bei den Benchmarks Effiz ienzverbesserungen 
berücksichtigt werden. (Europä ische Kommission , Bundesreg ierung) 

18  siehe beispielsweise Ec (201 5) ( Impact assessment), targeted approach; mehrere Zwischenstu
fen zwischen 1 00 % und 30 % 
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Osterreich ische und europäische I nnovations- und Forschungsförderungen sol l
ten an der notwendigen Dekarbon isierung der Sektoren Energ ieaufbringung 
und I ndustrie ausgerichtet werden . (Bundesregierung) 

Im Klimaschutzgesetz 201 1 werden die n icht vom Emissionshandel erfassten 
Emissionen aus industriel len Anlagen (Sektor Energ ie und Industrie) für 2020 
mit 6 ,5 M io. t CO2-Äqu ivalent l im itiert. 201 3 galt ein Zielwert von 7,0 Mio. t CO2-
Äquivalent und 2014  ein Zielwert von 6 ,9  Mio. t CO2-Äqu ivalent. 201 4 lagen die 
Emissionen um 1 M io. t CO2-Äqu ivalent unter dem Zielwert für 201 4  (UMWELT

BUNDESAMT 201 6a) ( � Kl imaschutz ,  Kapitel 1 0 .4) . Die Energ ie- und Kl imaziele 
2030 und 2050 erfordern jedoch deutl ich höhere Reduktionen beim Energ iever
brauch (KOM(201 1 )  885) und bei den Treibhausgas-Emissionen (KOM(201 1 ) 1 1 2) 
als d ie 2020-Ziele der Europäischen Un ion . 

2.3 Red u ktion der U mweltbelastu ng 

I ndustriel le Anlagen sind wesentliche Verursacher von Emissionen in Luft und 
Wasser sowie von Abfäl len,  die wiederum teilweise in  Anlagen recycelt werden. 

Mit den Novellen der Abwasseremissionsverordnungen (AEV) Eisen - Metal i in
dustrie ( BGB! .  1 1  Nr. 345/1 997) , der AEV Glasindustrie ( BGB! .  Nr. 888/1 995), 
der AEV Gerberei (BGB! .  1 1  Nr. 1 0/1 999) und der Verordnung zur Begrenzung 
der Emission von luftverunrein igenden Stoffen aus Anlagen zur Erzeugung von 
Eisen und Stahl  20 1 6  ( EiSt-V 201 6; BGB! .  11 Nr. 54/20 1 6) erfolgte bereits eine 
Anpassung von branchenspezifischen Verordnungen an die BVT-Sch lussfol
gerungen. Die Umsetzung der BVT-Schlussfolgerungen Raffinerien , Papier und 
Zel lstoff und Chlor Alkal i  I ndustrie in  den Abwasseremissionsverordnungen ist 
in Bearbeitung (Stand April 20 1 6) .  Auch bei der AEV für N ichteisenmetalle 
(BGB! .  N r. 889/1 995) ist absehbar, dass der dort defin ierte Stand der Technik in 
einigen Punkten an das BVT-Dokument anzug leichen sein wird . 

Im  Anwendu ngsbereich der Richtl in ie für mittelgroße Feuerungsan lagen (MCP
RL) l iegen neue und bestehende Feuerungsanlagen mit einer Feuerungswär
meleistung von mindestens 1 MW bis wen iger a ls 50 MW. Zu den Feuerungs
anlagen zäh len auch stationäre Motoren und Gasturbinen. Die Emissions
grenzwerte sind in An hang 1 1  der R ichtl inie festgelegt. 

Anlagen der Sektoren Industrie und Energ ieaufbringung emittieren nach wie vor 
- trotz z. T. erheblicher Erfolge bei der U msetzung von Luftreinhaltemaßnah
men - sign ifikante Mengen an Luftschadstoffen wie Stickstoffoxide (NOx), Staub 
( inklusive PM2.5 und PM1Q), flüchtige organ ische Verbindungen ohne Methan 
(N MVOC 19) ,  Schwefeld ioxid (S02), Schwermetalle ( � Luft, Kapitel 8.2 ) und 
Persistente Organische Schadstoffe (POP) ( � Bodenschutz und Flächenma
nagement, Kapitel 6.4, � Chemikal ien, Kapitel 1 4.2) . 

Die Emissionsmeldungen nach Emissionserklärungsverordnung (EEV; BGB! .  1 1  
Nr .  292/2007) und  Abfal lverbrennungsverordnung bi lden eine wesentliche Da
tengru ndlage für die Luftschadstoffinventur. 

1 9  NMVOC - non methane volatile organic compounds 
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Generell d ient das elektron ische Datenmanagement (EDM) der Umweltinforma
tion und auf Behördenebene mit eigenem Zugang der effizienten behörd l ichen 
Arbeit durch gemeinsamen Zugriff auf einen konsistenten Datensatz und ist in 
d iesen Funktionen weiter ausbaufäh ig . Das EDM dient auch als In formations
plattform - so sind für den Bereich der Ind ustrieemissionsrichtl in ie relevante 
Dokumente wie BVT-Schlussfolgerungen und Umwelt inspektionsberichte onl ine 
abrufbar. 20 

Empfehlung U m  die Qual ität der Emissionsmeldungen zu verbessern , sollten bestehende 
elektron ische Berichtspflichten nach Emissionserklärungsverordnung und Ab
fal lverbrennungsverordnung kontinu ierl ich in ihrer Qual ität gesichert und er
gänzt werden . ( BMWFW, BMLFUW, Landesreg ierungen) 

25 % NOx- Im Jahr 20 1 4  emittierten die Sektoren I ndustrie und Energ ieaufbringung rund 
Emissionen 36.699 t Stickstoffoxide. Diese Menge entspricht 25 % der Gesamtem issionen 

(ohne Kraftstoffexport im Tank)  ( ... Luft, Kapitel 8 .2) . 
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Abbildung 1: Stickstoffoxid-Emissionen der Sektoren Industrie und Energieaufbringung. 
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Verursacher der Wesentl iche Verursacher 2014  von Stickstoffoxid-Emissionen im Sektor Ind ust-
NOx-Emissionen rie sind d ie Papier- und Zel lstoffindustrie (4. 589 t), d ie Eisen- und Stahl ind ustrie 

(3. 792 t), die Zementindustrie (2.440 t) , die Magnesiaindustrie ( 1 .273 t) und die 
Spanplattenindustrie ( 1 . 06 1  t) (UMWELTBUNDESAMT 201 6c). 

Bedeutend im Sektor Energ ieaufbringung sind m ittlerweile d ie Stickstoffoxid
Emissionen aus Biomasseheizkraftwerken « 50 MW). Nach einem starken An
stieg bis auf 2 .949 t (201 1 )  gingen d iese auf 2 . 1 68 t (20 1 4) zurück. Der Brenn
stoffeinsatz zeigt eine para l lele Entwicklung:  Rückgang von 31 ,4 PJ auf 23, 1 PJ 
(UMWELTBUNDESAMT 201 6c). Die Emissionen aus Biomasseheizwerken « 50 MW) 
l iegen bei 1 . 981 t (201 4) ,  da der Brennstoffeinsatz auf 21 , 1  PJ angestiegen ist. 

20 btiP_!!j!'§._�r;_lJ[�_._4I)}W!�J!P_lJ!1Q?$?'l)}t_qv:�gl)}-'p'�I:t.qVJ<I)}$�9_Q2g?t,:,!p_Q!1�JOnfQffi1_qti.Qn�[1!j�:!jr;J!tlj[1j?-_lJ!1Q: 

jpQr;:�[1J!'I.9?'I),ro�llJ 
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Die Emissionen der Gasverd ichterstationen2 1 sanken von 649 t 20 1 0  auf 475 t 
2014 .  

Das Ziel aus  dem Emissionshöchstmengengesetz-Luft für Stickstoffoxide, weI
ches ab 201 0 einzuhalten ist, wurde bislang in jedem Jahr seit 201 0 überschrit
ten ( - Luft, Kapitel 8 . 1 , - Mobi l ität, Kapitel 3 . 5) . Eine Adaptierung des N EC
Programms22 unter Berücksichtigung der vorhandenen techn ischen Stickstoff
oxid-Reduktionspotenziale ist h insichtlich des R ichtlin ienvorschlags vom Jul i  
201 6 notwendig. Positiv im Sinne der N EC-Zielerreichung zu beurtei len ist die 
Inbetriebnahme der SCR-Anlagen23 in  den Zementwerken Mannersdorf 201 2 
und Kirchdorf 201 5 . Weitere Anlagen in der Zement- und Magnesiaindustrie 
sollten folgen.  Die Anpassung bestehender Anlagen an den Stand der Technik 
- insbesondere Wirbelsch ichtfeuerungen, Laugenverbrennu ngskessel und Gas
turbinenan lagen in der Zel lstoff- und Papierindustrie - und für mittelgroße Bio
masse-Feuerungsan lagen ist erforderl ich . Nach wie vor auf hohem Niveau be
finden sich die Emissionen der Gasverd ichterstationen. D ie flächendeckende 
Anwendung von innovativen Technologien oder die E lektrifizieru ng würde Re
duktionen von ca. 300 t Stickstoffoxid/Jahr ermöglichen. 

Bestehende technische Mögl ichkeiten zur Stickstoffoxid-Minderung sol lten aus- Empfehlung 
geschöpft und inklusive geeignetem Mon itoring und Reporting rechtsverbindl ich 
vorgeschrieben werden . Zur Einhaltung der U mweltqual itätsziele sol lte insbe-
sondere der untere Bereich der mit den besten verfügbaren Techn iken assozi-
ierten Emissionswerte (BAT-AEL) aus den Schlussfolgerungen zu den besten 
verfügbaren Techn iken angewendet werden . (Bundesregierung, Bundesländer, 
Bezirksverwaltungsbehörden ) 

Die Emissionen von flüchtigen organ ischen Verbindungen ohne Methan 
(NMVOC) sind seit 20 1 0  in der Energieaufbringung und in  der Industrie annä
hernd konstant. I n  der Energ ieaufbringung l iegen die jährlichen Emissionen bei 
etwa 2 .400 t und in der I ndustrie wurden 2014  30.072 t NMVOC emittiert. Da-
von stammten 47 % ( 1 4 .298 t) aus dem Einsatz von Farben und Lacken (z. B. 
Druckindustrie oder Kabelbesch ichtungen) ,  1 9  % (5 .542 t) wurden d i rekt zum 
Rein igen eingesetzt (z. B .  bei der Herstel lung von elektron ischen Bautei len) und 
13 % (3 .807 t )  stammten aus anderem Einsatz von Lösungsmitteln oder von 
Produkten .  Direkt industriel len Branchen zugeordnet werden können 6.426 t 
(22 %). Davon stammen 2. 550 t aus der Nahrungsmitte lbranche, der Herstel lung 
von Pflanzenschutzmitteln ( 1 .325 t) , der Faserplattenherstel lung (778 t) , der Ze-
mentindustrie (225 t) und der Papierindustrie (240 t) (UMWELTBUNDESAMT 20 1 6c). 

Die Schwermetal l-Emissionen der Sektoren I ndustrie und Energieaufbringung 
konnten in den letzten beiden Jahrzehnten deutlich vermindert werden und lagen 
2014  bei rund 791 kg Quecksi lber, 771 kg Cadmium und 1 3 .227 kg Blei. Diese 
Menge entspricht für Quecksilber 82 %, für Cadmium 65 % und für Blei 88 % 
der österreichischen Gesamtemissionen (UMWELTBUNDESAMT 2016c). 

21 Gasverdichterstationen werden in der Inventur dem Sektor Verkehr zugeordnet, sind aber tech
nisch gesehen Gasturbinen, die den Anlagen in Kraftwerken gleichen. 

22 htt.P./!WK9,ilJ!!l1l!�-'J�t!!\)fW?.r.Qg.r.c:![l)m-.f;G.-Lf!'!.�ßJ.�L?Q1.QJlQf 

23 selektive katalytische Entstickung (selective catalytic reduction, SCR) 
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Die Luftemissionen an Quecksilber, Cadmium und Blei im Energieaufbringungs
sektor l iegen deutlich unter jenen des Sektors Industrie. Während die Emissio
nen des Energ ieaufbringungssektors aus fossilen Energ ieträgern und aus Ab
fäl len gesunken sind, stiegen d ie Emissionen aus Holzabfa l l 24. 

Quecksilberausstoß I n  der Industrie stieg der Quecksilberausstoß vor a l lem aufgrund eines Produk-
gestiegen tionsanstiegs in der Eisen- und Stahl industrie seit 2000 von 443 kg auf 624 kg 

(20 1 4) .  Die größten Em ittenten waren 2014 die Eisen- und Stahlbranche mit 
53,8 % ,  d ie Zementindustrie mit 1 8 ,8  % und die Papierindustrie mit 1 1 , 9  % der 
Quecksi lber-Emissionen aus diesem Sektor (UMWELTBUNDESAMT 201 6c). 

Cadmium und Blei Zu den Blei-Emissionen (20 1 4: 1 1 . 051 kg) des Sektors I ndustrie trägt die Eisen
aus Metall- und und Stah lbranche fast zwei Drittel be i ,  zu den Cad mium-Emissionen (20 14 :  

Papiererzeugung 477 kg) fast die Hä lfte. Weitere wichtige Emittenten sind d ie Papierindustrie und 
die N ichteisen-Metal l industrie (UMWELTBUNDESAMT 201 6c). 

Tabelle 1:  Quecksilber-, Cadmium- und Blei-Emissionen Österreich gesamt und der Sektoren Industrie und 

Energieaufbringung (UMWEL TB UNDESA MT 20 1 6c). 

Branchen bzw. Energieträger Hg (kg) Cd (kg) Pb (kg) 

1 990 2000 2014 1 990 2000 201 4 1 990 2000 2014 

Österreich Gesamtemissionen 2.143 892 961 1 .581 923 1 .1 45 21 5.074 1 1 .908 1 5. 1 1 4  

Energieaufbringung 334 1 95 1 67 1 92 1 72 294 1 .081 982 2. 1 76 

Fossile Energieträger 240 1 31 58 1 52 1 48 1 71 642 580 586 

Abfälle 93 51 23 2 1  5 9 390 63 29 

Holzabfall 2 1 3  86 6 1 7  1 1 3  48 339 1 .561 

I ndustrie 1 .327 443 624 848 345 477 41 .673 8.106 1 1 .051 

Eisen und Stahl 258 241 336 452 1 77 234 31 .957 5.427 7 . 1 06 

Zement 674 82 1 1 7  44 2 1  7 541 83 72 

Papier 66 63 74 1 44 72 97 6 18  626 837 

Nichteisen Metall 7 8 8 84 1 6  1 9  4.082 1 .042 1 .404 

Die Hg-Emissionen der Eisen- und Stahlindustrie erreichten 1993 mit 196 kg ihren Tiefststand. 

60 

Dioxin-, PAK- und 
HCB-Emissionen 
aus der Industrie 

Hexachlorbenzol 
aus Einzelquelle 

Dioxin-Emissionen 
reduziert 

Die Schadstoffgruppe der zykl ischen und polyzykl ischen Kohlenwasserstoffe 
sowie deren chlorierte organische Verbindungen sind gesundheitsrelevant. Man
che dieser Schadstoffe, wie z. B. Dioxin (PCDD/F) und Hexachlorbenzol (HCB) ,  
gehören in die Gruppe der persistenten organ ischen Schadstoffe ( POP).  

Im Jahr 2014 emittierten die Sektoren I ndustrie und Energieaufbringung rund 
1 1 , 1  9 Dioxin,  403 kg polyzyklische aromatische Koh lenwasserstoffe ( PAK) und 
1 1 4 kg Hexachlorbenzol. Diese Menge entspricht für Dioxin 28 %, für PAK 8 % 
und für Hexachlorbenzol 8 1  % der österreich ischen Gesamtemissionen. I n  den 
Hexachlorbenzol-Emissionen ist eine starke Einzelquel le enthalten.  Ohne d iese 
hätten 201 4 die Gesamtemissionen 5 ,5  kg Hexach lorbenzol betragen (UMWELT

BUNDESAMT 201 6c) . Im  Sektor I ndustrie wurde vor al lem in der Eisen- und Stahl
branche ein Rückgang der D ioxin-Emissionen (PCDD/F), hauptsächl ich durch 
die neue, verbesserte Abluftreinigung an den Sinteran lagen,  erreicht (UMWELT

BUNDESAMT 201 6c). 

24 Holzabfal l :  Definition gemäß Statistik Austria beinhaltet Hackschnitzel, Waldhackgut, Sägeneben
produkte, Rinde u nd Altholz 
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I m  Sektor Energieaufbringung entstehen, im Verg leich m it dem Sektor I ndustrie, 
geringe PCDD/F-, PAK- und Hexach lorbenzol-Emissionen.  Deren Anstieg ge
genüber den Jahren 2000 und 1 990 ist auf die Verbrennung von Abfä l len und vor 
al lem auf die vermehrte Verbrennung von Holzabfal l  zurückzuführen.  

Die Emissionen von polyzykl ischen aromatischen Koh lenwasserstoffen stiegen 
im Sektor I ndustrie seit 2000 um ca . ein Drittel an und betrugen 201 4  380 kg. 
Der größte Anstieg der Emissionen erfolgte in sonstigen industriel len Branchen 
durch den E insatz von Holzabfä l len (81 kg) und in der Eisen- und Stah l industrie 
(55 kg) (UMWELTBUNDESAMT 201 6c). 

Emissionen durch 
HOlzabfallnutzung 
gestiegen 

Tabelle 2: PCCD/F-, PAK- und Hexachlorbenzol-Emissionen Österreich gesamt und der Sektoren Industrie und 

Energieaufbringung (UMWEL TBUNDESAMT 201 6c). 

Branchen bzw. PCCD/F ( in g) PAK (in kg) HCB ( in  kg) 
Energieträger 

1 990 2000 2014 1 990 2000 201 4 1 990 2000 2014 

Österreich gesamt 160,69 52,04 31 ,61 1 6.269,09 7.404,29 4.885,14  91,93 44,28 1 40,96 

Energieaufbringung 0,82 0,47 1 ,46 4,89 9,21 22,90 0,21 0,23 0,49 

Fossile Energieträger 0, 1 3  0, 1 1  0 ,07 3,98 4,26 3,23 0,04 0,03 0,02 

Abfälle 0,65 0, 1 0  0 ,36 0, 1 9  0,07 0, 1 7  0, 1 6  0 , 1 5 0,26 

Holzabfall 0,04 0,26 1 ,03 0,73 4,88 1 9,46 0,01 0,05 0,21 

Industrie 91 ,08 1 8,14  9,63 7.028,05 243,08 380,26 27,16 4,23 1 1 3,33 

Eisen und Stahl 37,24 1 3,95 3,45 347,05 142,06 1 97 , 1 2  8, 1 0  3 ,05 4,05 

Zement 0, 1 3  0, 1 1  0, 1 2  3,58 3,06 3,39 0,02 0,02 1 07,85 

Papier 0,49 0,60 0,54 2,98 3,69 3,28 0, 1 0  0, 1 2  0, 1 1  

Nichteisen Metall 50,34 1 ,74 1 ,71  6.090,80 0,45 0,51 1 7 , 1 5  0,76 0,72 

Abbildung 2: 
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Die Emissionen an Hexach lorbenzol (HCB) im Sektor I ndustrie l iegen übl icher
weise zwischen 4,9 und 5, 5 kg pro Jahr und stammen überwiegend aus der Ei
sen- u nd Stah l industrie (UMWELTBUNDESAMT 201 6d) .  20 1 2  bis 2014 wurde die 
Zementbranche durch ein Werk zum Verursacher hoher Hexachlorbenzol-Emis
sionen.  
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Empfehlung 

Durch den Einsatz von mit Hexach lorbenzol (sowie mit Hexachlorbutad ien 
(HCBD) und anderen chlorierten Kohlenwasserstoffen und Quecksilber) verunrei
n igtem Kalksch lamm aus der Deponie Brückl der Donauchemie im Zementwerk 
Wietersdorf kam es von Jun i  20 1 2  bis Oktober 2014  zur Freisetzung von Hexa
ch lorbenzol .  Erst die Ü berschreitungen von Nahrungsmittelgrenzwerten i n  Mi lch 
und Fleisch führten zur Auffindung des Verursachers und zur Abschätzung der 
Emissionsfrachten über den entsprechenden Zeitraum.  Im Dezember 201 4 wur
de der Einsatz von "Kalkschlamm mit schädlichen Beimengungen" behörd l ich 
untersagt und seither (Stand April 20 1 6) n icht wieder genehmigt (FUNK et a l .  
20 1 5 , LAND KÄRNTEN 201 5, UMWELTBUNDESAMT 201 5) E ine genaue Analyse der 
Ursachen ist mit Stand Jun i  20 1 6  Gegenstand gerichtl icher Untersuchungen. 

I n  industriel len Anlagen werden verstärkt Abfäl le, in e inzelnen Fäl len auch Ma
terial ien aus Altlasten im Zuge der San ierung , a ls Ersatzbrennstoffe und Ersatz
rohstoffe eingesetzt. Damit es zu keiner erhöhten bzw. zu keiner Verlagerung 
der U mweltbelastung kommt, sind Qua l itätskriterien für den Einsatz von Ersatz
rohstoffen (BMLFUW 201 6)  und Ersatzbrennstoffen nationa l  (Abfallverbrennungs
verordnung)  und in den jewei l igen Bescheiden vorzuschreiben bzw. zu ergän
zen. Dabei sind d ie Art, Menge und U ngleichverte i lung der Schadstoffe im ein
gesetzten Material fü r die Genehmigungsauflagen ebenso heranzuziehen wie die 
Abscheide- oder Oxidationseffizienz der betreffenden Anlage. 

Emissionsgrenzwerte für Schwermeta l l-Emissionen , i nsbesondere Quecksilber, 
Cadmium, B lei ,  u nd Emissionen von persistenten organischen Verbindu ngen 
sollten insbesondere bei E insatz von kontamin ierten Rohstoffen und Brennstof
fen in industriel len Prozessen in den relevanten Verordnungen vorgeschrieben 
werden und sind dem Stand der Technik entsprechend weiterzuentwickeln . 
(BMLFUW, BMWFW) 

Emissionsgrenzwerte für andere als die in der Abfal lverbrennungsverordnung 
und gegebenenfal ls weiteren Verordnungen geregelten Parameter sind erforder
l ichenfa l ls vorzuschreiben , und d ie Ein haltung der Emissionsgrenzwerte ist zu 
überwachen . (Landes- und Bezirksverwaltungsbehörden) 

Bei  der nationalen U msetzung der BVT-Sch lussfolgerungen in  Bescheiden und 
Verordnungen erfordern bereits vorhandene U mweltstandards und U mweltqua
litätsnormen ( Immissionsgrenzwerte, nationale Emissionshöchstmengen) in be
stimmten Fäl len die Anwendung des unteren BAT-AEL-Bereichs. Dies fördert 
auch den Einsatz und die Entwickl ung von innovativen Umwelttechnolog ien . Da
bei sind auch die Emissionen von persistenten organ ischen Verbindungen und 
Schwermetal len zu min imieren (POP-Verord nung ,  UNECE 20 1 0) .  

Im  Bereich Luftemissionen ist d i e  Anpassung der BVT-Schlussfolgerungen Ei
sen und Stah l  in der entsprechenden Branchenverordnung umgesetzt; für 
N ichteisenmetal le wird eine Umsetzung im Rahmen der Branchenverordnung 
erwartet. D ie Anpassung der BVT -Schlussfolgerungen Papier und Zellstoff, 
Gerbereien , Ch lor Alka l i ,  Glas, Raffinerien und Platten auf Holzbasis erfolgt i n  
der Regel in den  jewei l igen Genehmigungsbescheiden . Der Anpassungszeit
raum liegt je nach Veröffentl ichungsdatum der BVT-Sch lussfolgerungen zwi
schen 20 1 6  und 2020. 

Ambition ierte Grenzwerte im unteren Bereich der m it den besten verfügbaren 
Techn iken assoziierten Emissionswerte ( BAT-AEL) sollten in  Verordnungen und 
Bescheiden für Schadstoffe in  Luft und Wasser festge legt werden ,  um ein ho
hes Umweltschutzniveau zu gewährleisten . (BM LFUW, BMWFW, Bundesländer) 
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2.4 Schonung der Ressourcen 

Wie viele andere I ndustrieländer importiert Österreich deutl ich mehr Rohstoffe 
als exportiert werden und ist damit stark von Ressourcen importen abhängig. 
Dies betrifft vor a l lem Produkte aus metal l ischen Rohstoffen und fossile Ener
g ieträger, die 201 2 zu 89 % bzw. 93 % importiert wurden. Die in Österreich ver
arbeitete pflanzliche Biomasse stammte dagegen zu 95 %, die n icht-metal l ischen 
Mineral ien stammten zu 99 % aus dem In land (STATISTIK AUSTRIA 201 5b). 

Bei Holz und Holzerzeugnissen beträgt d ie in ländische Entnahme 1 2 ,8  Mio. t. 
Mit 1 1 , 1  M io. t wird ähn l ich viel Holz importiert, woh ingegen nur 6,6 Mio. t ex
portiert werden. Der in länd ische Anteil am Verbrauch beträgt somit 74 % 
(STATISTIK AUSTRIA 201 5b) . Das Ziel ,  bis 2020 d ie nationale Ressourceneffizi
enz um mindestens 50 % anzuheben , wird aus heutiger Sicht n icht erreicht 
werden ( - Ressou rcenmanagement und Abfal lwirtschaft, Kapitel 1 2 .2) . 

Ein erheblicher Antei l  des in Österreich eingesetzten Materials wird für d ie in
dustriel le Produktion benötigt. 

Materialflüsse 201 2 (in Mio. t) 

Inlands-
Inlandsent- material-

nahme Importe Exporte verbrauch 

Biomasse pflanzlich 26, 1  5 , 1  3,7 27,6 

Biomasse Holz 1 2,8 1 1 , 1 6,6 1 7,4 

Metalle 2,5 21 ,0 1 3,8 9,6 

nicht-metallische Mineralstoffe 1 06,2 1 0, 1  8 ,9 1 07,3 

fossile Energieträger 2 ,4 30, 1 4 ,9 27,5 

andere Produkte 6,3 5,8 - 0 ,5 

Abfälle * 0,2 0,7 0,5 

* Bei den internationalen Konventionen zur Materialflussanalyse werden nur jene Materialströme 

berücksichtigt, die dem heimischen Boden entnommen werden oder die Grenzen des Landes 

überschreiten. Recyclingströme innerhalb des Landes werden nicht berücksichtigt. 

69 % des österreich ischen Wasserbedarfs Uährlich 2, 1 8  Mrd .  m3) entfa l len auf 
die Industrie ( 1 , 5 1  Mrd .  m\ 6 % werden in der Landwirtschaft benötigt und 
25 % werden für die Trinkwasserversorgung aufgewendet (UMWELTBUNDESAMT 

201 4) ( - Wasser, Kapitel 5 .4) . 

Der g rößte Rohstoffeinsatz trat 201 3 bei der Herstel lung von Glas, G laswaren,  
Keramik u .  Ä. auf (20,4 M io. t) , gefolgt von der Bauindustrie mit 1 9,7  Mio. t. Er
ze wurden nahezu aussch l ießl ich von der Meta llerzeugung und -bearbeitung 
eingesetzt, Biomasse von der Holz- bzw. der Papierindustrie (STATISTIK AUSTRIA 

201 5c). 

Umweltbundesamt - REP-0600, Wien 2016 
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stoffliche und 
thermische 

Abfallnutzung zur 
Güterherstellung 

Empfehlung 

Wert der Abfälle 
nicht vollständig 

statistisch erfasst 

Empfehlung 

Laut Gütereinsatzstatistik25 wurden 20 1 3  bei der Herste l lung von Waren 
5,6 Mio. t Abfäl le eingesetzt (aufgrund von Recycl ing ist d ieser Wert höher als 
in  der Materialflussana lyse) . Davon entfal len 42 % auf die Papierindustrie, 37 % 
auf die Metal lerzeugung und 1 6  % auf die Herste l lung von Holzwaren.  Die ein
gesetzten Mengen sind seit 2008 etwa konstant. Der Wert d ieser Abfä l le von 
1 ,5 Mrd.  Euro vertei lt s ich zu 74 % auf die Metal lerzeugung (v. a. Metal le), zu 
20 % auf die Papierindustrie (v. a .  Altpapier) und nur zu 4 % auf die Herstel lung 
von Holzwaren.  Die restl ichen Mengen bzw. der restl iche Wert vertei len sich auf 
andere Branchen (STATISTIK AUSTRIA 201 5c) ( ... Ressourcenmanagement und 
Abfa l lwirtschaft, Kapitel 1 2 .4) . 

Um die natürl ichen Ressourcen (z. B . mineral ische Rohstoffe) zu schonen und 
die Ressourceneffizienz zu erhöhen , sol lten insbesondere große Massenströme 
einem geeigneten Recycl ing und einer neuerl ichen Nutzung zugefüh rt werden . 
(BMLFUW, BMWFW) 

Energetisch wurden 20 1 3  laut Gütereinsatzstatistik (STATISTIK AUSTRIA 201 5c) 
bei der Herstel lung von Waren 1 ,6 Mio. t brennbare Abfäl le ( Industrieabfälle in 
den Energ iebi lanzen) mit einem Wert von 29, 1 Mio. Euro eingesetzt. Im Jahr 
20 1 026 wurden in der Energ ieversorgung 0 ,95 Mio. t mit e inem Wert von 
1 0 1 Mio.  Euro eingesetzt. D iese Menge entspricht etwa der Tonnage an n icht 
erneuerbarem Hausm ül l  (0 ,84 M io. t), d ie in den Energ iebilanzen 1 970 bis 20 14  
gemeldet wird (STATISTIK AUSTRIA 201 5a). 

Der Wert der Abfä l le wird in dieser Bi lanz a l lerd ings n icht vollständig abgebi ldet, 
da in der Statistik dem Geldwert keine negativen Zahlen zugeordnet werden 
dürfen .  Geld , das für die Entsorgung von Abfäl len bezahlt wird, ist somit n icht in 
d ieser Bi lanz erfasst (STATISTIK AUSTRIA 201 5c). 

Zur Erfassung der wirtschaftl ichen Bedeutung des Abfa l l recycl ings sol lten a l le 
monetären Flüsse in der Statistik (z. B . Erlöse und Gebühren aus der Übernah
me von Abfäl len) enthalten sein . (Statistik Austria, BMLFUW, BMWFW) 

2.5 Literatu rverzei c h n is 
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UMWELTBUNDESAMT (201 6c): Anderl , M . ;  Haider, S . ;  Lampert, C . ;  Moosmann, L. ;  

Pazdernik, K . ;  Pinterits, M . ;  Poupa, S . ;  Purzner, M . ;  Schmidt, G . ;  Stranner, G . ; 

Schodl, B . ;  Wieser, M .  & Zechmeister, A. :  Austria's Annual Air Emission Inventory 

1 990-201 4 .  Submission under National Emission Ceil ings Directive 200 1 /8 1 /EC. 

Reports, Bd. REP-0568 . Umweltbundesamt, Wien. 

UMWELTBUNDESAMT (201 6d): Fallmann, K.; Nagl ,  C.; Spangi, W.; Uh l ,  M . ;  Buxbaum, 1 . ;  

Dörrie, T . ;  Schindler, I .  & Böhmer, S . :  Emissionen Zementwerk Wietersdorf zur 

Einhaltung von Belastungsgrenzen. Umweltbundesamt, Wien. 

UN - United Nations (20 1 3):  Minamata Convention on Mercury. Kumamoto, 1 0. October 

201 3. 

UNECE - Un ited Nations Economic Commission for Europe (20 1 0) :  The 1 998 Protocol on 

Persistent Organic Pollutants. I ncluding the Amendments Adopted by the Parties 

on 1 8  December 2009. ECE/EB.AIR/1 04, 2 1  April 201 0. 

Rechtsnormen und Leitli n ien 

Abfallverbrennungsverordnung (AW; BGBI .  1 1  Nr. 389/2002 i .d .g .F.) : Verordnung des 

Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und 

des Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über die Verbrennung von 

Abfäl len. 

Abfallwirtschaftsgesetz 2002 (AWG 2002; BGBI. I Nr. 1 02/2002 i .d .g .F.) :  Bundesgesetz 

der Republik Österreich, mit dem ein Bundesgesetz über eine nachhaltige 

Abfallwirtschaft erlassen und das Kraftfahrgesetz 1 967 und das 

Immissionsschutzgesetz-Luft geändert wird.  

Abwasseremissionsverordnung - AEV Eisen - Meta l l industrie (BGBI .  I I  Nr. 345/1 997): 

Verordnung über d ie Begrenzung von Abwasseremissionen aus der 

Aufbereitung, Veredelung und Weiterverarbeitung von Eisenerzen sowie aus der 

Eisen- und Stahlherstellung und -verarbeitung. 

Abwasseremissionsverordnung - AEV für N ichteisenmetalle (BGBI .  Nr. 889/1995 i .d .g .F) :  

Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft über d ie 

Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Aufbereitung, Veredelung und 

Weiterverarbeitung von Blei-, Wolfram- oder Zinkerzen sowie aus der Aluminium-, 

Blei- , Kupfer-, Molybdän-, Wolfram- oder Zinkmetallherstel lung und -verarbeitung. 

Abwasseremissionsverordnung - AEV Gerberei (BGBI. I I  Nr.  1 0/1 999, geändert mit 

BGBI. 1 1  Nr. 261 /2007): Verordnung über die Begrenzung von 

Abwasseremissionen aus Gerbereien, Lederfabriken und Pelzzurichtereien. 

Abwasseremissionsverordnung - AEV Glasindustrie (BGBI. Nr. 888/1 995): Verordnung 

über die Begrenzung von Abwasseremissionen aus der Herstellung und 

Verarbeitung von Glas und künstlichen Mineralfasern. 

Besch luss (EU) 201 5/1 8 1 4: Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 6. Oktober 201 5  über die Einrichtung und Anwendung einer 

Marktstabi litätsreserve für das System für den Handel mit 

Treibhausgasemissionszertifikaten in der Un ion und zur Änderung der 

Richtlinie 2003/87/EG. ABI. Nr. L 264/1 . 

Bundes-Energieeffizienzgesetz (EEffG; BGBI. I Nr. 72/201 4):  Bundesgesetz über die 

Steigerung der Energieeffizienz bei Unternehmen und dem Bund. 
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CCS-Richtl in ie (RL 2009/31 lEG):  Richtlin ie des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 23. April 2009 über d ie geologische Speicherung von Kohlendioxid und zur 

Änderung der Richtl in ie 85/337/EWG des Rates sowie der Richtlinien 

2000/60/EG ,  200 1 /80/EG, 2004/35/EG, 2006/1 2/EG und 2008/1 /EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnung (EG) 

Nr. 1 0 1 3/2006. 

Effort-Sharing-Entscheidung (Entscheidung Nr. 406/2009/EG): Entscheidung des Rates 

über die Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur Reduktion ihrer 

Treibhausgasemissionen mit Blick auf die Erfül lung der Verpflichtungen der 

Gemeinschaft zur Reduktion der Treibhaugasemissionen bis 2020 (Effort

Sharing) (Dok. Nr. PE-CONS 3739/1 /08). 

Eisen- und Stahlverordnung (EiSt-V 2016;  BGBI. 1 1  Nr. 54/201 6) :  Begrenzung der 

Emission von luftverunreinigenden Stoffen aus Anlagen zur Erzeugung von Eisen 

und Stahl .  

Emissionserklärungsverordnung (EEV; BGBI .  I I  Nr. 292/2007): Verordnung des 

Bundesministers für Wirtschaft und Arbeit über Emissionserklärung, Anlagenbuch 

und Befunde. 

Emissionshandelsrichtlinie (EH-RL; RL Nr.  2009/29/EG): Richtlinie des europäischen 

Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Änderung der Richtl inie 

2003/87/EG zwecks Verbesserung und Ausweitung des Gemeinschaftssystems 

für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten. ABI .  Nr. L 1 40. 

Emissionshöchstmengengesetz-Luft (EG-L; BGBI .  I Nr. 34/2003): Bundesgesetz, mit 

dem ein Bundesgesetz über nationale Emissionshöchstmengen für bestimmte 

Luftschadstoffe erlassen sowie das Ozongesetz und das 

I mmissionsschutzgesetz-Luft geändert werden. 

Emissionshöchstmengenrichtl in ie (NEC-RL; RL 2001/8 1 /EG) : Richtlinie des 

europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2001 über nationale 

Emissionshöchstmengen für bestimmte Luftschadstoffe. ABI. Nr. L 309. 

Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen (EG-K; BGBI.  I Nr. 1 50/2004 i .d .g .F .) :  

Bundesgesetz, mit dem ein Bundesgesetz über die integrierte Vermeidung und 

Verminderung von Emissionen aus Dampfkesselanlagen erlassen wird. 

Energieeffizienzrichtlinie (RL 201 2/27/EU): Richtlinie des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 25. Oktober 201 2  zur Energieeffizienz, zur Änderung der Richtlinien 

2009/125/EG und 201 0/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 

2006/32/EG. 

EUROPÄISCHES PARLAMENT (201 3) :  Entwurf eines Berichts über die Reindustrial isierung 

Europas zwecks der Förderung von Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit 

(201 3/2006(1 N I)) .  

Entwurf einer Entschließung des europäischen Parlaments zu der Reindustrialisierung 

Europas zwecks der Förderung von Wettbewerbsfähigkeit und Nachhaltigkeit 

(201 3/2006( IN I)). 

Feuerungsanlagen-Verordnung (FAV; BGBI. I I  Nr. 331/1 997 i .d.F. BGBI. I I  Nr. 31 2/201 1 ) : 

Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten über die 

Bauart, die Betriebsweise, die Ausstattung und das zulässige Ausmaß der 

Emission von Anlagen zur Verfeuerung fester, flüssiger oder gasförmiger 

Brennstoffe in gewerblichen Betriebsanlagen. 
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Gewerbeordnung 1 994 (GewO; BGBI .  Nr. 1 94/1 994 i .d .gF):  Kundmachung des 

Bundeskanzlers und des Bundesmin isters für wirtschaftliche Angelegenheiten, 

mit der die Gewerbeordnung 1 973 wiederverlautbart wird .  

Immissionsschutzgesetz-Luft ( IG-L ;  BGBI .  I Nr.  1 1 5/1 997 i .d .g .F . ) :  Bundesgesetz zum 

Schutz vor Immissionen durch Luftschadstoffe, mit dem die Gewerbeordnung 

1 994, das Luftreinhaltegesetz für Kesselanlagen, das Berggesetz 1 975, das 

Abfallwirtschaftsgesetz und das Ozongesetz geändert werden. 

Industrieemissionsrichtl in ie ( IE-RL; RL 201 0/75/EU): Richtl in ie des Europäischen 

Parlaments und des Rates vom 24. November 201 0 über Industrieemissionen 

(integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung). 

ABI. Nr.  L 334/1 7. 

Klimaschutzgesetz (KSG; BGBI .  I N r. 1 06/201 1 i .d .gF):  Bundesgesetz zur Einhaltung 

von Höchstmengen von Treibhausgasemissionen und zur Erarbeitung von 

wirksamen Maßnahmen zum Kl imaschutz. 

KOM(201 1 )  1 1 2 endg. :  Mittei lung der Kommission an den Rat, das Europäische 

Parlament, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den 

Ausschuss der Regionen: Fahrplan für den Übergang zu einer wettbewerbsfähigen 

CO2-armen Wirtschaft bis 2050. 

KOM(201 1 )  571 endg . :  Mittei lung der Kommission an das Europäische Parlament, den 

Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 

Regionen - Fahrplan für ein ressourcenschonendes Europa. 

KOM(201 1 )  885: Mittei lung der Kommission an den Rat, das Europäische Parlament, 

den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 

Regionen: Energiefahrplan 2050. 

MCP-RL (RL (EU) 201 5/2 1 93): Richtl in ie zur Begrenzung der Emissionen aus 

mittelgroßen Feuerungsanlagen. 

Mineralrohstoffgesetz (MinroG; BGBI. I Nr .  38/1 999 i .d .g .F . ) :  Bundesgesetz über 

mineral ische Rohstoffe , über die Änderung des 

Arbeitnehmerlnnenschutzgesetzes und des Arbeitsinspektionsgesetzes 1 993. 

POP-Verordnung (VO (EG) Nr. 850/2004) : Verordnung des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 29. April 2004 über persistente organische Schadstoffe und 

zur Änderung der Richtlinie 79/1 1 7/EWG. ABI. N r. L 1 58. 

RL 2009/28/EG: Richtl in ie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 

2009 zur Förderung der N utzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur 
Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtlinien 2001 l77/EG und 

2003/30/EG. ABI. Nr. L 1 40. 

Wasserrechtsgesetz 1 959 (WRG;  BGBI. Nr .  2 1 5/1 959 i .d .g .F . ) :  2 1 5. Kundmachung der 

Bundesregierung vom 8 .9 . 1 959, mit der das Bundesgesetz, betreffend das 

Wasserrecht, wiederverlautbart wird. 
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3 MOBILITÄT 

Mobi l ität gehört zu den Grundbedürfn issen der Menschen und spiegelt sich im 
Zusammenspiel zwischen Angebot und Nachfrage von Verkehr wider. Die Mobi
l ität hat seit jeher eine hohe soziale und wirtschaftliche Bedeutung, das Verkehrs
geschehen verursacht aber erhebl iche Umweltauswirkungen. Dazu gehören un
ter anderem Emissionen von Lärm, Luftschadstoffen und Treibhausgasen sowie 
Flächenverbrauch, Zerschneidung und Segmentieru ng der Landschaft. Straßen
verkehr und F lugverkehr  weisen über die letzten zwanzig Jahre d ie g rößten Zu
wachsraten auf. 

Um eine nachha ltige Entwicklung im Verkehr zu erreichen , sind Rahmenbedin
gungen zu schaffen,  d ie eine Mobil itätswende - hin zu einem dekarbon isierten 
Verkehrssystem - ermög l ichen . D ies wird entscheidende Änderungen in der Mo
bi l ität mit sich bringen. 

3.1 Umweltpol itische Ziele 

Das Weißbuch "Fahrplan zu einem einheitl ichen europäischen Verkehrsraum -
Hin zu einem wettbewerbsorientierten und ressourcenschonenden Verkehrs
system" (KOM(201 1 )  1 44) hat die Reduktion der Emissionen aus dem Verkehr 
zum Ziel. Gleichzeitig sollen das Verkehrswachstum geWährleistet und d ie Mo
bi l ität unterstützt werden.  H ierfür setzt die Kommission auf ein effizientes Kern
netz für d ie multimodale 1 Beförderung von Personen und Gütern zwischen 
Städten sowie auf einen umweltfreundl ichen Stadt- und Pendelverkehr. 

ressourcenschonen
des Verkehrssystem 
entwickeln 

Die Förderung von nachha ltigem Verkehr und eines energ ieeffizienten Verkehrs
systems zählt zu den fünf Prioritäten des Pan-Europäischen Programms für 
Gesundheit, Umwelt und Verkehr (TH E PEP) der U N ECEIWHO, ebenso wie d ie 
I ntegration von Verkehrs-, Umwelt- und Gesundheitszielen in Raum- und Stadt
entwicklungsplänen. 

Der Masterplan Radfahren (BMLFUW 201 5a) beschreibt Maßnahmen zur Förde
rung des Radverkehrs in Osterreich. Dam it soll das Ziel, den Radverkehrsanteil 
bis 2025 auf 1 3  % zu steigern, erreicht werden . E in  Anreiz zur  Förderung des 
Fußverkehrs wurde mit dem Masterplan Gehen (BMLFUW 201 5b) geschaffen .  

Entsprechend der Richtl inie über erneuerbare Energ ien (RL  2009/28/EG) hat bis 2020: 10 % der 
bis 2020 jeder EU-M itg l iedstaat mindestens 1 0  % der im Verkehr eingesetzten Energie im Verkehr 
Energ ie durch erneuerbare Energ ieträger aufzu bringen. Zusätzlich zum energe- aus Erneuerbaren 
tischen Ziel sind Nachhaltigkeitskriterien für d ie Herste l lung von Biokraftstoffen 
( ink l .  Anbau) vorgegeben.  

Der Umsetzungsplan Elektromobil ität (BMLFUW et a l .  201 2) defin iert 65 Maß
nahmenbündel zur Förderung der Elektromobil ität. In der Osterreichischen Ener
giestrateg ie (BMWFJ & BMLFUW 201 0) ist ein Zielwert von 250.000 Elektrofahr
zeugen ( reine Elektrofahrzeuge, Plug-in Hybridfahrzeuge und Brennstoffzel len
antriebe) für 2020 genannt. 

1 Beförderung mit Hilfe von zwei oder mehreren Verkehrsmitteln 
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verbindliche 
Zielwerte für den 

COz-Ausstoß von 
Pkw 

Emissionsober
grenze für NOx und 

Feinstaub 

70 

Umgebungslärm 
vorbeugen und 

bekämpfen 

I nternationa le, europäische und nationale Regelwerke wie das Kl imaschutzab
kommen von Paris 201 5,  der Energ iefahrplan 2050 ( KOM(201 1 )  885) das Kli
ma- und Energiepaket der EU bis 2020, der Rahmen für die Kl ima- und Ener
g iepolitik der EU bis 2030 sowie das österreich ische Kl imaschutzgesetz ( KSG; 
BGBI.  I Nr. 1 06/20 1 1 )  zielen auf e ine deutl iche Reduktion der Treibhausgase 
bzw. Dekarbonisierung ab ( ... Kl imaschutz, Kapitel 1 0. 1 ) . 

Im  Klimaschutzgesetz wird fü r den Sektor Verkehr  ein Zielwert von 20,45 M io. t 
CO2-Äqu ivalent für 2020 vorgegeben . 

Europaweit sind verbind liche Zielwerte für die CO2-Emissionen neu zugelassener 
Pkw und leichter Nutzfahrzeuge festgelegt: Für neu zugelassene Pkw im gesam
ten Flottendurchschn itt eines Autoherstellers 1 30 g CO2/km bis 201 5  und für 
leichte Nutzfahrzeuge 1 75 g CO2/km bis 20 1 7 . B is 202 1 sind diese auf durch
schn ittl ich 95 g CO2/km bei Pkw und auf 1 47 g CO2/km bei leichten Nutzfahr
zeugen zu senken (VO (EG) 443/2009, VO (EG) 51 0/201 1 ) ,  VO (EG)  333/2014) .  

Die Richtl in ie zur Qual ität von Kraftstoffen (RL  2009/30/EG) defin iert Qual itäts
anforderungen für Kraftstoffe und sieht vor, dass Anbieter von Kraftstoffen bis 
2020 die Treibhausgas-Emissionen , d ie während Herstel lung,  Transport und Nut
zung entstehen, um 6 % gegenüber 201 0 senken . ' 

Die Emissionshöchstmengen richtl in ie (N EC-RL; RL 200 1 /8 1 /EG) legt jährl iche 
Emissionsobergrenzen u .  a, für Stickstoffoxide (NOx) fest. Für die I mmissions
belastung sind für die großtei ls verkehrsbed ingten Schadstoffe Stickstoffd ioxid 
(N02) und Feinstaub Grenzwerte defin iert ( ... Luft, Kapitel 8 .2 ) . 

Die Emissionen neuer Fahrzeuge werden europaweit durch Emissionsgrenzwer
te für Pkw und Lkw (EURO-Schadstoffklassen gemäß VO ( EG) N r. 7 1 5/2007, 
VO ( EG) N r. 692/2008 und VO (EG) 595/2009) festge legt. M it der Abgasklasse 
EURO VI traten für Lkw ab 201 3  strengere Grenzwerte speziell für Stickstoff
oxid-Emissionen in Kraft, für Pkw wird d ies für 201 7 erfolgen. 

Der Gesamtverkehrsplan Österreich (BMVIT 20 1 2a) hat zum Ziel , den Beitrag 
des Verkehrs zur Luftverschmutzung bis 2025 um bis zu 70 % bei Stickstoffoxi
den und um 50 % bei Feinstaub (PM2,s) zu reduzieren.  

Die Umgebungslärmrichtl in ie (RL  2002/49/EG) hat zum Ziel ,  schäd l ichen Aus
wirkungen von Umgebungs lärm auf die mensch l iche Gesundheit und unzumut
baren Belästigungen durch U mgebungslärm vorzubeugen oder entgegenzuwir
ken sowie ruhige Gebiete zu erhalten ,  Zur Umsetzung in Österreich wurden das 
Bundes-Umgebungslärmschutzgesetz (BGBI .  I Nr. 60/2005) und zahlreiche Lan
desgesetze erlassen,  

Das 7, Umwelt-Aktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaft (Beschluss 
Nr. 1 386/20 1 3/EU) formul iert a ls Ziel zur Verringerung der gesundheitl ichen Risi
ken, dass sicherzustel len ist, dass bis 2020 d ie Lärmbelastungen in der Europä
ischen Un ion wesentlich zurückgegangen sind und sich den von der WeItge
sundheitsorgan isation empfohlenen Werten nähern . 
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3.2 Mobil ität u nd Verke h rsa ufkommen 

Entscheidenden Einfluss auf  d ie  Verkehrsmittelwah l  im Personen- und im Gü
terverkehr haben I nfrastruktur und Kosten.  Den unterschiedl ichen Verkehrsträ
gern werden bislang nicht al le gesel lschaftl ichen Folgekosten zugerechnet, die 
sie verursachen. Diese externen Kosten entstehen unter anderem durch Emis-
sionen von Luftschadstoffen,  Treibhausgasen und Lärm, durch Unfäl le, Versie-
gelung,  Bodenschäden oder F lächenzerschneidung der Landschaft (BMVIT 
201 2b) u nd müssen von der Allgemeinheit getragen werden. I nsbesondere 
beim Flug- u nd Straßenverkehr sind die gesel lschaftl ichen Folgekosten beson-
ders hoch u nd in den tatsäch l ichen Preisen,  d ie für diese Transportleistung ge-
zahlt werden, n icht enthalten.  

Das nationale Verkehrssystem ist auf Straße und Sch iene ausgelegt, a ls Was-
serstraße spie lt einzig die Donau eine Rolle. Außerdem verfügt Österreich über 
sechs Flughäfen m it internationaler Anbindung.  Im Gegensatz zum Bundes
straßennetz (Autobahnen und Schnel lstraßen) ,  das seit 2000 um rund 1 3  % 
gewachsen ist, ist im gleichen Zeitraum das Schienen netz trotz Ausbauten im 
Hochleistungsnetz um 14 % kürzer geworden (STATISTIK AUSTRIA 201 5a). Das 
ist in erster Linie auf Sch l ießungen von Nebenbahnen zurückzuführen.  I nsge
samt wurden 20 1 4  rund 2. 050 km2 Fläche für Verkehr in Anspruch genommen 
(UMWELTBUNDESAMT 201 5a) ( - Bodenschutz und F lächenmanagement, Kapitel 
6 .2 , - U mwelteffekte der räumlichen Entwicklung , Kapite l  1 5 .2) . 

Der Schwerpunkt der künftigen I nfrastrukturentwicklung für Straße und Schiene 
sind Modern isierungsmaßnahmen (BMVIT 201 2a) .  Speziell in der Bahninfra
struktur hat es in den letzten Jahren Investitionsin itiativen gegeben, etwa in der 
Bahn hofsoffensive oder dem Ausbau von Schnel lzugverbindungen. Hoher Be
darf zum weiteren Ausbau besteht im unterrangigen Netz und h ier speziel l  bei 
der Anbindung des Umlandes an Bal lungsräume. Der I nfrastrukturausbau im öf
fentl ichen Verkehr muss eine umweltverträgl iche, nachha ltige Mobil ität ermögli
chen. 

Kosten sind 
entscheidend für die 
Verkehrsmittelwahl 

Straßen verkehrsnetz 
wächst 

Rückgänge im 
Schienennetz 

Um die nachhaltige Mobi l itätsentwicklung in Österreich zu forcieren , sol lte der Empfehlung 
weitere Ausbau der Bahn infrastruktur, v. a. auch in Bal lungsräumen, vorange-
trieben werden . (BMVIT) 
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A bbildung 1:  

Verkehrsleistung im 

Personenverkehr 

(Inland). 
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Ohne Darstellung: nationaler Flugverkehr: Anteil kleiner 0,2 % 

Quelle: UMWEL TB UNDESA MT (20 16a) 

Umweltverbund 

• Personenkraftwagen 
(inkl. Elektrofahrzeuge) 

u mweltbundesamt
C!) 

I n  den vergangenen Jahren ist d ie Verkehrsleistung im in länd ischen Personen
verkehr um 3 ,5  % (von 201 1 bis 201 4) gestiegen.  Die Verkehrsleistung steigt 
auch schnel ler als das Bevölkerungswachstum (durchschn ittlich 0,8 % seit 1 990). 
201 4  wurden insgesamt 1 1 0 ,9  Mrd .  Personenki lometer zurückgelegt, davon ent
fielen 71 % auf den motorisierten I ndividualverkehr und rund 29 % auf den Um
weltverbund 2 (UMWELTBUNDESAMT 201 6a) . Der hohe Pkw-Antei l  spiegelt sich 
auch in der Motorisieru ng der österreich ischen Bevölkerung wider: Ende 201 4 
waren 547 Pkw pro 1 . 000 E inwohneri nnen zuge lassen (STATISTIK AUSTRIA 

201 5b) .  

Das Bevölkerungswachstum und bestehende Sied lungsstrukturen - insbeson
dere Zersiedelung,  aber auch die funktionale Entmischung von Wohnen, Ein
kaufen, Arbeiten , Ausbi ldung und Freizeit - führen zu nehmend zu einer Zwangs
mobi l ität m it dem Pkw. Beispielsweise wird für die Wege aus städtischen Um
landgemeinden zu den Arbeitsstätten i n  den urbanen Gebieten bis zu 90 % der 
Pkw genutzt (BMVIT 2012b) . 

Verfügbarkeit sowie Kosten für Parkraum haben hohen Einfluss auf die Ver
kehrsm ittelwah l ,  speziel l  im motorisierten I nd ividualverkehr. In den letzten Jahr
zehnten wurde Parkraum oftmals kostenfrei zur Verfügung gestellt, zudem wur
de über die Bauordnungen die verpfl ichtende Errichtung von Parkplätzen mas
siv forciert. Um diesem verkehrsverursachenden Trend entgegenzusteuern, wird 
in den letzten Jahren gezieltes Parkraummanagement zur Beeinflussung des 
Verkehrsaufkommens eingesetzt, z. B. die Einführung von Ste l lp latzobergrenzen.  
Parkraummanagement forciert zudem Angebot und Nutzung des U mweltver
bundes. 

2 Öffentlicher Verkehr, Rad- und Fußgängerverkehr 
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Gesetzl iche Grund lagen für Stel lp latzobergrenzen sol lten in a l len Bundeslän
dern geschaffen werden . Das Instrument der Parkraumbewirtschaftung ist eine 
Maßnahme, um im Bereich Stel lp latzregelung steuernd einzugreifen, und sol lte 
verstärkt angewendet werden. (Bundesländer, Gemeinden) 

Im länd lichen Raum gestaltet sich der ökonomische Betrieb von Öffentlichen 
Verkeh rsmitteln (ÖV) schwierig und ist häufig auf den Schü lerverkehr ausge
richtet. Je kleiner S ied lungskerne in einer Gemeinde sind bzw. je höher der An-
tei l  an Personen ist, die außerhalb von Sied lungskernen wohnen, desto mehr 
n immt der Antei l  der Pkw-Wege zu (ÖROK 20 1 5) .  Für den länd l ichen Raum ha-
ben sich insbesondere flexible Betriebsformen wie Rufbussysteme, Gemeinde-
busse oder Sammeltaxis als praktikabel erwiesen.  Allerdings fehlt größtenteils 
deren Einbindung in die reg ionale öffentliche Verkehrsfinanzierung und die Ver-
kehrsverbünde. 

Eine weitere Herausforderung ist der Erhalt von Regionalbahnen, d ie einen we
sentl ichen Bestandtei l  in einem nachhaltigen Verkehrssystem bilden und so
wohl  von Bevölkerung als auch Touristi nnen genutzt werden können. 

I n  urbanen Gebieten verzichtet die Bevölkerung zunehmend auf einen eigenen 
Pkw, der Antei l  des Umweltverbundes ist mit bis zu 60 % deutlich höher als im 
länd lichen Raum (ÖROK 201 5 ,  STATISTIK AUSTRIA 201 5b) ( - Umwelteffekte der 
räuml ichen Entwicklung , Kapitel 1 5.4) . 

I n  den vergangenen Jahren wurden insbesondere in Städten zahlreiche Maß
nahmen zur Förderung des Öffentl ichen Verkehrs sowie des Rad- und Fußver
kehrs gesetzt und Mobil itätsmanagementprogramme forciert. Mit den Master
plänen Radfahren und Gehen ( BMLFUW 20 1 5a, b) wurden 201 5  bundesweite 
Instrumentarien für die Förderung d ieser Mobi l itätsformen geschaffen.  I nternati-
onal wird durch die Partnerschaft von THE PEp3 das Radfahren unter österrei-
ch ischer Betei l igung forciert. Förderungen im Rahmen des kl imaaktiv mobil-
Programms des BMLFUW und durch den Kl ima- und Energ iefonds unterstützen 
die Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Mobil itätsangebote. 

Empfehlung 

Herausforderung ÖV 
im ländlichen Raum 

Herausforderung 
Regionalbahnen 

Umweltverbund in 
Städten wächst 

wirksame 
Maßnahmen 
fortsetzen 

Der Umweltverbund im Stadt-Umland-Bereich und im länd lichen Raum ist zu Empfehlungen 
forcieren . Es sollten geeignete strukture l le, rechtliche und fiskalische Maßnah-
men gesetzt werden , um den U mweltverbund zu attraktivieren . (Bundesgesetz-
geber, Bundesreg ierung ,  Bundesländer) 

Die Masterpläne Radfahren und Gehen sol lten konsequent umgesetzt werden . 
(Bundesländer, Gemeinden ) 

Regiona lbahnen sol lten als wesentl icher Bestandteil eines nachha ltigen Ver
kehrssystems gefördert werden . (BMVIT, BMF,  Bundesländer) 

Güterverkehr 

Stark an die wirtschaftl iche Entwicklung gekoppelt, nahm die Transportleistung 
im nationalen Güterverkehr im Zeitraum 201 1 bis 20 1 4  um 4,3 % zu und betrug 
2014  rund 70,8 Mrd .  Tonnenki lometer. Rund 71 % des Güterverkehrs werden 
über die Straße abgewickelt, rund 29 % mit der Bahn .  Über die Wasserstraße 
Donau und über den nationalen Flugverkehr  sind es jeweils wen iger als ein Pro
zent (UMWELTBUNDESAMT 201 6a). 

3 Pan-Europäisches Programm für Gesundheit, Umwelt, Verkehr der UNECEIWHO 
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Abbildung 2: 

Verkehrsleistung im 

Güterverkehr (Inland). 

Kosten wahrheit 
nicht gegeben 

Anpassungen der 
Kostenstrukturen 
sind erforderlich 

Maßnahmen in der 
Logistik 

intensivieren 

Empfehlungen 

E 
� 
I-

.2 
:!: 
c: 

Cl 
c: 
:::::I ... 
t/I 
]! 
t/I ... 

� 
CI> 

� ... 
CI> 

> 

Verkehrsleistung im Güterverkehr  ( I n land) 

80.000 

70.000 

60.000 

50.000 

40.000 

30.000 

20.000 

1 0.000 

0 
o � 0 � 0 N � � 
� ffi g 8 0 0 0 0 

N N N N N N 

Ohne Darstellung: Schifffahrt national (Anteil > 0,3 %) und 
nationaler Flugverkehr (Anteil < 0, 01 %) 
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Quelle: UMWEL TBUNDESAMT (2016a) u mweltbundesamt
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Güterverkehr wird wegen unterschiedl icher Marktbed ingungen im Straßen- und 
Sch ienenverkehr hauptsäch l ich über die Straßen infrastruktur  abgewickelt. Spe
ziel l im Straßengüterverkehr werden n icht a l le entstehenden gesellschaftl ichen 
Folgekosten von den Verursachern getragen (externe Kosten).. Distanz- und 
emissionsabhängige Kostenstrukturen können eine Mögl ichkeit sein ,  dem ent
gegenzuwirken (KOM(2008) 433) . 

Mit der Änderung der Wegekostenrichtl in ie 20 1 1  (RL  201 1 /76/EG) und der gel
tenden Lkw-Maut wurden in  den vergangenen Jahren erste Schritte zur Ver
besserung der Kostenwahrheit gesetzt. Weitere deutl iche Anpassungen der 
Kostenstrukturen sind erforderl ich , um eine raschere Entwicklung in  Richtung ei
nes nachha ltigen Verkehrssystems zu erreichen. Hierzu stel len flächendecken
de Mautsysteme ein geeignetes I nstrument dar; zur besseren Verkehrssteue
rung ist die zeitliche und räumliche Tarifstaffelung sinnvol l .  

Zu e iner Erhöhung des Straßengüterverkehrs tragen zudem unnötige oder 
schlecht ausgelastete Fahrten bei .  2009 war jeder sechste Lkw, der d ie Alpen 
querte, leer unterwegs ( BMVIT 201 1 ) . 201 2 hat das BMVIT eine Plattform zum 
Thema Güterverkeh r  und Log istik eingerichtet. Diese erarbeitete in einem ers
ten Schritt Grundlagen und 1 1 9 Maßnah men zum Thema Güterverkehrslogistik, 
d ie unter anderem die ökologische Nachha ltigkeit zum Ziel haben (BMVIT 2014) .  
D ie U msetzung wird durch einen Arbeitsausschuss beg leitet. Maßnahmen zur  
besseren Verkehrssteuerung und der  Verbesserung der  Logistik s ind verstärkt 
voranzutreiben. 

Im Güterverkehr sollten insbesondere eine aktive Verkehrssteuerung und Maß
nahmen i n  der Log istik gefördert werden , d ie zu einer Reduktion der Transport
leistung führen.  (BMVIT) 

Flächendeckende Bemautungssysteme so l lten unter Berücksichtigung ze itl i
cher, topografischer und technolog ischer Aspekte im europäischen Gleichklang 
geplant und umgesetzt werden. ( BMVIT, Bundesländer) 
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3.3 Verkehr u n d  E nergie 

Der Energ ieeinsatz im Verkehrssektor stieg von 1 990 b is  201 4 um rund 76 % 
an.  Nach einer kurzen Phase des Rückgangs - bedingt durch d ie Wirtschafts
krise sowie kurzfristig hohem Kraftstoffpreis - kam es im Zeitraum 201 1 bis 
201 4  wieder zu einem Anstieg von insgesamt 3 % ( ... Energ ie, Kapitel 1 . 2) . Zu 
rund zwei Drittel wird im Verkehrsbereich Dieselkraftstoff eingesetzt (UMWELT

BUNDESAMT 201 6a) .  

Energ ieverbrauch im Verkehr 
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Abbildung 3: Energieeinsatz im Verkehr nach Energieträgern (inkl. Kraftstoffexport). 

Von den rund 4 ,7 Mio. Pkw ( Ende 2014)  wurden rund 2 ,7  M io. mit Diesel be
trieben und rund 2 Mio. mit Benzin .  Auch bei den Neuzulassungen im Pkw
Bereich entfä l lt nach wie vor mehr als die Hälfte auf Dieselfahrzeuge (STATISTIK 
AUSTRIA 201 5b) .  

Der Antei l  a lternativer Antriebe l iegt mit rund 20.800 Fahrzeugen4 bei rund 
0,4 %. I nsgesamt hat sich die Anzahl an Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 
seit 201 1 mehr als verdoppelt (STATISTIK AUSTRIA 201 5b) .  

4 von Elektro über Erdgas, dem bivalenten Betrieb Benzin/Flüssig, Benzin/Erdgas, Hybrid Benzin/Elektro, 
Diesel/Elektro bis zu Gas-Fahrzeugen 
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Beimischung zu 
fossilen Kraftstoffen 

wird begünstigt 

Substitutionsziel 
wurde 2014 erreicht 

indirekte Landnut
zungsänderung 
berücksichtigen 

Biokraftstoffe 

Seit Oktober 2005 werden biogene Kraftstoffe, insbesondere Biod iesel, B ioetha
nol und Pflanzenölkraftstoff im Straßenverkehr eingesetzt. 201 4 wurden rund 
576.000 t Biod iesel , 88.000 t B ioethanol ,  4 1 . 000 t hydriertes Pflanzenöl ,  und 
rund 1 6. 000 t Pflanzenöl eingesetzt (BMLFUW 201 5c) 

Purer B iodiesel und reines Pflanzenöl kommen im Straßenverkeh r  und in der 
Landwirtschaft zum Einsatz. Zusätzl ich zur Beimischung werden U mstel lungen 
kommunaler und betriebl icher Fuhrparks auf die Verwendung reiner Biokraft
stoffeS forciert. 

Gemäß der Kraftstoffverordnung 20 1 2  mussten 20 1 4  5,75 % der fossilen Kraft
stoffe , gemessen am Energ ie inhalt ,  du rch Biokraftstoffe oder andere erneuerba
re Kraftstoffe ersetzt werden. Dieses Su bstitutionsziel wurde mit 7 ,7  % deutlich 
übertroffen .  Für das europaweite Ziel , 1 0 % des Energieeinsatzes im Verkehrs
sektor bis 2020 durch erneuerbare Energ ien abzudecken,  werden verstärkt 
Strom und B iokraftstoffe der zweiten Generation einzusetzen se in .  Biokraftstof
fe der ersten Generation S werden bis zu 7 % angerechnet. 

Für B iokraftstoffe, die auf das Substitutionsziel angerechnet werden,  besteht ei
ne Reihe von Nachha ltigkeitskriterien .  Zur Dokumentation und Erfassung der 
Nachha ltigkeit von Biokraftstoffen wurde das Nationale B iokraftstoffregister7 

eingeführt. Ab 201 7 ist eine Verschärfung d ieser Anforderungen vorgesehen. 

Die I LUe8 -Richtl in ie ( RL  201 5/1 51 3/EU) legt fest, dass bei der Beurte i lung der 
Nachhaltigkeit der B iokraftstoffe künftig auch die indirekte Landn utzungsände
rung m itberücksichtigt werden soll ( - Landwirtschaft und Wald , Kapitel 4 .2 , 
- Energ ie, Kapitel 1 .2) . 

Ergänzend legt die Treibstoffqual itäts-Richtl in ie (RL  2009/30/EG) fest, dass bis 
2020 die Treibhausgas-I ntensität der Kraftstoffe um 6 % reduziert werden muss. 
Hier ist neben dem Einsatz von Biokraftstoffen insbesondere bei der Erdölförde
rung und -verarbeitung anzusetzen. 

Empfehlung Das Nationa le Biokraftstoffregister für die Nachha ltigkeit von Biokraftstoffen 
sollte kontinu ierlich weiterentwickelt werden,  u m  die zukünftigen Nachhaltig
keitsanforderungen zu erfü l len . (BMLFUW) 

76 

5 Biokraftstoffanteil von mind. 50 % der jährlichen Treibstoffmenge 

6 aus Getreide und sonstigen Kulturpflanzen mit hohem Stärkegehalt, aus Zucker- oder Ölpflanzen 

7 elNa: elektronischer Nachhaltigkeitsnachweis 

8 I LUC: Ind i rect Land Use Change 
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Elektromobil ität 

Elektromobi lität wird im Verkehrssektor als aussichtsreichste technolog ische 
Entwicklung zur Senkung des Energ ieeinsatzes fossiler Energ ieträger und der 
Treibhausgas-Emissionen des motorisierten Ind ividualverkehrs angesehen (UM
WELTBUNDESAMT 201 5b) ,  sofern der Strom dafür  aus erneuerbaren Quel len 
kommt. Elektrofahrzeuge sind derzeit besonders für den Einsatz im Kurz- und 
Mittelstreckenverkehr geeig net. 

In den letzten Jahren ist die Anzah l  der Elektrofahrzeuge sukzessive gestiegen 
(20 1 5: ca. 2 1 . 000 reine Elektrofahrzeuge und Hybridfahrzeuge, STATISTIK 

AUSTRIA 201 5c). Eine breite Einführung der Technologie wird durch das geringe 
Fahrzeugangebot und hohe Preise gebremst. Die in der Energ iestrateg ie für 
2020 festgeschriebene Anzah l  von 250.000 Elektrofahrzeugen im österreichi
schen Fahrzeugbestand (BMWFJ & BMLFUW 201 0) kann dadurch erst später er
reicht werden. Die steuerl iche Besserstel lung für gewerblich genutzte Elektro
fahrzeuge durch Vorsteuerabzugsfähigkeit und Senkung des Sachbezugs ist 
ein wichtiger Beitrag zur Förderung der Elektromobil ität. Die Förderung der E lekt
rofahrzeuge soll durch eine Preisanpassung für verbrauchsintensive fossil be
triebene Fahrzeuge, etwa über d ie Normverbrauchsabgabe, finanziert und inten
siviert werden. 

Durch das steigende Angebot und sinkende Preise zeigen Zukunftsszenarien , 
dass sich E lektrofah rzeuge weiter durchsetzen werden;  für 2030 wird mit über 
1 Mio. Elektrofahrzeugen in  Österreich gerechnet (UMWELTBUNDESAMT 201 5a) .  
Um die Dynamik in der Technolog ieeinführung zu erhöhen, s ind Forschung und 
Entwicklung zu verstärken .  I nsbesondere d ie öffentl iche Beschaffung kann  ei
nen substanziellen Beitrag zur Marktstimu l ierung leisten und auch als Vorbild wir
ken. Auch die Ladeinfrastruktur  für Elektromobilität ist für eine rasche Marktein
führung auszubauen. 

aussichtsreichstes 
Modell der Zukunft 

Angebot an 
Elektrofahrzeugen 
unzureichend 

Für eine weitere Attraktivierung der Elektromobil ität sollte ein Bündel an Maß- Empfehlungen 
nahmen ergriffen werden , unter anderem auch fiskal ische Maßnahmen wie ins-
besondere eine stärkere Belastu ng höher emittierender Fahrzeuge im Rahmen 
des Normverbrauchsabgabe-Gesetzes. ( Bundesreg ierung,  Bundesländer) 

Forschung und Entwicklung zur E lektromobil ität sind in H inblick auf eine rasche 
und kostengünstige Technologieeinführung zu forcieren und auf eine Verknüp-
fung al ler Mobi l itätsformen m it dem öffentl ichen Verkeh r  auszurichten. (Bundes-
reg ierung) 

Die Ladestel leninfrastruktur sollte ausgebaut und Betriebe, Gemeinden und Ver
bände so l lten unterstützt werden . (BMVIT, Bundesländer, Gemeinden) 

Bestehende Förderungen für Betriebe, Gemeinden und Verbände sol lten weiter
geführt werden . (BMLFUW, Bund,  Länder) 

Im Rahmen der öffentlichen Beschaffung sollten vorrangig Elektrofah rzeuge an
geschafft werden . (Bund,  Bundesländer, Gemeinden) 
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THG-Emissionen im 
Verkehr haben 
zugenommen 

integrierte Energie
und Klimastrategie 

78 

3.4 Treibhausgase 

Der Gesamtverkehrsplan Österreich (BMVIT 201 2a) sieht e ine Reduktion der 
Treibhausgase um bis zu 6 % bis 2020 gegenüber 20 1 0  und um bis zu 1 9  % bis 
2025 vor. Der Verkehrssektor zählt zu den Hauptveru rsachern der Treibhaus
gas-Emissionen ( - Klimaschutz, Kapitel 1 0.2) . Bedeutendster Verursacher ist 
der Straßenverkehr. 

D ie Treibhausgas-Emissionen aus dem Verkehr9 haben seit 1 990 um rund 
59 % zugenommen und betrugen 2014  ca. 22,2 M io. t CO2-Äqu iva lent. Diese 
Entwickl ung steht im deutlichen Gegensatz zu den Bestrebungen , die Treib
hausgas-Emissionen im Transportsektor bis 2050 massiv zu reduzieren.  Die EU 
sieht i n  d iesem Zeitraum eine Reduktion der Emissionen um 60 % vor 
(KOM(201 1 )  1 1 2) .  

Für Österreich wird derzeit e ine  integrierte Energ ie- und Kl imastrategie erarbei
tet, d ie Zielsetzu ngen für 2030 und 2050 beinhalten sol l .  In der sektoralen Um
setzung müssen Rahmenbed ingungen geschaffen werden,  d ie den Umbau des 
Mobi l itätssystems unter sozia l- und wirtschaftsverträgl ichen Bed ing ungen er
möglichen. Für d ie Dekarbon isierung wird es auch erforderl ich sein ,  fossile An
triebs konzepte im Laufe des nächsten Jahrzehnts du rch effizientere Antriebe 
unter Einsatz erneuerbarer Energie weitgehend zu ersetzen (UMWELTBUNDES

AMT 201 6b) .  Hierfür sollen geeignete ökonom ische Rahmenbed ingungen ge
schaffen werden. 

Im Verg leich zu 20 1 3  s ind d ie Emissionen aus d iesem Sektor um 0,6 Mio. t ge
sunken (- 2 ,8  %). Grü nde für d iesen Rückgang sind der geringere fossile Kraft
stoffabsatz (- 2 ,3  %) und der rückläufige Kraftstoffexport, bei g leichzeitigem 
Anstieg des Absatzes von Biokraftstoffen .  Durch den Einsatz von Biokraftstof
fen konnten 20 1 4  rund 1 , 9 M io. t CO2-Äqu ivalent eingespart werden (BMLFUW 

201 5c). 

9 Sektor Verkehr 1 .A.3 Transport + 1 .A.5 Mil itär (mobile Quellen) 
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Anmerkung: Nicht dem Transponsektor zugerechnet sind Emissionen aus mobilen Geräten und Maschinen (Traktoren, 
Baumaschinen) sowie der internationale Flugverkehr. 
Andere beinhaltet: Mopeds und Motorräder, Bahn, Schiffahrt, Flugverkehr (national), Militär, Pipilines 

Quelle: Ergebnisse der Österreichischen Luftschadstoffinventur 2015 (!) 
Einteilung entsprechend CRF-Format des Kyoto-Protokolls umweltbundesamt 

Abbildung 4: Treibhausgas-Entwicklung im Verkehr. 

Neben den seit 1 990 gestiegenen Fahrleistungen war für den kont inu ierl ichen 
Anstieg der Treibhausgas-Emissionen seit 1 990 auch der Kraftstoffexport ins 
benach barte Ausland verantwortl ich . Die österreichische Transportwirtschaft ist 
traditionell exportorientiert. Dies führt zu einem strukturell bedingten Kraftstoff
export. 1 0  Zudem fördert d ie im Verg leich zum Ausland 1 1 n iedrige M ineralölsteu
er auch einen preisbed ingten Kraftstoffexport. Etwa ein Viertel der Treibhaus
gas-Emissionen wird im Ausland mit in  Österreich getanktem Treibstoff emittiert. 

Kraftstoffexport 
bedeutend 

2014  verursachte der Verkehr im I n land 1 6,6 Mio. t CO2-Äqu ivalent, der Kraft
stoffexport in Fahrzeugtanks 5,6 Mio. t, wovon 88 % durch schweren Nutzfahr
zeugverkehr  aufgrund der starken I nternational isierung und Exportorientierung 
der Wirtschaft verursacht werden (UMWELTBUNDESAMT 201 6a).  Zur nachha ltigen 
Reduktion d ieser Emissionen sind Maßnahmen, die den Kraftstoffexport verrin
gern, notwendig. Dies betrifft speziell die Anpassung der Besteuerung von fos
si len Kraftstoffen .  Eine Kostenanpassung würde auch zu einer leichten Dämp
fung der Verkehrsleistung jener Verkehrsträger füh ren,  d ie energieintensiv sind 
und stark von fossilen Kraftstoffen abhängen. 

Besteuerung von 
fossilen Kraftstoffen 
anpassen 

1 0  Es werden im Ausland Transportleistungen mit in Österreich getanktem Kraftstoff erbracht. 
1 1  im Jahr 2014 insbesondere im Vergleich zu Italien 
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Zielvorgabe für CO2-
Emissionen von 

Neuwagen erreicht 

80 

starke 
Abweichungen im 

Realbetrieb 

Österreich forciert 
spritsparende 

Fahrweise auch 
international 

Empfehlungen 

Zur Reduktion der spezifischen Fahrzeugemissionen wurde im Dezember 2009 
eine EU-Verordnung (VO (EG) Nr. 443/2009) erlassen , mit der Vorgabe, dass Her
stel ler den CO2-Ausstoß von Neuwagen b is 20 1 5  verbindl ich auf 1 30 g CO2/km 
senken müssen. Für 202 1 ist der Zielwert von 95 g/km vorgesehen. Die Einhal
tung d ieser Zielwerte wird national über das CO2-Monitoring erfasst. D ie Mon ito
ringdaten für Österreich zeigen,  dass diese Zielvorgabe vor 20 1 5  erreicht wur
de. Die Treibhausgas-Emissionen der durchschnittl ichen Neuwagenflotte haben 
im Zeitraum 2000 b is  201 4 von 1 67 g/km auf  1 28,4 g/km abgenommen. Dies 
entspricht einer Reduktion um etwa 23 % (BMLFUW 201 5d). 

Eine Untersuchung im realen Fahrbetrieb zeigte starke Abweichungen zwi
schen CO2-Emissionen aus dem Realbetrieb zu jenen gemäß Typprüfung auf. 
D iese haben sich zudem im Auswertungszeitraum 2000 bis 201 3 deutlich er
höht. Während d ie durchschn ittliche Abweichung 2000 etwa 7 % betrug ,  lag sie 
201 3 bereits bei etwa 27 %. Ein wesentl icher Grund dafür sind die praktizierten 
Testbedingungen (UMWELTBUNDESAMT 201 5c). 

Derzeit laufen Verhand lungen über einen neuen Fahrzyklus, den WLTp12_ 
Zyklus, der zukünftig für die Typprüfung angewendet werden sol l . U m  d ie Ab
weichungen zwischen Testbetrieb und Realverbrauch zu reduzieren,  ist es not
wendig , d iesen Fahrzyklus um einen Test unter rea len Fah rbedingungen zu er
gänzen (UMWELTBUNDESAMT 201 5c). 

Eine ökonomische, spritsparende Fahrweise, d ie eine Reduktion des Energ ie
verbrauchs und der Treibhausgas-Emissionen einer Fahrt zwischen 5-1 5 % 1 3 
ermöglicht, wird se it mehr als 1 0  Jahren ü ber d ie Spritsparin itiative des kl imaak
tiv mobi l-Programms gefördert. Über die THE PEP-Partnerschaft "Ecodriving" 
treibt Österreich d iese I n itiative ü ber d ie Grenzen h inaus voran .  

Um d ie  Dekarbon isierung im Verkehr  voranzutreiben, sollten in  der  integrierten 
Energ ie- und Kl imastrateg ie und in den weiterführenden Umsetzungsstrategien 
Maßnahmen vorgesehen werden , um die VerkehrSleistung zu beeinflussen und 
die fah rzeugseitigen Emissionen zu verringern . Darauf aufbauend sol lte ein ge
samthafter Aktionsplan für Verkehr, Umwelt und Gesu ndheit entwickelt werden . 
(Bundesreg ierung)  

Durch eine Anhebung der Mineralölsteuer sol l e ine Angleichung der Kraftstoff
preise an das benachbarte Ausland erfolgen , um eine deutl iche Reduktion der 
COrEmissionen durch Eindämmung des Kraftstoffexports im Tank sowie emis
sionsreduzierende Effekte im I nland zu erzielen . ( Bundesregierung) . 

Die CO2-Zielwerte für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge, aber auch für Lkw ab  
2020 , sol lten im H inbl ick auf  d ie  EU 2030-Ziele für urbanen Verkehr und schwe
ren Güterverkehr verschärft werden . Österre ich sol lte sich auf EU-Ebene ver
stärkt dafür einsetzen , Testverfahren für Fahrzeugemissionen so zu gestalten, 
dass sie mögl ichst rea l itätsnahes Fahrverhalten abbi lden . (Europäische Kom
mission , Bundesreg ierung) 

12 WLTP: Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure 
1 3  � .• ��.Q9.r.iY.�,9[g 
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3.5 Luftschadstoffe 

Die Stickstoffoxid-Emissionen aus dem Verkehr sind seit 1 990 um rund 28 % 
gesunken (UMWELTBUNDESAMT 201 6a). Dies ist auf den Fortschritt bei Kraftfahr
zeug-Technolog ien , vor al lem bei schweren Nutzfah rzeugen i n  Verbindung mit 
der stetigen Flottenerneuerung zurückzufüh ren.  

NO x-Em issionen 
sinken weiterhin 

Durch die E inführung der Katalysatorpfl icht Ende der 90er-Jahre und durch eine 
Verschärfung der Abgasgrenzwerte (EU RO-Normen), war es mögl ich, die Stick
stoffoxid-Emissionen von benzin betriebenen Pkw deutlich zu senken. Bei Die
sel-Pkw ist h ingegen im g leichen Zeitraum ein starker Anstieg sichtbar. 

Diskrepanz zwischen 
Benzin- und 
Diese/emissionen 

Die Stickstoffoxid-Emissionen des Lkw-Verkehrs ( leichte und schwere Nutzfahr
zeuge) nahmen von 1 990 bis 2014  um nahezu 20 % ab .  Lastkraftwagen veru r
sachten 201 4  rund die Hälfte der gesamten Stickstoffoxid-Emissionen des Stra
ßenverkehrs. Grund für d iese Entwicklung ist neben den hohen spezifischen 
Schadstoffemissionen der Fahrzeuge der hohe Antei l  der Transportleistung im 
Straßengüterverkehr (UMWELTBUNDESAMT 2016a) .  

NOx-Emissionen des Verkehrssektors 
( inkl .  Kraftstoffexport) 
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Anmerkung: Nicht dem Transportsektor zugerechnet sind Emissionen aus mobilen Geräten und Maschinen 
(Traktoren, Baumaschinen) sowie der internationale Flugverkehr. 
Andere: Mopeds und Motorräder, Bahn, Schiffahrt, Flugverkehr (national), Militär, Pipilines 

Quelle: Ergebnisse der Österreichischen Luftschadstoffinventur 2015 � 
Einteilung entsprechend CRF-Format des Kyoto-Protokolls umweltbundesamt 

Abbildung 5: Stickstoffoxid-Emissionen des Verkehrssektors. 
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Maßnahmen zur 
NOx-Reduktion 

notwendig 

Die für das Jahr 20 1 0  in der Em issionshöchstmengenrichtl in ie (NEC-RL) festge
legte jährl iche Höchstmenge von 1 03. 000 t Stickstoffoxiden für Osterreich wird 
insbesondere wegen der hohen Stickstoffoxid-Emissionen aus dem Verkehrssek
tor n icht eingehalten .  Hauptverantwort l ich für d iese Überschreitung sind d ie ho
hen Emissionen d ieselbetriebener Fahrzeuge im Straßenverkehr. Neben dem 
hohen Antei l  an Diesel-Pkw in Osterreich und den gestiegenen Fahrleistungen 
ist d ie mangelnde Wirksamkeit der EU-Abgasgesetzgebung für das nach wie 
vor hohe Emissionsn iveau als Ursache zu nennen: Die NOx-Emissionen von Die
sel-Pkw und leichten Nutzfahrzeugen übersteigen im Realbetrieb d ie gesetzl ich 
zugelassenen Werte laut Typenprüfzyklus deutl ich. Diese Differenz war im Jahr 
20 1 4  nahezu ident mit der Überschreitung der gesetzl ich zu lässigen Emissions
höchstmenge. Daher wird es im Verkehrssektor notwendig sei n ,  bestehende 
Programme zur Minderung der Stickstoffoxid-Emissionen weiterzuentwickeln und 
zügig umzusetzen. Zielführend sind insbesondere Maßnahmen, die die Fahr
leistung von Diesel-Kraftfahrzeugen vermindern bzw. den Antei l  von Diesel-Kraft
fahrzeugen in der Flotte reduzieren. Diese sind auf Synerg ieeffekte mit Klima
schutzmaßnahmen abzustimmen ( - Luft, Kapitel 8.2 , - Kl imaschutz, Kapitel 
1 0 4) .  

Rückgang der 
Partikel-Emissionen 

Seit mehr als 1 0  Jahren gehen die Partikel-Emissionen im Straßenverkehr  zu
rück. Verantwortl ich dafür sind in erster L in ie schwefelfreie Kraftstoffe, der tech
nolog ische Fortschritt bei Verbren nungsmotoren und d ie verpfl ichtende Ein
führung von Partikelfiltersystemen bei Diesel-Kfz. 
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Anmerkung: Nicht dem Transportsektor zugerechnet sind Emissionen aus mobilen Geräten und Maschinen 
(Traktoren, Baumaschinen) sowie der internationale Flugverkehr. 

Quelle: 
Andere: Mopeds und Motorräder, Bahn, Schiffahrt, Flugverkehr (national), Militär 
Ergebnisse der Osterreichischen Luftschadstoffinventur 2015 
Einteilung entsprechend CRF-Format des Kyoto-Protokolls 

Abbildung 6: Partikel-Emissionen des Verkehrssektors. 
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Hauptverantwortl ich für die Partikel-Emissionen aus dem Verkehr ist der stei
gende Anteil des Straßenabriebs und der Aufwirbelung ,  der mit steigender Fahr
leistung zunimmt. Bei den Verbrennungsemissionen sind Diesel-Kfz sowohl des 
Personen- als auch des Straßengüterverkehrs für d ie Partikel-Emissionen maß
gebl ich verantwortl ich. 

Europaweit gü ltige Emissionsgrenzwerte für Pkw und Lkw, wie die EURO-Nor
men und Qual itätsanforderungen an Kraftstoffe haben dazu geführt ,  dass ver
kehrsbedingte Emissionen der Luftschadstoffe Schwefeld ioxid,  Kohlenstoffmo
noxid, Feinstaub und flüchtige organ ische Verbindungen ohne Methan (NMVOC) 
weiterh in s inken ( ... Luft, Kapitel 8.2 ) .  

Die verpfl ichtende europaweite Einführung deutlich wirksamerer Abgasnachbe
hand lungssysteme für Stickstoffoxide bei Diesel-Kraftfahrzeugen erfolgte für Lkw 
ab 20 1 3  und tritt für Pkw ab 20 1 7  ( EURO 6c) in Kraft. Eine Verschärfung für 
Pkw ist 202 1 vorgesehen. Wesentlich wird es sein ,  neben strengeren Grenzwer
ten auch die Testverfahren für d ie Abgasmessung derart zu gestalten , dass rea
le Verkehrssituationen deutlich besser abgebi ldet werden.  Die derzeitigen Test
rahmenbedingungen führen dazu ,  dass d ie Emissionen zwischen Test und Ver
kehrsbetrieb massiv auseinanderklaffen.  

Problematisch bleibt der Stickstoffoxid-Ausstoß durch den hohen Antei l  an Die
sel-Kfz, zumal auch neue Fahrzeuge aufgrund der mangelhaften Testprozeduren 
kaum wen iger Stickstoffoxide emittieren a ls Altfahrzeuge. Zur E inhaltung der 
Emissions- und Immissionsgrenzwerte bei Stickstoffoxiden sind daher zusätzl i
che Maßnahmen wie Tempolimits notwendig. E in durchschn ittl icher Diese l-Pkw 
stößt bei Tempo 1 00 statt 1 30 durchschn ittl ich um 38 % weniger Stickstoffoxide 
aus und um 31  % weniger Feinstaub (UMWELTBUNDESAMT 201 4). Für Fahrzeuge 
mit hohen Stickstoffoxid- oder Partikel-Emissionen sind darüber h inausgehend 
Maßnahmen zur Reduktion der Fahrleistung notwendig , wie beispielsweise 
temporäre Fahrverbote oder Umweltzonen 14. Zusätzlich sollen ökonomische 
Maßnahmen gesetzt werden, um die Bevorzugung von Dieselfahrzeugen zu re
duzieren.  H ierzu zählt speziel l die Angleichung der Dieselbesteuerung an das 
N iveau von Benzinkraftstoffen .  

D ie Abgasgrenzwerte, speziell der  Stickstoffoxid- und Stickstoffdioxid-Emissio
nen, sol lten vor a l lem im Hinblick auf die EU 2030-Ziele verschärft werden . Des 
Weiteren sollten Abgastestverfahren eingeführt werden, d ie ein reales Fahrver
halten bestmöglich abbi lden . (BMVIT) 

Wo dies zur Einhaltung von Grenzwerten gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft 
notwend ig ist, sind weitere Maßnahmen am hochrang igen Straßennetz - v. a . 
Tempol im its - und in Städten (z. B. Umweltzonen, temporäre Fahrverbot) ein
zuführen;  dabei ist in den Städten insbesondere auf Diesel-Kfz abzuzielen . 
(BMVIT, Landeshauptleute) 

Um den Antei l an Diesel-Kfz an der Fahrzeugflotte zu reduzieren,  sollten geeig
nete fiskalische Maßnahmen ergriffen werden . (Bundesregierung) 

1 4  Gebiete meist im städtischen Bereich, in denen der Betrieb bestimmter (stark emittierender) Fahr

zeuggruppen untersagt ist sowie Vorteile bei der Nutzung emissionsarmer Fahrzeuge entstehen 
können. 
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3.6 Verkehrslärm 

Verkehrslärm ist gemäß Einschätzung der Weltgesundheitsorgan isation (WHO) 
nach der Luftverschmutzung das U mweltproblem mit den zweitstärksten Aus
wirkungen auf die Gesundheit in Europa. Die Europäerinnen verlieren jedes 
Jahr mindestens eine M i l l ion gesunde Lebensjahre durch die Auswirkungen von 
Umgebungs lärm (WHO 201 1 ) . Auf Basis aktuel l  erhobener Betroffenenzah len 
wird von rund 1 0 .000 vorzeitigen Todesfä l len durch koronare Herzkrankheiten 
und Sch laganfäl le ausgegangen (EEA 20 1 4) .  Schlafstörungen und d ie subjektiv 
empfundene Lärmbelästigung sind die Hauptfaktoren beim Verlust der gesun
den Lebensjahre. 

Der Verkehrssektor ist der am häufigsten genannte Verursacher von Lärmstö
rungen (STATISTIK AUSTR IA 201 3) .  Die Umgebungslärmgesetzgebung der Euro
päischen Un ion zielt daher vor a l lem auf die Erhebung und Bekämpfung von 
Straßen-, Sch ienen- und F luglärm ab. Seit 2007 sind im Abstand von fünf Jah
ren von a l len Mitg l iedstaaten strateg ische Lärmkarten für die hochrangige Ver
kehrsinfrastruktur und für die Bal lungsräume zu erste l len . Darauf aufbauend sind 
Aktionspläne zu erarbeiten.  20 1 2  waren d ie strateg ischen Lärmkarten erstmals 
in vol lem Umfang erforderl ich . 

Die nationale Lärmkartierung 201 2 umfasste die Bal lungsräume Wien, Graz, 
Linz, Salzburg und I nnsbruck, 5 .31 1 km Hauptverkehrsstraßen, 2 .014  km Haupt
eisenbahnstrecken und a l le Flughäfen.  1 5 

Aufgrund der zersplitterten Verantwortl ichkeit g ibt es für Straßen in der Zustän
digkeit der Länder sowie für Autobahnen und Schnel lstraßen getrennte Lärm
karten.  Für Bal lungsräume wird e ine gemeinsame Berechnung durchgeführt. 

Mehr als die Hälfte der durch Verkehrslärm betroffenen Einwohnerinnen wohnt 
in einem der fünf Bal lungsräume (62 % der vom Straßenverkehr Betroffenen 
und 58 % der vom Sch ienenverkehr  Betroffenen) .  Im Vergleich zu Schienen
und F luglärm ist die Anzah l  der über dem Schwel lenwert belasteten Einwohne
r innen bei Straßenverkehrslärm mit knapp 880.000 am Tag und mehr a ls 1 Mio. 
in der Nacht weitaus am größten. Die Ergebn isse der Mikrozensuserhebungen 
bestätigen d ieses Ergebnis (STATISTIK AUSTRIA 201 3) .  Gegen d iese Belastung 
sind in der Aktionsplanung Maßnahmen zu setzen. 

E in  Verg leich der bei der strateg ischen Lärmkartierung 2007 und 20 1 2  erhobe
nen Betroffenenzah len ze igt a l lerd ings eine unerwartete Entwicklung für den 
Straßenlärm: Während sich die Länge der erfassten Hauptverkehrsstraßen mehr 
als verdoppelt hat und zusätzlich zu Wien die Bal lungsräume Graz, Linz, Sa lz
burg und I n nsbruck flächendeckend kartiert wurden,  hat die Anzah l  der durch 
Lärm Betroffenen geringfügig abgenommen . Vor a l lem in Wien und Oberöster
reich war eine deutl iche Abnahme der Betroffenen zu verzeichnen. Als U rsache 
dafür wird , neben den gesetzten Maßnahmen, die Verwendung verbesserter Ein
gangsdaten für das Berechnungsmodell angeführt. 

Die Wirkung der in den Aktionsplänen aus 2008 vorgesehenen Maßnahmen 
bi ldet sich in den nun vorliegenden Lärmkarten nur unzureichend ab.  Daher ist 
es notwendig, dass die Aktionspläne sowoh l  konkrete Angaben zum Umfang der 
Maßnahmen als auch über die Anzahl der voraussichtlich geschützten E inwoh
neri nnen enthalten.  
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Mit der Richtl in ie 201 5/996/EU steht das neue gemeinsame Berechnungsver
fahren zur Verfügung .  Dieses ist ab 201 8  verbind lich für die strateg ische Lärm
kartierung zu verwenden. Eine nationale U msetzung ist noch nicht erfolgt. 

E ine Bewertungsmethode für die gesu ndheitlichen Auswirkungen von Umge
bungslärm wird derzeit von der Weltgesundheitsorganisation erarbeitet. Die Eu
ropäische Kommission plant, d iese 20 1 6  als Anhang 1 1 1  der EU-Umgebungs
lärm richt l in ie zu veröffentl ichen . 

Verkehrslenkende Maßnahmen, Vorgaben für d ie Planung von Neubauvorha
ben u nd die Beschränkung von Emissionen sind als m ittel- bis langfristige Maß
nahmen u nerlässlich. Schnell wirksame Maßnahmen sind vor a l lem dort gezielt 
einzusetzen , wo bereits hohe Belastu ngen vorliegen. Für die Akzeptanz der 
Maßnahmen ist ein hohes Maß an Transparenz bei der Erhebung der Lärmbe
lastung sowie bei der Maßnahmenwahl erforderlich. 

gemeinsames Be
rechnungsverfahren 
ab 2018 

gesundheitliche 
A uswirkungen 
bewerten 

Für die Erstel lung der strategischen Lärmkarten für Straßen sol lten verbindl iche Empfehlungen 
Regelungen für eine gemeinsame Berechnung und Veröffentlichung der Ver-
kehrsdaten,  die der Lärmkartierung zugrunde l iegen, geschaffen werden . 
(BMLFUW, BMVIT, Bundesländer) 

Damit die U msetzung der in den Aktionsplänen vorgesehenen Maßnahmen be
wertet werden kann , sollten konkrete Angaben zu den eingesetzten Finanzmit
teln und der geschätzten Anzah l  geschützter Einwohnerinnen vorgesehen wer
den . (BMVIT, Bundesländer) 

Straßenverkehrslärm 

I n  der im April 2014  erlassenen EU-Verordnung (VO (EU)  N r. 540/201 4) erfolg
te neben der ersten Grenzwertanpassung für den Geräuschpegel von Kraftfahr
zeugen seit 1 996 auch eine stärkere Differenzierung der Fahrzeugklassen sowie 
eine Änderung der Messmethode. Des Weiteren wurden zusätzl iche Bestim-
mungen eingeführt, um die Abweichungen zwischen den Geräuschemissionen 
bei rea lem Fahrbetrieb und jenen bei der Typprüfung gering zu halten .  Für Hyb-
ridelektro- und reine Elektrofahrzeuge ist zum Schutz von Fußgängerinnen und 
Fußgängern und anderen Verkehrstei lnehmerinnen/-tei lnehmern ab 20 1 9  der 
E inbau eines akustischen Fahrzeug-Warnsystems 1 6 vorgesehen.  

Für den Neubau von Autobahnen und Schnel lstraßen ist im September 2014 die 
Bundesstraßen-Lärmimmissionsschutzverordnung (BGBI .  I I  N r. 2 1 5/20 1 4) in 
Kraft getreten .  Die Regelung enthält sowohl für betriebsbedingte als auch für 
baubedingte Scha l l immissionen Grenzwerte. 

Neben der Lärmbekämpfung an der Quel le und am Ausbreitungsweg etwa über 
Lärmschutzwände sind weitere Maßnahmen erforderl ich. Langfristig muss durch 
die Berücksichtigung der externen Kosten für Lärm verkehrslenkend eingegrif
fen werden. Als kurzfristig wirksame und kostengünstige Maßnahme sind Tem
pol im its sinnvoll und notwendig. 

Absenkung der Kfz
Geräuschgrenzwerte 

Grenzwerte für den 
Neubau von Auto
bahnen und 
Schnellstraßen 

Tempolimits auf Straßen sind eine wirksame und kosteneffiziente Lärmschutz- Empfehlung 
maßnahme. Wenn  es Grenzwerte erfordern , sollten sie verstärkt angewendet 
und ihre Einhaltung sollte kontrol l iert werden . (BM. I , BMVIT, Bundesländer, Ge-
meinden) 

16 Acoustic Veh icle Alerting System 
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Güterwaggons 
umrüsten 

Schien enverkeh rs l ä rm 

Der intensive internationale Austausch im Schienengüterverkehr macht zur Be
kämpfung von Schienenverkehrslärm länderübergreifendes Handeln erforder
l ich. Die beispielsweise in Deutschland und in der Schweiz aktiv durchgeführte 
U mrüstung der Güterwaggons geht mit der Einführung von lärmabhängigen 
Trassengebühren und einem Verbot von lauten Waggons einher. Die Modal itä
ten , welche die I nfrastrukturbetreiber bei der Anlastung der Kosten der Lärmaus
wirkungen von Güterfahrzeugen zu beachten haben , wurden festgelegt (EU 
Durchführungsverordn ung VO (EU)  201 5/429). 

Zu r kurz- bis mittelfristig wi rksamen Senkung der Geräuschemissionen des 
Schienenverkehrs s ind eine Umrüstung der Bestandfahrzeuge und Beg leitmaß
nahmen, wie lärmabhängige Trassenpreise, auch in Österreich erforderlich . 

Empfehlung Damit d ie Abnahme der Lärmemissionen im Sch ienenverkehr besch leun igt wird , 
sollten die Umrüstung der Güterwaggons vorangetrieben und die I nfrastruktur
Benützungsgebühr  lärmabhängig gestaltet werden . (BMVIT) 

Fluglärm 

Die in  Österreich geltenden Schwellenwerte für die Umgebungslärm-Aktions
planung für F luglärm werden aus medizin ischer Sicht als zu hoch angesehen 
(MEDIZINISCHE UN IVERSITÄT WIEN 2009). Auch die Dosis-Wirkungs-Abhängig-

hohe Störwirkung keiten für Verkehrslärm weisen fü r Flug lärm eine höhere Störwirkung aus als für 
Straßen- oder Sch ienenverkehrslärm . Im Umweltverträgl ichkeitsprüfungs-Ver
fahren für die Paral le lp iste 1 1  R/29L des Flughafens Wien sind die angenom
menen Flugrouten für die Bewertung möglicher Umweltauswirkungen n icht ver
bindl ich , obwohl  d iese erhebliche Auswirkungen haben . Die Festlegung von 
Flugwegen im österreich ischen Luftraum erfolgt durch die Austro Contral GmbH.  

Empfehlung Aufgrund der höheren Störwirkung von F lug lärm sollte der Schwellenwert zu
mindest auf jenen für Straßenverkehrslärm gesenkt werden . I n der Genehmi
gung von flugverkehrsrelevanten Vorhaben im Rahmen von Umweltverträgl ich
keitsprüfungs-Verfahren sollte d ie Festlegung von Flugrouten und gegebenen
falls erforderlicher Anpassungsverfahren verbind l ich mitgeregelt werden . (BMVIT, 
BMLFUW) 
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STATISTIK AUSTRIA (201 5c): Statistik der Kraftfahrzeuge, Bestand am 31 . 1 2 .201 5 .  Wien. 

UMWELTBUNDESAMT (201 4) : Al l inger-Csollich, E . ;  Frey, H . ;  Fritz, D . ;  Hauger, G . ;  

Hausberger, S . ;  Heinfellner, H . ;  Lichtblau,  G . ;  Ortner, R . ;  Pommer, A . ;  Rexeis, M . ;  

R isser, R . ;  Robatsch, K . ;  Schneider, J . ;  Scholz, W .  & Vitzthum von Eckstädt, C . :  

Weniger ist Mehr. Was bringen Tempolimits? Diverse Publikationen, 

Bd.  DP-01 45. Umweltbundesamt, Wien. 

N! p.:!!�,�mw�ltl;>.lJn9.�.�!:l.r.Dt!:l.VJjl�.i;l�min{�jWp.L!Rli��.tjQnf;!n{RP..l1�.·p'Qf 

UMWELTBUNDESAMT (20 1 5a) :  Flächeninanspruchnahme in Österreich 201 5. 

Umweltbundesamt, Wien . 

. �ttp.:!!�,�mw�!tl;>.IJ!19.�.�!:l.r.DJ,WlJmw�lt�ltlJ�!i.Qn{f�.�mQf9.o.IJ!1g1!.P_Ri;l����!1i.IJf!I).�R 
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UMWELTBUNDESAMT (201 5b): Pötscher, F . :  Szenarien zur Entwicklung der Elektromobilität 

in Österreich bis 2020 und Vorschau 2030. Reports, Bd. REP-0500. 

Umweltbundesamt, Wien. 

UMWELTBUNDESAMT (201 5c): Abweichung realer Verbrauchswerte von Testwerten bei 

Pkw in Österreich . Umweltbundesamt, Wien. 

http.:!!�,�mw�!tl;>.lJn9.�.�!:l.r.DJ, Wfj!�.i;l�minf�j!�/.PJ.����{n�w.L?.Q.1 RN.9.�?J�!:l.�.!?W�!1!-! 
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UMWELTBUNDESAMT (201 6a): Anderl , M . ;  Haider, S . ;  Lampert, C . ;  Moosmann, L . ;  

Pazdernik, K . ;  Perl, D . ;  Pinterits, M . ;  Poupa, S . ;  Purzner, M . ;  Schmidt, G . ;  Schodl ,  

B . ;  Stranner, G .  & Wieser, M . :  Austria's Annual A i r  Emission Inventory 

1 990-201 4. Submission under National Emission Cei l ings Directive 2001 /8 1 /EC. 

Reports, Bd.  REP-0568 . U mweltbundesamt, Wien. 

UMWELTBUNDESAMT (201 6b): Krutzler, T.; Wiesenberger, H . ;  Hel ler, C . ;  Gössl ,  M . ; 

Stranner, G . ;  Storch, A . ;  Heinfel lner, H . ;  Winter, R . ;  Kel lner, M .  & Schindler, 1 . :  

Szenario Erneuerbare Energie. 2030 und 2050 . Reports, Bd. REP-0576. 

Umweltbundesamt, Wien . 

WHO - World Health Organization (201 1 ) : Burden of disease from environmental noise. 

Regiona lbüro für Europa, Bonn. 

Rechtsnormen und Leitl i n ien 

Beschluss Nr. 1 386/201 3/EU:  Beschluss des  Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 20. November 201 3  über ein al lgemeines Umweltaktionsprogramm der 

Un ion für die Zeit bis 2020: "Gut leben innerhalb der Belastbarkeitsgrenzen 

unseres Planeten".  ABI .  Nr. L 354. 

Biokraftstoffrichtl inie (RL 2003/30/EG): Richtl inie des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 8. Mai 2003 zur Förderung der Verwendung von Biokraftstoffen oder 

anderen erneuerbaren Kraftstoffen im Verkehrssektor. ABI .  Nr. L 1 23. 

Bundes-Umgebungslärmschutzgesetz (Bundes-LärmG; BGBI. I Nr. 60/2005): 

Bundesgesetz über die Erfassung von Umgebungslärm und über die Planung von 

Lärmminderungsmaßnahmen . 
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Bundesstraßen-Lärmimmissionsschutzverordnung (BStLärmIV; BGBI. II Nr. 2 1 5/201 4) :  

Verordnung der Bundesministerin für Verkehr, I nnovation und Technologie über 

Lärmimmissionsschutzmaßnahmen im Bereich von Bundesstraßen. 

Emissionshöchstmengenrichtlinie (NEG-RL; RL 2001 /8 1 /EG): Richtl inie des 

europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2001 über nationale 

Emissionshöchstmengen für bestimmte Luftschadstoffe. ABI .  Nr. L 309. 

Entscheidung Nr. 406/2009/EG: Entscheidung des Europäischen Parlaments und des 

Rates vom 23. April 2009 über d ie Anstrengungen der Mitgl iedstaaten zur 

Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen mit Blick auf die Erfül lung der 

Verpfl ichtungen der Gemeinschaft zur Reduktion der Treibhausgasemissionen 

bis 2020 (Effort Sharing) . ABI. Nr. L 1 40. 

I LUG-Richtl inie (RL 201 5/ 1 5 1 3/EU): Richtlinie vom 9. September 201 5  des 

Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 98/70/EG 

über die Qual ität von Otto- und Dieselkraftstoffen und zur Änderung der Richtlinie 

2009/28/EG zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen. 

Immissionsschutzgesetz-Luft ( IG-L; BGBI .  I Nr. 1 1 5/1 997 i .d .g .F . ) :  Bundesgesetz zum 

Schutz vor Immissionen durch Luftschadstoffe, mit dem die Gewerbeordnung 

1 994, das Luftreinhaltegesetz für Kesselanlagen, das Berggesetz 1 975, das 

Abfal lwirtschaftsgesetz und das Ozongesetz geändert werden. 

Klimaschutzgesetz (KSG; BGBI .  I Nr. 1 06/201 1 ) : Bundesgesetz zur Einhaltung von 

Höchstmengen von Treibhausgasemissionen und zur Erarbeitung von wirksamen 

Maßnahmen zum Klimaschutz. 

KOM(2008) 433 endg . :  Mitteilung der Kommission an den Rat und das Europäische 

Parlament: Ökologisierung des Verkehrs. 

KOM(201 1 )  1 1 2 : Mittei lung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat, 

den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der 

Regionen. Fahrplan für den Übergang zu einer wettbewerbsfäh igen G02-armen 

Wirtschaft bis 2050. 

KOM(201 1 )  1 44: Weißbuch - Fahrplan zu einem einheitlichen europäischen 

Verkehrsraum - Hin zu einem wettbewerbsorientierten und 

ressourcenschonenden Verkehrssystem .  

KOM(201 1 )  885: Energiefahrplan 2050. 

Kraftstoffverordnung 201 2  (BGBI. 11 Nr. 398/201 2) :  Verordnung des Bundesministers für 

Land- und Forstwirtschaft, U mwelt und Wasserwirtschaft über die Qual ität von 

Kraftstoffen und die nachhaltige Verwendung von Biokraftstoffen. 

Änderung der Kraftstoffverordnung 201 2 ( i .d .F .  BGBI.  1 1  Nr. 259/201 4) :  Verordnung des 

Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, mit 

der die Kraftstoffverordnung 201 2  geändert wird. 

Umweltbundesamt - REP-0600, Wien 201 6 89 

III-316 der Beilagen XXV. GP - Bericht - 02 Hauptdokument Teil 1 (gescanntes Original) 91 von 100

www.parlament.gv.at



Elfter Umweltkontrollbericht - Mobilität 

90 

Normverbrauchsabgabegesetz (NoVAG; BGBI .  695/1 991 i .d .g .F . ) :  Bundesgesetz, mit 

dem das Einkommensteuergesetz 1 988, das Umsatzsteuergesetz 1 972, das 

Alkoholabgabegesetz 1 973 geändert werden, mit dem Maßnahmen auf dem 

Gebiet des Bewertungsrechtes und der Vermögensteuer getroffen werden und 

das Pensionskassengesetz geändert wird , mit dem eine Abgabe für den 

Normverbrauch von Kraftfahrzeugen eingeführt wird , mit dem weiters das 

Kraftfahrgesetz 1 967, das Bundesbehindertengesetz, das Mineralölsteuergesetz 

1 98 1 , das Gasöl-Steuerbegünstigungsgesetz, das Schaumweinsteuergesetz 

1 960 und das Biersteuergesetz 1 977 geändert werden und mit dem der Zeitpunkt 

der Personenstands- und Betriebsaufnahme verschoben wird 

(Abgabenänderungsgesetz 1 99 1 ) .  

RL 2009/28/EG Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 

2009 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen und zur 
Änderung und anschließenden Aufhebung der Richtl in ien 2001 /77/EG und 

2003/30/EG. ABI .  Nr. L 1 40. 

RL 2009/30/EG: R ichtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 

2009 zur Änderung der Richtl i nie 98/70/EG im Hinblick auf die Spezifikationen für 

Otto-, Diesel- und Gasölkraftstoffe und die Einführung eines Systems zur 

Überwachung und Verringerung der Treibhausgasemissionen sowie zur 
Änderung der R ichtl inie 1 999/32/EG des Rates im Hinbl ick auf die 

Spezifikationen für von Binnenschiffen gebrauchte Kraftstoffe und zur Aufhebung 

der Richtlinie 93/1 2/EWG. 

RL 201 5/996/EU:  R ichtlinie der Kommission vom 1 9. Mai 201 5 zur Festlegung 

gemeinsamer Lärmbewertungsmethoden gemäß der Richtl in ie 2002/49/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates. ABI .  Nr. L 1 68.  

Salzburger Bautechnikgesetz 201 5 (BauTG; LGBI Nr  1 /201 6, Salzburg) : Gesetz vom 7. 

Oktober 201 5 über die technischen Bauvorschriften im Land Salzburg. 

Stellplatzhöchstzah lenverordnung 201 5 (LGBI .  Nr. 99/201 5, Tirol): Verordnung der 

Landesregierung vom 6.  Oktober 201 5 über die Festlegung von Höchstzahlen für 

die Abstel lmöglichkeiten für Kraftfahrzeuge bei Wohnbauvorhaben. 

Umgebungslärmrichtlin ie (RL 2002/49/EG): R ichtlin ie des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 25. Juni 2002 über die Bewertung und Bekämpfung von 

Umgebungslärm. ABI.  Nr. L 1 89. 

VO (EG) Nr. 71 5/2007: Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

20. Juni  2007 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen h insichtlich der 

Emissionen von leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und 

Euro 6) und über den Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen für 

Fahrzeuge. 

VO (EG) Nr. 692/2008: Verordnung der Kommission vom 1 8 .  Ju l i  2008 zur Durchführung 

und Änderung der Verordnung (EG) Nr. 71 5/2007 des Europäischen Parlaments 

und des Rates über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen h insichtlich der 

Emissionen von leichten Personenkraftwagen und Nutzfahrzeugen (Euro 5 und 

Euro 6) und über den Zugang zu Reparatur- und Wartungsinformationen für 

Fahrzeuge. ABI. Nr. L 1 99. 
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VO (EG) Nr. 443/2009: Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

23. April 2009 zur Festsetzung von Emissionsnormen für neue 

Personenkraftwagen im Rahmen des Gesamtkonzepts der Gemeinschaft zur 

Verringerung der C02-Emissionen von Personenkraftwagen und leichten 

Nutzfahrzeugen. ABI .  Nr. L 1 40. 

VO (EG) Nr. 595/2009: Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

1 8 .  Juni  2009 über die Typgenehmigung von Kraftfahrzeugen und Motoren 

h insichtlich der Emissionen von schweren Nutzfahrzeugen (Euro VI) und über 

den Zugang zu Fahrzeugreparatur- und -wartungsinformationen, zur Änderung 

der Verordnung (EG) Nr. 71 5/2007 und der Richtlinie 2007/46/EG sowie zur 

Aufhebung der Richtlinien 80/1 269/EWG, 2005/55/EG und 2005/78/EG. ABI. Nr. 

L 1 88 .  

VO (EG) Nr .  5 1 0/201 1 :  Verordnung des Europäischen Parlaments und  des Rates vom 

1 1 .  Mai 201 1 zur Festsetzung von Emissionsnormen für neue leichte 

Nutzfahrzeuge im Rahmen des Gesamtkonzepts der Union zur Verringerung der 

C02-Emissionen von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen. 

VO (EU) Nr. 333/201 4: Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

1 1 .  März 2014  zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 443/2009 hinsichtlich der 

Festlegung der Modal itäten für das Erreichen des Ziels für 2020 zur Verringerung 

der CO2-Emissionen neuer Personenkraftwagen. 

VO (EU) Nr. 540/201 4: Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

1 6. April 201 4 über den Geräuschpegel von Kraftfahrzeugen und von 

Austauschschalldämpferanlagen. ABI .  Nr. L 1 58. 

VO (EU) Nr. 201 5/429 :  Durchführungsverordnung (EU) 201 5/429 der Kommission vom 

1 3. März 201 5  zur Festlegung der Modal itäten für die Anlastung der Kosten von 

Lärmauswirkungen. ABI. Nr. L 70. 

Wegekostenrichtlinie (RL 201 1 /76/EU):  Richtlinie vom 27 .09.201 1 des Europäischen 

Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 1 999/62/EG 

(Eurovignettenrichtlinie) über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung 

bestimmter Verkehrswege durch schwere Nutzfahrzeuge. 
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4 LANDWIRTSCHAFT UND WALD 

Die Rahmenbed ingungen der Agrarpol itik sind europäisch, die Umsetzung -
auch im H inbl ick auf Umweltstandards - erfolgt national .  Österreich erreicht hier 
im EU-Verg leich einen sehr hohen Standard .  Land- und Forstwirtschaft sind 
bedeutende Wirtschaftszweige in  Österreich. 

Die Landwirtschaft m it über 30 % und die Forstwirtschaft mit knapp 50 % der 
Landesfläche sind von der Umweltsituation stark beeinflusst und wirken auch 
auf eine Vielzahl von Umweltparametern ein. Land- und forstwirtschaftliche Öko
systeme und ihre Nutzung sind essenziel l für die Produktionsleistung und erfül len 
eine Reihe von Leistungen wie etwa Erhalt der biologischen Vielfalt, Klimastabi
l ität, Erholungsfunktion. Diese Multifunktionalität der Landnutzung ist ein Konzept, 
das in Österreich und in der Europäischen Un ion schon lange als Maxime gi lt. 
Hohe Qual ität und reg ionale Herkunft sind wichtige Merkmale der landwirtschaft
l ichen Produ kte aus Österreich . 

Reformen in der Agrarpol itik stel len seit Jahren d ie Verschiebung der Förder
gelder von Marktregu l ierungen h in  zur Abgeltung mu ltifunktionaler Leistungen in 
den Mittelpunkt. Die Erfü l lung gesel lschaftlich erwünschter Leistungen als Be
gründung von Zah lungen wird voraussichtlich weiter an Gewicht gewinnen.  Ziel 
ist es, d ie Mittel für eine Produktionsweise einzusetzen , die den Prinzipien nach
haltiger Entwicklung folgt. Dafür ist die Bewertung solcher Leistu ngen in Zukunft 
eine wichtige Voraussetzung. 

4.1 U mweltpol itisc he Ziele 

Die Ziele für die österreich ische Landwirtschaft sind vor dem Hintergrund der 
europäischen Agrarpol it ik und der internationalen Entwick lungen insbesondere 
bei der Marktsituation von land- und forstwirtschaftl ichen Gütern zu sehen . Die 
Erha ltung, Wiederherstel lu ng und Verbesserung von Ökosystemen und der 
Wandel zu CO2-armem, kl imaresistentem Wirtschaften sind als zwei von sechs 
Prioritäten im strateg ischen Rahmen für die gemeinsame EU-Agrarpolitik (VO 
(EU)  Nr. 1 303/201 3) defin iert. Sie wurden durch das Österreich ische Programm 
für ländl iche Entwicklung 201 4-2020 umgesetzt und konkretisiert (BMLFUW 

201 4a).  Eingebettet in d iesen europäischen Rahmen hat das BM LFUW in  ei
nem Grundsatzprogramm des Min isters die Ziele für die österreichische Land
wirtschaft festgehalten ( BMLFUW 201 4b). Eckpunkte sind unter anderem die Si
cherstel lung der langfristigen Ressourcennutzung,  die Erhaltung der klein-struk
turierten bäuerlichen Famil ienbetriebe und die Zukunftsorientierung des ländl i
chen Raums. 

Die EU-Biod iversitätsstrategie 2020 (COM/20 1 1 /0244 final) fordert eine "Ver
besserung der Kenntn isse über Ökosysteme und Ökosystemdienstleistungen in  
der  EU" .  Des Weiteren s ind e ine nachhaltige Landwirtschaft, Forstwirtschaft 
und Fischerei sicherzustel len.  Gemäß Einzelziel 3 ist die Fläche unter biod iver
sitätsbezogenen Maßnahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) zu maxi
mieren,  um eine Verbesserung der Ökosystemdienstleistungen herbeizuführen , 
und auf d iese Weise eine nachhaltigere Bewirtschaftung zu fördern. Kommission 
und M itg l iedstaaten sollen unter anderem auf innovative Mechan ismen (z. B. 
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Zahlungen für Ökosystemdienstleistungen) zurückgreifen,  u m  die Erhaltung und 
Wiederherstel lung der Ökosystemdienstleistungen multifunktioneller Wälder zu 
finanzieren.  

Auch d ie Biod iversitäts-Strategie Österreich 2020+ ( BMLFUW 2014d) betont als 
Ziel , dass Land- und Forstwi rtschaft zur Erhaltung und Verbesseru ng der Bio
diversität beitragen . 

Die Herstel lung von Kraftstoffen oder flüssigen Brennstoffen aus Biomasse re
gelt die R ichtl in ie über erneuerbare Energien (RL  2009/28/EG), die in  Österreich 
mit dem BGBI. " N r. 250/20 1 0  umgesetzt wurde. Sie soll die Nutzung von Bio
kraft- und Brennstoffen fördern und legt Nachhaltig keitskriterien dafür fest. Seit 
201 5 wird der EU-Fokus verstärkt auf Energ iegewinnung aus Rest- und Abfal l
stoffen (,,2 .  und 3. Generation") gelegt. 

Die N itratricht l in ie (RL 91 /676/EG) hat den Schutz der Gewässer vor Verunrei
n igung durch Nitrate aus der Landwirtschaft zum Ziel . Das Aktionsprogramm 
Nitrat von 20 1 2  setzt die R ichtl in ie um (BMLFUW 2012) .  

Das Bio-Aktionsprogramm des BMLFUW 201 5-2020 (BMLFUW 201 5d) zielt da
rauf ab, ein kontinu ierl iches Wachstum der biolog ischen Landwirtschaft sicher-
zustel len.  

Den Wald und seine Mu ltifunktiona lität zu erha lten ist das zentra le Ziel des ös
terreich ischen Forstgesetzes 1 975 (BGBI .  N r. 440/ 1 975) .  Eine nachhaltige Wald
bewirtschaftung soll d ie versch iedenen Waldwirkungen (It. Forstgesetz: Nutz-, 
Schutz-, Wohlfahrts- und Erholungsfunktion) auf der gesamten Waldfläche ge-
währleisten . Die Sicherung der mu ltifunktionalen Wirkungen ist auch in der 
Waldstrategie 2020+, die durch den österreich ischen Walddialog entwickelt wur
de, verankert (WALDDIALOG 201 6). I m  Waldprogramm wird das Leitbild einer 
nachhaltigen, multifunktionalen Waldbewirtschaftung durch Prinzipien, Ziele, 
Maßnahmen sowie I ndikatoren konkretisiert (BMLFUW 2006, WALDDIALOG 2009 
und 201 6). 

Die biolog ische Vie lfalt des Waldes ist zu sch ützen ,  zu erhalten und nachhaltig 
zu nutzen (MCPFE 1 998 , 2003 , ER 2001 , BMLFUW 2006, 20 14d ,  CSD 2002, 
2006). 

Nach den gegebenen Mögl ichkeiten ist die Baumartenzusammensetzung an 
den Kl imawandel anzupassen und als Kohlenstoffspe icher zu erha lten ( BMLFUW 

2002, 2006, 201 2a, b, MCPFE 2003, 2007, 2009) ( .. Kl imawandelanpassung , 
Kapitel 1 1 . 3) .  

G VO-Anbau national Die im März 20 1 5  in Kraft getretene GVO-Richtl in ie (RL  (EU) 20 1 5/41 2) ermög-

94 

verbieten l icht den Mitgliedstaaten,  den Anbau von gentechn isch veränderten Organ is
men (GVO) innerhalb ihres Staatsgebietes einzuschränken oder zu verbieten.  
Um dem Ziel  e iner nachhaltigen Landwirtschaft ohne GVO-Anbau Rechnung zu 
tragen, wurde d iese R ichtl in ie auf Bundes- und Länderebene in  nationales Recht 
übertragen.  

Österreich ist  es ein wichtiges Anl iegen , d ie Risikoabschätzung von GVO zu 
verbessern. Diesem Wunsch wurde auf europä ischer Ebene Rechnung getra
gen . Die Europä ische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) veröffentlichte 
ergänzende Dokumente zu den bestehenden Leitl in ien (EFSA 201 1 )  zur U m
weltris ikoabschätzung. 
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I n  den letzten Jahren wurde auf internationaler Ebene im  Rahmen des Cartagena 
Protokolls über die Biolog ische Sicherheit (CBD 2000) aber auch auf europäi
scher Ebene das Thema der sozio-ökonomischen Bewertung von GVO immer 
wichtiger. Die I n itiative Donausoja zielt auf d ie nachha ltige GVO-freie Produkti
on von Soja in den Ländern des Donauraums ab und soll damit einen auch aus 
Umweltgesichtspunkten wichtigen Beitrag zur Substitution des I mports von 
GVO-Soja aus Übersee leisten.  

4.2 Ku ltu rlandschaft a ls Lebensra u m  

Entwic klung von Kulturflächen 

Österreich ist geprägt von land- und forstwirtschaftlicher Bodennutzung.  Zu
gleich stel len d iese Kulturflächen wichtige Ökosysteme dar, d ie je nach Ausprä
gung einer Vielzah l  von Pflanzen und Tieren Lebensraum bieten.  Dabei ist fest
zustel len, dass die landwirtschaftlich genutzte Fläche (ohne Almen und Berg
mähder) zwischen 201 0  und 201 3 um knapp 2 % zurückgegangen ist 
(STATISTIK AUSTRIA 2014) .  Die forstwirtschaftl ich genutzte F läche n immt öster
reichweit - wie auch im Durchschn itt der EU-Länder - leicht zu,  wobei reg ionale 
Unterschiede bestehen. Österreich hat mit 47 % einen relativ hohen Waldantei l ,  
gegenüber ca. 38 % im EU-Durchschn itt (MCPFE 201 5) .  

Der I nd ikator "H igh  Nature Val ue Farmland (H NVF)" beschreibt die Ausdehnung 
von Landwirtschaftsflächen, die durch eine hohe Biodiversität, strukturierte Land
schaften bzw. durch das Auftreten von Arten mit hohem Schutzinteresse cha
rakterisiert sind . Damit sol len die von der Kultivierung abhängigen wertvol len Flä
chen bi lanziert und ihre Bestandsentwicklung beobachtet werden (BMLFUW 

201 5a). Im HNVF sind neben natursch utzfachl ich wertvollem Grünland auch 
Bio-Äcker mit geringer Bon ität und einer Auswah l  an Feldfrüchten sowie Acker
brachen ink ludiert. Die Datengrund lage für die Bestimmung des I nd ikatorwertes 
in Österreich ist im Wesentlichen die INVEKOS1 Datenbank. Der Anteil an 
HNVF-Fläche in Österreich betrug 201 3  25, 5 % der landwirtschaftlichen Nutz
fläche ohne Alm (2007: 27, 5 %) .  

Der Rückgang von naturschutzfach l ich wertvollen Grünlandflächen zeigt aber 
auch die duale Entwicklung der Kulturlandschaft auf ( ... Biolog ische Vielfalt, 
Kapitel 7.2) .  Durch den zunehmenden wirtschaftlichen Druck kommt es einer
seits zu ei ner N utzungsaufgabe und z. B. Bewaldung, andererseits zu einer I n
tensivierung mit Beg leiterscheinungen, wie etwa Verarmung der Biod iversität, 
Verlust von Resil ienz2 gegenüber kl imatischen Extremereign issen und hohem 
Wasser- und Energ ieeinsatz. Paral lel dazu werden beste landwirtschaftl iche Flä
chen durch Sied lungs- und I nfrastrukturentwicklung nach wie vor in hohem 
Ausmaß verbraucht ( ... Bodenschutz und Flächenmanagement, Kapitel 6.2) . 

, I ntegriertes Verwaltungs- und Kontrollsystem, Datenbank zur Abwicklung der Förderungen aus 
der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) 

2 Unter Resilienz versteht man d ie Fähigkeit von Systemen, Störungen zu vera rbeiten ohne zerstört 
zu werden. 
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Rückgang der 
Vielfalt bei 
Vogelarten 

gebremster 
Strukturwandel 

Im  "Farmland Bird I ndex" (FB I )  wird für 22 Vogelarten,  d ie für landwirtschaftliche 
Flächen charakteristisch sind, d ie Bestandsentwicklung dargestellt (TEUFELBAUER 

& SEAMAN 201 5) .  Der I ndex ging in der vergangenen Förderperiode von 2007 
bis 2014 zurück ( - Biologische Vielfa lt, Kapitel 7.2) . 

Analog zum Ind ikator "Farmland Bird I ndex" wurde die Entwicklung eines 
"Woodland B ird I ndex" begonnen.  Basierend auf Daten waldgebundener Vogel
arten aus dem Brutvogel-Mon itoring von B irdLife und der Österreich ischen 
Waldinventur (TEUFELBAUER et al. 201 4 , BÜCHSENMEISTER 201 4) konnte eine ge
ringfügige Abnahme dieses I ndex um 1 4  % im Zeitraum 1 998 bis 201 2 festge
stel lt werden ( 1  % pro Jahr mit Schwankungen).  

Größere Einheiten werden mit wen iger Arbeitseinsatz und zunehmender Tech
n isierung bewirtschaftet. Auf der anderen Seite fallen weniger ertragreiche und 
schlechter erreich bare Flächen, besonders im Grünland, oft aus der Nutzung 
heraus. Diesem , im Vergleich zu anderen EU-M itg l iedstaaten aber gebremster 
stattfindenden, Strukturwandel konnte teilweise durch die erfolgreichen Maß
nahmen des österreich ischen Programms für die Länd l iche Entwicklung entge
gengesteuert werden (SINABELL et a l .  201 6) .  Die durchschn ittliche Betriebsgrö
ße lag 2014  in Österreich bei 1 9 ,3  ha landwirtschaftl ich genutzter Fläche. I n  
Ländern wie Deutschland sind d ies 56, 1 ha ,  in Dänemark 65,3 ha ,  im Durch
schn itt der EU-28 1 4 , 7  ha (BMLFUW 201 5c). 

Kulturfläche von Betrieben nach Größenklassen 
Änderung 201 0 bis 201 3 
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Abbildung 1: Größenklassen der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe und deren Kulturfläche: Änderungen 

2010-2013 in ha (Zunahme: dunkelblau, Abnahme: dunkelrot, Zahlenangaben rechts der Balken) bzw. 

in Prozent Änderung gegenüber 2010 (Zunahme: hellblau; Abnahme: hellrot; Zahlenangaben links der 

Balken; Überfappungen sind dunkelblau und mittelrot). Immer mehr Fläche wird von Betrieben mit über 

30 ha bewirtschaftet. Die Abnahme bei über 200 ha ist durch geänderte Flächenerfassung der 

Almfutfterflächen bedingt. 
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Die Umsetzung des "Green ings" in der EU-Agrarpolitik fordert ökolog ische Vor
rangflächen3 im Ausmaß von derzeit 5 % der Ackerfläche für jeden Betrieb. Re
geln zur Anrechenbarkeit bestimmter Kulturflächen für d iese Flächen, eine Min
destbetriebsgröße von über 1 5  ha und d ie prinzipiell zugelassene Pestizid aus
bringung erfordern zukünftig eine Bewertung der ökologischen Effekte d ieses 
positiven Ansatzes. 

Um dem im internationalen Vergleich in Österreich schwächer ausgeprägten 
Strukturwandel entgegenzuwirken ,  sol lten in der nächsten GAP-Periode bis 2020 
charakteristische, standortangepasste, oft weniger intensive Nutzungsformen 
gefördert und Mögl ichkeiten zur Abgeltung dieses Mehrwerts entwickelt werden . 
Die Abhäng igkeit landwirtschaftl icher Förderungszahlungen von der Flächen
größe sollte weiter reduziert werden . ( Europäische Kommission, BMLFUW, Bun
desländer) 

Wald n immt 47,6 % der österreichischen Staatsfläche ein (BFW 201 1 ) . Im  
1 0. Umweltkontrol lbericht (UMWELTBUNDESAMT 20 1 3) wurden d ie  Zusammenhän
ge zwischen Baumartenzusammensetzung,  Wildeinfluss, Resil ienz und Anpas
sungsfähigkeit von Waldökosystemen an den Kl imawandel sowie der Erfü l lung 
von Waldfunktionen für mensch l iche Ansprüche erläutert. Gefährdet werden d ie
se insbesondere durch eine n icht angepasste jagdliche Bewirtschaftung mit 
überhöhten Wildbeständen, deren Folgen Baumartenentmischung und Verjün
gungsdefizite (Schutzwirkung) sind (BMLFUW 201 5b). 

I n  fast zwei Dritteln  der Bezirke Österreichs weist mehr als d ie Hälfte der Flächen 
starken Wildeinfluss auf, in fast einem Viertel sogar ü ber 75 %. Die Tendenz ist 
im Verg leich zur Erhebung 2007-2009 steigend (BMLFUW 201 5b, f). Bei anhal
tend starkem Wildeinfluss ist zu erwarten,  dass sich der Verjüngungszeitraum 
erhebl ich verlängern wird und  (M isch-)Baumarten ausfallen oder so  weit im Hö
henwachstum zurückbleiben, dass sie das Baumholzstad ium nicht erreichen.  
Neben dem gravierenden Einfluss auf die Waldbiod iversität (Arten ,  Struktur) 
sind der Verlust von stabi l isierenden Baumarten und Verjüngungsdefizite be
sonders im Schutzwald problematisch (BMLFUW 201 5b). 20 1 2  wurde m it der 
"Mariazel ler Erklärung" ein Forst & Jagddia log zwischen den höchsten Reprä
sentanten der Forstwirtschaft und der Landesjagdverbände gestartet, der zu 
konkreten Maßnahmen führen sol l ,  um regional angespannte Situationen im 
Lebensraum Wald zu verbessern . In mehreren Arbeitsgruppen werden h ierzu in 
einvernehml icher Vorgehensweise Lösungsstrateg ien entwickelt und Maßnah
men festgelegt. 

Um die B iod iversität sowie die Schutzfunktion der Wälder zu erhalten und zu 
fördern, sollte der Schalenwildbestand auf ein N iveau gebracht werden, das 
langfristige Schäden vermeidet. Dafür sollten sämtliche Landnutzungsinteres
sen abgestimmt werden . (Bundesländer) 

Um die Waldbiod iversität messen zu können, wurde der "Biod iversitätsindex 
Wald" für das Bundesgebiet weiterentwickelt (GEBUREK et a l .  20 10 ,  BFW 201 5) .  
Für ganz Österreich ergibt s ich demnach ein I ndex von ca . 60 Punkten auf einer 
Skala von 0 bis 1 00 ,  wobei 1 00 der theoretisch bestmögl iche Wert ist. Regiona-

3 Ökologische Vorrangflächen sol len der Biodiversitätsförderung im Ackerland dienen . Ursprünglich 
als Blühstreifen mit blüten- und arten reicher Vegetation entworfen, wird in der derzeitigen Umset
zung auch eine Reihe von Ackerkultu ren (z. B. Leguminosen) als ökologische Vorrangflächen an
erkannt (mit Korrekturfaktoren). 
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le Untersch iede zeigen sich zwischen I nnen-, Zwischen- und Randalpen (höhe
re Werte) und dem Alpenvorland, Müh l- und Waldviertel sowie dem sommer
warmen Osten (n iedrigere Werte) . Der Tei l indikator Verbiss- und Weideeinfluss 
sank von 59 (2002) auf 52 Punkte (2009) und weist damit auf erheblichen Ver
besserungsbedarf h in .  Der Biod iversitäts i ndex soll zukünftig in I ntervallen zwi
schen fü nf und zehn Jahren erhoben werden, wodurch sich Veränderungen ab
leiten lassen. 

Empfehlung U m  die biolog ische Vielfa lt im Wald zu erhalten und zu erhöhen , sol lten ver
stärkt Maßnahmen, d ie d ie Annäherung der Waldökosysteme an potenziel l na
türl iche Waldgesel lschaften forcieren , ergriffen werden.  Dazu sollten U mfang 
und Zielgenauigkeit der U msetzung forstlicher Förderinstrumente ausgebaut 
werden . ( BMLFUW, Bundesländer) 

ÖPUL - wichtiges 
Instrument für 
Agrarumwelt

maßnahmen 

Das Program m  der Län d l ichen Entwick l u ng 

Das neue Programm für die ländl iche Entwicklung (LE2020, BMLFUW 201 4a) ist 
mit seinen Agrarumweltmaßnahmen (Österreich isches Programm für umweltge
rechte Landwirtschaft - ÖPUL,  BMLFUW 201 4a) und projektbezogenen Natur
schutzmaßnahmen, den Ausgle ichszahlungen für benachteil igte Gebiete und 
Bi ldungsmaßnahmen ein wichtiges I nstrument, um die U mweltsituation im Agr
arbereich zu verbessern und zu erhalten . Auch U mweltmaßnahmen im Forstbe
reich und die neuen Fördermögl ichkeiten für Zusammenarbeit und I n novation 
können entsprechende Wirkungen entfalten .  Im ÖPUL mit seinen 22 E inzeI
maßnahmen mit spezifischen Förderu ngsvoraussetzungen, die teilweise auch 
auf einer Fläche kombin iert werden können, ist die "Biolog ische Wirtschaftswei
se" als integriert wirkender Ansatz besonders hervorzu heben . 

Anzahl  und Fläche (ohne Alm) der 
Biobetriebe in Österreich 
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Abbildung 2: Anzahl und Fläche der Biobetriebe in Österreich, wie sie laut INVEKOS gefördert werden. Es gibt ca. 

1 00 bis 200 Biobetriebe, die nicht im INVEKOS enthalten sind. Oie Fläche entspricht der 

landwirtschaftlich genutzten Fläche (in ha) ohne Almen und Bergmähder der geförderten Biobetriebe 

Österreichs. 
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